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I.

2057

Richtlinie für das Waffenwesen der Polizei des 
Landes Nordrhein-Westfalen

(Waffenrichtlinie Polizei NRW)
Runderlass des Ministeriums des Innern

– 433-22.63.08.01 –

Vom 24. Januar 2024

1
Allgemeines

1.1
Geltungsbereich

1.1.1
Anwendung des Waffengesetzes

Gemäß § 55 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Waffengeset-
zes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I 
1957), das zuletzt durch Artikel 228 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, fi n-
det dieses auf die Polizeien des Bundes und der Länder 
und deren Bedienstete, soweit sie dienstlich tätig wer-
den, keine Anwendung. Gemäß § 55 Absatz 1 Satz 2 des 
Waffengesetzes gilt dies ebenfalls bei Polizeibediensteten 
mit Vollzugsaufgaben für den Besitz über dienstlich zu-
gelassene Waffen und Munition und für das Führen die-
ser Waffen außerhalb des Dienstes, soweit sie durch 
Dienstvorschriften hierzu ermächtigt sind.

Die Erlaubnis zum Umgang mit Kriegswaffen ergibt sich 
aus §  15 Absatz  2 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. November 1990 (BGBl.  I S. 2506), das zuletzt durch 
Artikel 25 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2606) geändert worden ist.

1.1.2
Anwendung

Der innerdienstliche und außerdienstliche Umgang mit 
Dienstwaffen und Munition sowie mit Pyrotechnik, 
Spreng- oder Zündmitteln wird für die Polizei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und ihrer Bediensteten durch 
diese Richtlinie geregelt. Er ist für Bedienstete der Po-
lizei des Landes Nordrhein-Westfalen verboten, soweit 
dieser nicht durch diese Richtlinie erlaubt ist.

Des Weiteren fi nden die Regelungen der Nummern  1.3 
und 4 Anwendung auf Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte, die

a)  zu einer Behörde, die keine Polizeibehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist, abgeordnet oder versetzt 
sind und

b)  nach der Maßgabe dieser Richtlinie weiterhin zum 
Umgang mit der persönlich zugewiesenen Dienst-
waffe und Munition ermächtigt sind.

1.1.3
Ausnahmen

Weitere, neben dieser Richtlinie bestehende Vorschriften, 
insbesondere zur Anwendung und Nutzung der logisti-
schen Prozesse unter EPOS.NRW, bleiben unberührt.

1.2
Begriffsbestimmungen

1.2.1
Dienstwaffen

Dienstwaffen im Sinne dieser Richtlinie sind Reizstoff-
sprühgeräte sowie Waffen gemäß § 58 Absatz 4 des Poli-
zeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. 
S.  441) in der jeweils geltenden Fassung. Diese sind im 
Einzelnen

a)  Schusswaffen in Form von Pistolen, Revolvern, Ge-
wehren und Maschinenpistolen,

b)  Einsatzmehrzweckstock, im Folgenden EMS, und 
 Einsatzmehrzweckstock-Ausziehbar, im Folgenden 
EMS-A, sowie

c)  Distanzelektroimpulsgerät, im Folgenden DEIG.

Hierzu gehören auch solche, die vom für Inneres zustän-
digen Ministerium zur Erprobung oder zu Zwecken des 
Polizeisports genehmigt worden sind, sowie Trainings-
waffen, aus deren Bauteilen mit technischem Sachver-
stand wieder scharfe Schusswaffen hergestellt werden 
können.

1.2.2
Schusswaffen

Ist in dieser Richtlinie von Schusswaffen die Rede, so 
sind ausschließlich dienstliche Schusswaffen gemeint. 
Schusswaffen als Asservate werden in einschlägigen Vor-
schriften gesondert geregelt und bleiben von dieser 
Richtlinie unberührt.

1.2.3
Munition

Munition im Sinne dieser Richtlinie ist die Munition, die 
vom für Inneres zuständigen Ministerium für den dienst-
lichen Gebrauch oder vom Landesamt für Zentrale Po-
lizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen, im Folgenden 
LZPD NRW, zeitlich befristet für Erprobungszwecke zu-
gelassen worden ist.

1.2.4
Umgang mit einer Dienstwaffe, Munition sowie 
 Pyrotechnik, Spreng- und Zündmitteln

Umgang mit einer Dienstwaffe oder Munition sowie mit 
Pyrotechnik, Spreng- oder Zündmitteln im Sinne dieser 
Richtlinie hat, wer diese besitzt, überlässt, transportiert 
oder führt.

Im Sinne dieser Richtlinie 

a)  besitzt eine Dienstwaffe oder Munition sowie Pyro-
technik, Spreng- oder Zündmitteln, wer die tatsächli-
che Gewalt darüber ausübt,

b)  überlässt diese, wer die tatsächliche Gewalt darüber 
einer oder einem anderen einräumt,

c)  transportiert diese, wer diese nicht zugriffs- und bei 
Schusswaffen nicht schussbereit von einem zum ande-
ren Ort befördert, und

d)  führt diese, wer über diese die tatsächliche Gewalt 
außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen be-
friedeten Besitztums ausübt.

1.3
Belehrungspfl icht

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
sowie nach dieser Richtlinie im Einzelfall zum Umgang 
mit Dienstwaffen und Munition sowie Pyrotechnik, 
Spreng- und Zündmitteln ermächtigte Verwaltungsbe-
dienstete sind über die entsprechenden Inhalte dieser 
Richtlinie jährlich zu belehren. Die Belehrung ist zu do-
kumentieren.

Die vollständige Durchführung dieser Belehrungspfl icht 
ist durch die Polizeibehörden sicherzustellen und jähr-
lich zu kontrollieren. Das Ergebnis der Kontrolle ist zu 
dokumentieren. Das LZPD NRW überprüft in eigener 
Zuständigkeit die Durchführung der Belehrungspfl icht 
und der entsprechenden Kontrollen stichprobenartig.

1.4
Verantwortlichkeit und Personal

Die Verwaltung von Dienstwaffen und Munition sowie 
Pyrotechnik, Spreng- und Zündmitteln ist bei den Kreis-
polizeibehörden der Direktion Zentrale Aufgaben, bei 
den Landesoberbehörden der Zentralabteilung, zugewie-
sen. Die dort eingesetzten Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter müssen für diese Funktion durch das 
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Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen entspre-
chend qualifi ziert sein und bedarfsgerecht fortgebildet 
werden.

Polizeibehörden mit Spezialeinheiten setzen in diesen 
Organisationseinheiten für die Verwaltung ihrer Dienst-
waffen und Munition sowie Pyrotechnik, Spreng- und 
Zündmitteln eigene Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter ein. Die Fachaufsicht obliegt weiterhin der Direk-
tion Zentrale Aufgaben, bei den Landesoberbehörden 
der Zentralabteilung.

2
Ermächtigung

2.1
Umgang mit Dienstwaffen durch Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
sind zum Umgang mit Dienstwaffen und Munition sowie 
bei entsprechendem dienstlichen Erfordernis ebenfalls 
zum Umgang mit Pyrotechnik, Spreng- und Zündmitteln 
ermächtigt.

Dies gilt auch für den außerdienstlichen Umgang mit 
persönlich zugewiesenen Schusswaffen und Munition so-
wie dem Reizstoffsprühgerät. Beim außerdienstlichen 
Führen der Dienstwaffen haben die Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte ihren Dienstausweis 
mitzuführen.

2.1.1
Ermächtigung nach Einstellung in den Polizeivollzugs-
dienst

Die Ermächtigung nach Nummer 2.1 gilt für Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamte

a)  vor Abschluss ihrer Ausbildung im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf bei Einstellungen in den Laufbahnab-
schnitt II gemäß §  11 der Laufbahnverordnung der 
Polizei vom 4. Juni 2021 (GV. NRW. S.  684, ber. 
2022 S. 350) und

b)  vor Beendigung der polizeilichen Fortbildung wäh-
rend der Probezeit bei Einstellungen in den Lauf-
bahnabschnitt III gemäß §  18 der Laufbahnverord-
nung der Polizei

ausschließlich während des Dienstes zur Teilnahme an 
Bestandteilen der dienstlichen Aus- und Fortbildung, 
nicht aber für den außerdienstlichen Umgang.

2.1.2
Ausnahmen der Ermächtigung

Des Weiteren gilt die Ermächtigung zum außerdienstli-
chen Umgang nach Nummer 2.1 Satz 2 nicht

a)  für das Ausland,

b)  für die Beförderung in Luftfahrzeugen und

c)  wenn der sichere Umgang mit der Dienstwaffe nicht 
gewährleistet ist.

Der sichere Umgang mit der Dienstwaffe im Sinne des 
Satzes 1 Buchstabe c ist insbesondere in den folgenden 
Fällen nicht gewährleistet: 

a)  nach dem Genuss alkoholischer Getränke und nach 
der Einnahme von Medikamenten oder anderen Stof-
fen, welche die geistige oder körperliche Leistung 
nicht nur unbedeutend beeinträchtigen können,

b)  bei der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, 
zum Beispiel an Volksfesten, Sportveranstaltungen, 
Messen, Ausstellungen, Märkten, und Versammlungen 
und

c)  während eines Urlaubs, längerer Erkrankung, einer 
Kur, eines Krankenhausaufenthaltes oder sonstiger 
längerer außerdienstlicher Abwesenheit vom Dienst- 
oder Wohnort.

Die dienstvorgesetzte Stelle kann Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte schriftlich ermächti-
gen die Dienstwaffe 

a)  entgegen der Beschränkungen des Satzes 1 Buch-
stabe a zu führen, wenn deren gewöhnlicher Aufent-
halt außerhalb des Geltungsbereichs des Waffengeset-
zes, zum Beispiel bei grenznahem Wohnsitz im Aus-
land, ist und zuvor eine entsprechende Erlaubnis im 
Einzelfall bei der zuständigen ausländischen Behörde 
eingeholt wurde, sowie

b)  auch in den Fällen des Satzes 2 Buchstaben b und c, 
nicht aber bei der Teilnahme an Versammlungen, zu 
führen, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
durch Dritte vorliegen.

Die Erteilung sowie die Aufhebung beziehungsweise der 
Widerruf von Ermächtigungen nach Satz  3 sind akten-
kundig zu machen und in den Fällen des Satzes 3 Buch-
stabe a dem LZPD NRW anzuzeigen.

2.2
Umgang mit Dienstwaffen für sachkundige Verwaltungs-
bedienstete

2.2.1
Ermächtigung für mit der Verwaltung von Dienstwaffen 
betraute Beschäftigte

Zum dienstlichen Umgang mit Dienstwaffen und Muni-
tion sowie Pyrotechnik, Spreng- und Zündmitteln, nicht 
aber zum Führen außerhalb polizeilicher Liegenschaften, 
sind zudem die zur Verwaltung der Dienstwaffen ein-
gesetzten und qualifi zierten Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter nach Nummer  1.4 sowie die Leitungen 
dieser Organisationseinheiten in den Polizeibehörden er-
mächtigt.

2.2.2
Ermächtigung zum Führen der Dienstwaffe durch 
 Verwaltungsbedienstete

Sachkundige Verwaltungsbedienstete können im Einzel-
fall bei dienstlichem Interesse im Zusammenhang mit 
der konkreten Aufgabenwahrnehmung von der personal-
verantwortlichen Polizeibehörde auch ermächtig werden, 
eine Dienstwaffe und Munition sowie Pyrotechnik, 
Spreng- und Zündmitteln dienstlich zu führen und Um-
gang mit diesen zu haben, sofern sie die Ausbildung an 
der Dienstwaffe abgeschlossen und für Schusswaffen zu-
sätzlich einen Sachkundenachweis erworben haben. Der 
Sachkundenachweis und die Belehrung nach den Num-
mern 1.4 und 2.2.3 sind aktenkundig zu machen. Die Er-
teilung sowie die Aufhebung beziehungsweise der Wider-
ruf von Ermächtigungen nach Satz  1zum Umgang mit 
Schusswaffen sind dem LZPD NRW anzuzeigen.

Mit der Ermächtigung zum Führen der Dienstwaffe für 
Verwaltungsbedienstete geht keine Ermächtigung zum 
Gebrauch dieser im Rahmen des unmittelbaren Zwangs 
einher. Die Anwendung des Zwangs richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen sowie gegebenenfalls inner-
dienstlichen Weisungen.

2.2.3
Erweiterte Belehrungspfl icht

Zum Umgang mit Dienstwaffen und Munition sowie Py-
rotechnik, Spreng- und Zündmitteln ermächtigte sach-
kundige Verwaltungsbedienstete sind vor Aushändigung 
von oder dem Zugang zu diesen über die aktuellen Poli-
zeidienstvorschriften, Erlasse und Leitfäden zu belehren. 
Sie sind insbesondere darüber zu belehren, dass sie aus-
schließlich zum dienstlichen Umgang mit Dienstwaffen 
und Munition sowie Pyrotechnik, Spreng- und Zündmit-
teln, ermächtigt sind, diese außerhalb der Dienstzeit auf 
der Dienstelle aufzubewahren sind und der Gebrauch 
von Dienstwaffen gegen Personen oder Sachen nach die-
ser Richtlinie nur im Rahmen der Ausübung von Not-
stands- und Notwehrrechten zulässig ist.

2.3
Widerruf der Ermächtigung

Die dienstvorgesetzte Stelle kann aus begründetem An-
lass sowohl den außerdienstlichen, als auch den dienst-
lichen Umgang mit Dienstwaffen und Munition sowie 
Pyrotechnik, Spreng- und Zündmitteln ganz oder teil-
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weise untersagen und die sichere Verwahrung dieser in 
einem Dienstgebäude anordnen.

Hierzu sind ebenfalls in dringenden Fällen oder bei Ge-
fahr im Verzug die diensthabenden Polizeiführer oder 
Polizeiführerinnen vom Dienst der Kreispolizeibehörden 
sowie die Behördenleitungen der Polizeibehörden er-
mächtigt.

3
Beschaffung, Verwaltung und Aussonderung von 
 Dienstwaffen

Ausgenommen von den Vorgaben zur Verwaltung von 
Dienstwaffen und Munition sowie Pyrotechnik, Spreng- 
und Zündmitteln in dieser Richtlinie sind gemäß dem Si-
cherheitsüberprüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 233) in der jeweils gelten-
den Fassung als Verschlusssache eingestufte und der Ge-
heimhaltung unterliegende Dienstwaffen und Munition 
sowie Pyrotechnik, Spreng- und Zündmittel der Spezial-
einheiten sowie spezieller Funktionen zur polizeilichen 
Ermittlungstätigkeit im Bereich der organisierten Krimi-
nalität und des Staatsschutzes. Diese werden in einem se-
paraten, vom LZPD NRW zentral zur Verfügung gestellten 
System verwaltet. Die Verwaltung erfolgt für die Spezial-
einheiten durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter im Sinne der Nummer 1.4 Satz 3 in deren Organisa-
tionseinheiten, für die speziellen Funktionen der polizeili-
chen Ermittlungstätigkeit im Bereich der organisierten 
Kriminalität und des Staatsschutzes zentral durch das 
LZPD NRW. Der Nachweis und die Nachvollziehbarkeit 
der Schusswaffen ist jederzeit zu gewährleisten. Die ord-
nungsgemäße Verwaltung wird durch die für das Waffen-
wesen zuständige Stelle des LZPD NRW beaufsichtigt.

Die Vorgaben dieser Richtlinie zur Beschaffung und Aus-
sonderung bleiben von der Ausnahme unberührt.

3.1
Schusswaffen

3.1.1
Beschaffung

Alle Schusswaffen werden zentral durch das LZPD NRW 
beschafft.

3.1.2
Verwaltung

3.1.2.1

Alle Schusswaffen werden grundsätzlich in EPOS.NRW 
zentral durch das LZPD NRW erfasst und in den Polizei-
behörden verwaltet. Schusswaffen sind individualisiert 
in EPOS.NRW einer Person oder Organisationseinheit 
zuzuordnen.

3.1.2.2

Das LZPD NRW führt, getrennt von EPOS.NRW, ein 
zentrales Landesschusswaffenregister aller vorhandenen 
und ausgesonderten Schusswaffen der Polizei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Auch ausgesonderte Schuss-
waffen bleiben dauerhaft erfasst. Das LZPD NRW er-
fasst darin auch die zugewiesenen Schusswaffen aus dem 
Bestand des Bundes.

3.1.2.3

Die Verlagerung von Schusswaffen zwischen den Polizei-
behörden, die keiner persönlichen Zuweisung unterlie-
gen, erfolgt ausschließlich auf Weisung des LZPD NRW.

Persönlich zugewiesene Schusswaffen wechseln zusam-
men mit der Gewahrsamsinhaberin oder dem Gewahr-
samsinhaber die Behördenzuordnung.

Für Gewahrsamsinhaberinnen oder Gewahrsamsinhaber 
von Schusswaffen und beziehungsweise oder Munition, 
die zu Behörden abgeordnet oder versetzt werden, die 
keine Polizeibehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 
sind, beispielsweise die Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, werden 
Schusswaffen und Munition zentral durch das LZPD 

NRW in EPOS.NRW verwaltet. Das LZPD NRW verfügt 
im Einzelfall nach Meldung durch die personalab-
gebende Polizeibehörde und in Absprache mit der Ge-
wahrsamsinhaberin oder dem Gewahrsamsinhaber der 
Schusswaffe sowie der Munition vor Dienststellenwech-
sel den weiteren Umgang, insbesondere die Aufbe-
wahrung, und die Verwaltung. Die jährliche Vorlage im 
Rahmen einer waffentechnischen Untersuchung ist si-
cherzustellen. Die Regelungen der Aufbewahrung von 
Schusswaffen nach Nummer 4 sind zu beachten.

3.1.3
Aussonderung

Zur Aussonderung vorgesehene Schusswaffen werden 
dem LZPD NRW übergeben und entsprechend den aktu-
ell gültigen Erlassregelungen verwertet oder vernichtet.

3.2
EMS und EMS-A

3.2.1
Beschaffung

EMS-A werden über vom LZPD NRW geschlossene Rah-
menverträge dezentral durch die Polizeibehörden be-
schafft.

EMS werden dezentral durch die Polizeibehörden ohne 
Rahmenvertrag beschafft.

Vorgaben zur Beschaffung von Waffen und weiteren Aus-
rüstungsgegenständen sind dem Artikelbestellkatalog zu 
entnehmen. Durch das LZPD NRW wird dieser zentral 
für die Beschaffung einzelner Gegenstände mit weiteren 
verbindlichen Informationen und Angaben, beispielweise 
dem Vorliegen eines Rahmenvertrags oder landesstan-
dardisierter Spezifi kationen, bereitgestellt. Die Hinweise 
im Artikelbestellkatalog sind zwingend zu beachten.

3.2.2
Verwaltung

Alle EMS und EMS-A werden dezentral durch die Po-
lizeibehörden in EPOS.NRW erfasst und in diesen ver-
waltet.

3.2.3
Aussonderung

Zur Aussonderung vorgesehene EMS und EMS-A wer-
den durch die Polizeibehörden vernichtet.

3.3
DEIG

3.3.1
Beschaffung

Alle DEIG werden zentral durch das LZPD NRW be-
schafft.

3.3.2
Verwaltung

Alle DEIG werden zentral durch das LZPD NRW in 
EPOS.NRW erfasst und in den Polizeibehörden verwal-
tet.

3.3.3
Aussonderung

Zur Aussonderung vorgesehene DEIG werden dem 
LZPD NRW übergeben und entsprechend den aktuell 
gültigen Erlassregelungen verwertet oder vernichtet.

3.4
Munition, Pyrotechnik, Spreng- und Zündmittel

3.4.1
Beschaffung

Munition für die Standarddienstpistole und die Maschi-
nenpistole, Farbmarkierungsmunition sowie Kartuschen 
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für die DEIG werden über vom LZPD NRW geschlossene 
Rahmenverträge dezentral durch die Polizeibehörden be-
schafft. Hierbei sind die Hinweise im Artikelbestellkata-
log zwingend zu beachten.

Munition für die Spezialeinheiten, sonstige Munition, 
Pyrotechnik, Spreng- und Zündmittel werden zentral 
durch das LZPD NRW beschafft.

3.4.2

Verwaltung

Lagerzufl üsse und Lagerabfl üsse von Munition für die 
Standarddienstpistole und die Maschinenpistole, Farb-
markierungsmunition und Kartuschen für die DEIG 
werden durch die Polizeibehörden in EPOS.NRW in der 
Lagerbuchhaltung abgebildet. Diese sind tagesaktuell in 
EPOS.NRW zu erfassen. Die Aufbewahrung von nicht 
persönlich zugewiesener Munition und Munition für in 
Organisationseinheiten vorgehaltenen Dienstwaffen ist 
neben den Regelungen der Nummer 4 nur in EPOS.NRW 
abgebildeten Lagerorten zulässig. Ein vollständiger 
Nachweis über den gesamten Munitionsverbrauch und 
den jeweiligen Zweck dieses Verbrauchs ist in der nach 
Nummer 1.4 für das Waffenwesen zuständigen Organisa-
tionseinheit zu führen. Polizeibehörden können zur Do-
kumentation des Munitionsverbrauchs eine abweichende 
Stelle bestimmen.

In Organisationseinheiten vorgehaltene und persönlich 
zugewiesene Munition ist quantitativ in EPOS.NRW im 
Nachweiskonto nachzuweisen.

3.4.3

Aussonderung

Pyrotechnik, Spreng- und Zündmittel werden dem 
LZPD NRW übergeben und entsprechend verwertet oder 
vernichtet. Auszusondernde Munition ist über das LZPD 
NRW der Vernichtung zuzuführen.

3.4.4

Lagerung

Die Lagerung von Munition, Pyrotechnik, Spreng- und 
Zündmitteln erfolgt entsprechend der Lagervorschriften 
der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 
(BGBl.  I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 111 des Ge-
setzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert wor-
den ist, in den hier zugelassenen Mengen und entspre-
chenden Räumlichkeiten. Die für die Lagerung erforder-
lichen Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen erfolgen 
grundsätzlich in Verantwortung der jeweiligen Polizeibe-
hörde analog der Regelungen zur Aufbewahrung von 
Schusswaffen nach Nummer 4.

3.5

Reizstoffsprühgeräte

3.5.1

Beschaffung

Reizstoffsprühgeräte werden dezentral über vom LZPD 
NRW geschlossene Rahmenverträge durch die Polizeibe-
hörden beschafft. Hierbei sind die Hinweise im Artikel-
bestellkatalog zwingend zu beachten.

Die Erstausstattung von Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten bei Eintritt in den Polizeivoll-
zugsdienst erfolgt zentral durch das LZPD NRW.

3.5.2

Verwaltung

Alle Reizstoffsprühgeräte werden bei der Erstausstat-
tung zentral durch das LZPD NRW, im Weiteren dezent-
ral durch die Polizeibehörden in EPOS.NRW erfasst und 
verwaltet. In Organisationseinheiten vorgehaltene und 
persönlich zugewiesene Reizstoffsprühgeräte sind quan-
titativ in EPOS.NRW im Nachweiskonto nachzuweisen.

3.5.3
Aussonderung

Zur Aussonderung vorgesehene Reizstoffsprühgeräte 
werden durch die Polizeibehörden vernichtet.

4
Umgang mit Dienstwaffen und Munition

4.1
Grundsätze

4.1.1
Pfl ichten der ermächtigten Personen

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
sowie im Einzelfall zum Umgang mit Dienstwaffen er-
mächtigte Verwaltungsbedienstete haben für die ihnen 
persönlich zugewiesenen Dienstwaffen und Munition 
alle erforderlichen und im konkreten Einzelfall zumut-
baren Vorsichts- und Sicherungsmaßnahmen zu treffen, 
um einen Verlust oder die missbräuchliche Benutzung zu 
verhindern.

Schusswaffen dürfen nur ungeladen aufbewahrt werden. 
In ihnen ist ausschließlich dienstlich beschaffte und zu-
gelassene Munition zu verwenden.

Die Aufbewahrung anderer persönlich zugewiesener 
Dienstwaffen in Aufbewahrungsbehältnissen oder Räu-
men, in denen die persönlich zugewiesene Schusswaffe 
und Munition in Dienstgebäuden aufbewahrt werden, ist 
zulässig, soweit die sichere Aufbewahrung der Schuss-
waffe und Munition nicht beeinträchtigt wird.

Schlüssel zu Aufbewahrungsbehältnissen oder Räumen, 
in denen persönlich zugewiesene Schusswaffen und Mu-
nition in Dienstgebäuden aufbewahrt werden, sind si-
cher und getrennt vom Dienstausweis sowie dem Schlüs-
sel zur polizeilichen Liegenschaft aufzubewahren. Ein 
möglicher Rückschluss zum genauen Lagerungsort der 
persönlich zugewiesenen Schusswaffen und Munition ist 
zu vermeiden.

4.1.2
Pfl ichten der Polizeibehörden

Die Polizeibehörden gewährleisten die sichere Aufbe-
wahrung von Dienstwaffen und Munition in geeigneten 
und hierfür vorgesehenen Aufbewahrungsbehältnissen 
oder Räumen, wie beispielsweise Stahl- oder Waffen-
schränken, Schließfächern und Waffenkammern. 

Ist eine Aufbewahrung an Orten notwendig, an denen 
diese Standards nicht gewährleistet werden können, sind 
zur Sicherung geeignete Maßnahmen in technischer und 
beziehungsweise oder personeller Hinsicht vorzusehen, 
die eine widerrechtliche Wegnahme verhindern. Ansons-
ten ist die Aufbewahrung von Schusswaffen und Muni-
tion in nicht dafür bestimmten dienstlichen Räumlich-
keiten oder Behältnissen grundsätzlich nicht gestattet.

Polizeibehörden können zur Aufbewahrung von Dienst-
waffen, nicht aber zur Aufbewahrung von Schusswaffen, 
abweichende Regelungen verfügen.

Um den unerlaubten Zugriff auf Dienstwaffen zu er-
schweren ist die Anzahl von Orten, an denen Dienstwaf-
fen innerhalb eines Dienstgebäudes aufbewahrt werden, 
unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten 
und der dienstlichen Erfordernisse auf das kleinste mög-
liche Maß zu beschränken.

Die nach Nummer 1.4 für die Verwaltung von Dienstwaf-
fen verantwortlichen Stellen der Polizeibehörden führen 
eine Übersicht aller dienstlichen Aufbewahrungsorte in 
ihrer Polizeibehörde und kontrollieren diese.

4.2
Aufbewahrung 

4.2.1
Aufbewahren von Schusswaffen und Munition in ständig 
besetzten Dienstgebäuden

In ständig besetzten Dienstgebäuden sind Dienstwaffen 
und Munition sicher aufzubewahren. Eine sichere Aufbe-
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wahrung liegt dann vor, wenn der Aufbewahrungsort be-
ziehungsweise das Aufbewahrungsbehältnis technisch 
und beziehungsweise oder baulich so gestaltet ist, dass 
widerrechtliche Wegnahmen nicht unbemerkt bleiben 
und ein sofortiges Eingreifen zur Tatverhinderung mög-
lich ist. Befi ndet sich der Aufbewahrungsort beziehungs-
weise das Aufbewahrungsbehältnis nicht im direkten vi-
suellen und beziehungsweise oder auditiven Wahrneh-
mungsbereich von Einsatzkräften, sind gegebenenfalls 
technische Hilfsmittel oder entsprechende Meldeanlagen 
zu verwenden.

4.2.2
Aufbewahren von Schusswaffen und Munition in nicht 
ständig besetzten Dienstgebäuden

Schusswaffen und Munition sind nur in den dafür vorge-
sehenen Räumlichkeiten aufzubewahren. Die Räumlich-
keiten sind baulich gegen Einbruch zu sichern und müs-
sen über eine Einbruchmeldeanlage verfügen. Alternativ 
darf ein Aufbewahrungsbehältnis, das mindestens dem 
Widerstandsgrad 0 gemäß der Norm DIN EN 1143 Teil 1, 
Ausgabe Mai 1997, Oktober 2002, Februar 2006, Januar 
2010, Juli 2012 oder Juli 2019, die bei der Beuth Verlag 
GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent-
amt archivmäßig gesichert niedergelegt sind, entspre-
chen und eine integrierte Einbruchsmeldeanlage verfü-
gen muss, genutzt werden.

Die Sicherung ist so auszuführen beziehungsweise das 
Aufbewahrungsbehältnis ist so zu wählen, dass ein Ein-
bruch beziehungsweise Aufbruch ausgeschlossen werden 
kann beziehungsweise die Sicherungen so lange Wider-
stand leisten, bis durch die Einbruchmeldeanlage alar-
mierte Kräfte vor Ort eintreffen, um eine Tatvollendung 
zu verhindern.

4.2.3
Aufbewahren von Schusswaffen und Munition in 
 privaten Räumen

4.2.3.1

Aus dienstlichen Gründen können die Polizeibehörden 
im Einzelfall die regelmäßige und dauerhafte Aufbewah-
rung von persönlich zugewiesenen Schusswaffen und 
Munition in privaten Räumen erlauben. Zur sicheren 
Aufbewahrung ist dann durch die Polizeibehörden ein 
entsprechendes Sicherheitsbehältnis, umgangssprachlich 
Waffenschrank, nach den Vorgaben des § 36 des Waffen-
gesetzes sowie § 13 der Allgemeine Waffengesetz-Verord-
nung vom 27. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2123), die zuletzt 
durch Artikel  1 der Verordnung vom 1. September 2020 
(BGBl. I S. 1977) geändert worden ist, zur Verfügung zu 
stellen und zu verwenden. In dienstlich zur Verfügung 
gestellten Sicherheitsbehältnissen sind ausschließlich 
Dienstwaffen und deren Munition aufzubewahren.

4.2.3.2

Sind Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte nach die-
ser Richtlinie zum außerdienstlichen Besitz und Führen 
der persönlich zugewiesenen Dienstwaffe und Munition 
ermächtigt, ist zur sicheren, außerdienstlichen Aufbe-
wahrung in privaten Räumen ein eigen beschafftes, den 
Vorgaben des § 36 des Waffengesetzes und des § 13 der 
Allgemeine Waffengesetz-Verordnung entsprechendes Si-
cherheitsbehältnis zu verwenden.

4.2.3.3

Vor beziehungsweise während eines Urlaubs, längerer 
Erkrankung, einer Kur, eines Krankenhausaufenthaltes 
oder sonstiger längerer außerdienstlicher Abwesenheit 
vom Dienst- oder Wohnort sowie wenn die Ermächtigung 
zum Umgang mit Dienstwaffen und Munition erloschen 
ist, sind die in privaten Räumen aufbewahrten Dienst-
waffen und Munition in gesicherten Aufbewahrungs-
behältnissen oder Räumen nach den Nummern 4.2.1 oder 
4.2.2 zu verwahren.

Insoweit Schlüssel zu einem Sicherheitsbehältnis außer-
halb eines Dienstgebäudes gehören, sind diese, soweit 
über sie nicht die tatsächliche Gewalt ausgeübt wird, in 
einem sicheren Aufbewahrungsort ständig besetzter 
Dienstgebäude nach Nummer  4.2.1 oder einem Sicher-

heitsbehältnis, das seinerseits den gesetzlichen Sicher-
heitsstandards an die Aufbewahrung der im Sicherheits-
behältnis befi ndlichen Waffen und Munition entspricht, 
aufzubewahren.

4.2.4
Aufbewahren von Schusswaffen und Munition in 
 Dienstfahrzeugen

Die Aufbewahrung von Dienstwaffen und Munition in 
im Einsatz verwendeten, vorübergehend abgestellten 
und verschlossenen Dienstfahrzeugen ist zulässig, wenn 
Schusswaffen und Munition in einem mit dem Fahrzeug 
fest verbundenem verschlossenen Behältnis aufbewahrt 
werden. Weiter dürfen diese auch dann in Dienstfahrzeu-
gen verbleiben, sofern diese vorübergehend an Dienst-
stellen abgestellt werden und auf gesichertem Gelände 
stehen, videoüberwacht sind und beziehungsweise oder 
sich im visuellen und beziehungsweise oder auditiven 
Wahrnehmungsbereich von Einsatzkräften befi nden.

Ist das Fahrzeug nicht mit einem fest verbundenen Be-
hältnis ausgestattet, darf in begründeten Fällen nach ei-
gener Lagebeurteilung der Einwirkungsbereich des 
Fahrzeugs verlassen werden. In diesen Fällen sind die 
Schusswaffen so im Fahrzeug unterzubringen, dass sie 
von außen nicht sichtbar sind.

4.3
Reinigung von Schusswaffen

Die Funktions- und Einsatzbereitschaft der Schusswaf-
fen hängt wesentlich vom technischen Zustand sowie 
vom Reinigungs- und Pfl egezustand ab. Schusswaffen 
sind nach jedem Gebrauch im Rahmen einer Aus- oder 
Fortbildungsmaßnahme unverzüglich unter Verwendung 
der dafür vorgesehenen Reinigungsgeräte sorgfältig 
durch die Nutzerin oder den Nutzer zu reinigen.

Polizeibehörden können, beispielsweise für besondere 
Waffenarten, abweichend eine Reinigung durch beson-
ders befähigtes Personal im Geschäftsverteilungsplan 
oder als Dienstanweisung vorsehen.

Die Bedienungsanleitungen der Hersteller und ergän-
zende dienstliche Anweisungen sind zu beachten.

4.4
Waffentechnische Untersuchung und Revision

Das LZPD NRW untersucht im Rahmen einer Waffen-
technischen Untersuchung einmal jährlich alle Schuss-
waffen. Bei stark beanspruchten Schusswaffen sind die 
Intervalle zu verkürzen. Die Polizeibehörde, in der die 
Waffentechnische Untersuchung erfolgt, ist für den or-
ganisatorischen Ablauf dieser sowie die vollständige 
 Vorlage aller Schusswaffen verantwortlich. Dafür sind in 
den Polizeibehörden entsprechende interne Vorgaben 
nach Nummer 5 zu erstellen.

Die Ergebnisse der Waffentechnische Untersuchung wer-
den durch das LZPD NRW gespeichert sowie mit den 
Daten in EPOS.NRW abgeglichen. Abweichungen wer-
den in Absprache mit den Polizeibehörden aufgeklärt. 
Die Schusswaffen der Spezialeinheiten werden mit sepa-
raten, zentralen Systemen abgeglichen.

Beanstandete Schusswaffen sind vor einer weiteren Nut-
zung durch Fachpersonal in Stand zu setzen oder auszu-
tauschen. Entsprechendes gilt für die außerhalb der an-
lassunabhängigen Funktionsprüfungen festgestellten 
Mängel oder Störungen an Schusswaffen.

4.5
Transport von Dienstwaffen, Munition, Pyrotechnik, 
Spreng- und Zündmitteln

Dienstwaffen, Munition und Pyrotechnik sowie Spreng- 
und Zündmittel dürfen nur in geschlossenen Behältnis-
sen transportiert werden. 

Soweit nicht gesetzlich besondere Transportbehältnisse 
vorgeschrieben werden, sind verschlossene Transportbe-
hältnisse zu verwenden, die auch bei unvorhersehbaren 
Ereignissen, zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall oder 
bei einem technischen Schaden, einen unmittelbaren Zu-
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griff durch Unberechtigte, zum Beispiel durch einfache 
Wegnahme, verhindern.

Die allgemeinen Gefahrgut- und Ladungsvorschriften 
bleiben unberührt.

5
Ergänzende Regelungen durch Polizeibehörden

Polizeibehörden erstellen für ihren eigenen Zuständig-
keitsbereich zur Umsetzung dieser Richtlinie unter Be-
rücksichtigung der jeweils vorliegenden örtlichen, be-
hördenspezifi schen Gegebenheiten spätestens binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Richtlinie er-
gänzende Dienstanweisungen. Dies umfasst insbesondere 
Regelungen

a)  zum Zugriff auf und die Lagerung von Waffen und 
Munition, welche mindestens Regelungen zu zulässi-
gen Aufbewahrungsorten, technischen und organisa-
torischen Sicherungsmaßnahmen inklusive eines Zu-
tritts- und Zugriffskonzeptes sowie gegebenenfalls er-
forderlichen Schutzmaßnahmen nach dem Runderlass 
„Personen- und Objektschutz“ vom 10. November 
1998 – IV C 2 – 1591-VS-NfD (n. v.) umfassen, und

b)  zur Durchführung, Dokumentation und Kontrolle so-
wie der Verantwortlichkeiten der erfolgten Belehrun-
gen nach Nummer 1.3.

Des Weiteren erstellen Polizeibehörden jährlich auf Wei-
sung des LZPD NRW eine verbindliche, behördeninterne 
Planung zur Durchführung der Waffentechnischen Un-
tersuchung, in der insbesondere der Ablauf und Zeit-
punkt der Vorlage aller zu untersuchenden Waffen, die 
genutzten Räumlichkeiten und die zum Zeitpunkt der 
Waffentechnischen Untersuchung verantwortlichen An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Polizeibe-
hörde benannt sind.

6
Ausnahmen und Einzelfallentscheidungen

Ausnahmen von dieser Richtlinie erlässt, soweit nicht 
anders bestimmt, das für Inneres zuständige Ministe-
rium.

7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. Gleichzeitig tritt der Runderlass „Besitz und Füh-
ren dienstlich zugewiesener Schusswaffen und Reizstoff-
sprühgeräte (RSG) durch Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamte außerhalb des Dienstes“ vom 22. Dezember 
2011 (MBl. NRW. 2012 S. 113) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 134

2057

Richtlinie für das Gerätewesen der Polizei 
des Landes Nordrhein-Westfalen
(Geräterichtlinie Polizei NRW)

Runderlass des Ministeriums des Innern
– 433-22.63.08.01 –

Vom 24. Januar 2024

1
Allgemeines

1.1
Geltungsbereich

Diese Richtlinie regelt die Beschaffung, den Umgang so-
wie die Aussonderung von Führungs- und Einsatzmit-
teln, im Folgenden FEM, sowie von Gerät der Polizei-
behörden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Sie gilt für

a)  optisches Gerät,

b)  fototechnisches Gerät,

c)  Schutzgerät sowie Schutzausstattung,

d)  Sperrgerät,

e)  verkehrstechnisches Gerät,

f)  kriminaltechnisches Gerät und

g)  sonstige FEM sowie sonstiges technisches Gerät.

Sie gilt nicht für

a)  technische Geräte der Informations- und Kommuni-
kationstechnik,

b)  bemanntes Fluggerät,

c)  Kraftfahrzeuge und

d)  FEM, die in den Geltungsbereich der Waffenrichtlinie 
Polizei NRW vom 24. Januar 2024 (MBl. NRW. S. 134) 
fallen.

Gesonderte Erlasse oder Verfügungen, die die Beschaf-
fungen, den Umgang sowie die Ausstattung von FEM 
 sowie von Geräten der Spezialeinheiten des Landes 
Nordrhein-Westfalen regeln, bleiben von dieser Richt-
linie unberührt.

1.2
Grundregeln der Ausstattung

Die Angehörigen der Polizei werden mit den für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen FEM sowie 
den erforderlichen Geräten ausgestattet. Die Ausstattung 
kann sowohl durch persönliche Zuweisung dauerhaft 
oder funktionsbezogen als auch durch temporäre Nut-
zung gewährleistet werden. Einzelheiten sind durch ge-
sonderte Erlasse geregelt.

Es sind ausschließlich dienstlich beschaffte FEM sowie 
dienstlich beschaffte Geräte zu verwenden.

Sofern eine behördenübergreifende Standardisierung er-
forderlich ist, erfolgt diese durch die Landesoberbehör-
den in Abstimmung mit dem für Inneres zuständigen Mi-
nisterium.

Die Polizeibehörden halten für FEM sowie für Geräte ei-
nen Reservebestand in der Größe des taktischen Bedarfs 
für Einsatzmaßnahmen bereit. Für solche, die der zentra-
len Beschaffung unterliegen, stellt das Landesamt für 
Zentrale Polizeiliche Dienste NRW, im Folgenden LZPD 
NRW, ausreichende Reserven sicher.

1.3
Einführung neuer FEM sowie Geräte

Beschaffungen bisher nicht eingeführter FEM sowie 
nicht eingeführter Geräte bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des LZPD NRW.

Die Zustimmung zur Beschaffung und Nutzung bisher 
nicht eingeführter FEM sowie nicht eingeführter Geräte 
erfolgt grundsätzlich erst nach durchgeführter techni-
scher Erprobung auf der Grundlage entsprechender tak-
tischer Anforderungen. Mit der Entwicklung und Erpro-
bung neuer FEM sowie neuer Geräte ist grundsätzlich 
das LZPD NRW beauftragt. Andere Polizeibehörden 
werden in Einzelfällen durch das LZPD NRW beauf-
tragt.

1.4
Verantwortlichkeit und Personal

Die Verwaltung von FEM sowie von Geräten ist bei den 
Kreispolizeibehörden der Direktion Zentrale Aufgaben, 
bei den Landesoberbehörden der Zentralabteilung, zuge-
wiesen. Die dort eingesetzten Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter müssen für diese Funktion durch das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen entspre-
chend qualifi ziert sein und bedarfsgerecht fortgebildet 
werden.
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Polizeibehörden mit Spezialeinheiten setzen in diesen 
Organisationseinheiten für die Verwaltung ihrer FEM so-
wie ihrer Geräte eigene Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter ein. Die Fachaufsicht obliegt weiterhin der 
Direktion Zentrale Aufgaben, bei den Landesoberbehör-
den der Zentralabteilung.

2
Beschaffung, Verwaltung und Aussonderung

2.1
Beschaffung

Soweit keine zentrale Ausstattung erfolgt, sind die Po-
lizeibehörden für die Beschaffung von FEM sowie von 
Geräten verantwortlich.

Vorgaben zur Beschaffung von FEM sowie von Geräten 
sind dem Artikelbestellkatalog zu entnehmen. Durch das 
LZPD NRW wird dieser zentral für die Beschaffung ein-
zelner Gegenstände mit weiteren verbindlichen Informa-
tionen und Angaben, beispielweise dem Vorliegen eines 
Rahmenvertrags oder landesstandardisierter Spezifi kati-
onen, bereitgestellt. 

Soweit Artikelgruppen im Artikelbestellkatalog vorhan-
den sind, ist eine Beschaffung vergleichbarer Gegen-
stände grundsätzlich nicht zugelassen. Die Hinweise im 
Artikelbestellkatalog sind zwingend zu beachten. Über 
Ausnahmen von diesen landesstandardisierten Vorgaben 
entscheidet das LZPD NRW im Einzelfall.

Nicht standardisierte FEM sowie nicht standardisierte 
Geräte werden von den Polizeibehörden in eigener Zu-
ständigkeit beschafft.

2.2
Verwaltung und Dokumentation

Der Bestand aller FEM sowie Geräte, einschließlich des 
Bundesgerätes, ist entsprechend der gesetzlichen und er-
lassmäßigen Regelungen nachzuweisen. Bei der Verwal-
tung von Bundesgerät sind zusätzlich die entsprechen-
den Bestimmungen des Bundes zu berücksichtigen.

Polizeibehörden stellen die nachvollziehbare Verwaltung 
der FEM sowie der Geräte, einschließlich persönlich zu-
gewiesener, sicher. Diese werden grundsätzlich in EPOS.
NRW erfasst und verwaltet.

Bei einer zentralen Ausstattung erfolgt die Erfassung der 
FEM sowie der Geräte durch die ausgebende Landes-
oberbehörde.

Ausgenommen hiervon sind gemäß dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 23. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 233) in der jeweils geltenden Fassung 
als Verschlusssache eingestufte und der Geheimhaltung 
unterliegende FEM sowie Geräte der Spezialeinheiten. 
Diese werden in einem separaten, vom LZPD NRW zen-
tral zur Verfügung gestellten System verwaltet. Die Ver-
waltung erfolgt durch die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter im Sinne der Nummer 1.4 Satz 3 in deren 
Organisationseinheiten. Der Nachweis und die Nachvoll-
ziehbarkeit der FEM sowie Geräte ist jederzeit zu ge-
währleisten. Die ordnungsgemäße Verwaltung wird 
durch die für das Gerätewesen zuständige Stelle des 
LZPD NRW beaufsichtigt.

2.3
Übernahme

Bei der Übernahme von FEM sowie von Geräten durch 
eine Polizeibehörde sind diese von den Verantwortlichen 
gemäß Nummer 1.4 auf 

a)  Vollzähligkeit,

b)  Funktionsfähigkeit und

c)  Beschädigungen,

zerstörungsfrei und ohne diese zu verbrauchen, zu prü-
fen.

Diese Prüfung ist bei der Übernahme in den Bestands-
nachweis zu dokumentieren. Hierbei ist auf Fristen und 
Gewährleistungen besonders zu achten.

Erfordert die Feststellung der Mängelfreiheit einer Lie-
ferung besondere technische Kenntnisse, ist besonders 
qualifi ziertes Personal der Polizei oder eine sonstige 
fachkundige Stelle, zum Beispiel das Eichamt, der 
Technische Überwachungsverein oder das Amt für Ar-
beitsschutz, zu beteiligen. Für zentral beschaffte FEM 
sowie zentral beschaffte Geräte erfolgt die Feststellung 
der grundsätzlichen Mängelfreiheit und Abnahme ei-
ner Lieferung durch die beschaffende Landesoberbe-
hörde. 

2.4
Übergabe, Verlagerung

FEM sowie Geräte werden mit Dokumentation dauer-
haft oder zeitlich befristet durch die zuständige Organi-
sationseinheit übergeben.

Bei jeder Übergabe, dazu zählt auch der Schichtwechsel, 
von nicht persönlich zugewiesenen FEM sowie nicht per-
sönlich zugewiesenen Geräten ist die Vollzähligkeit zu 
überprüfen und zu dokumentieren.

Ausgeliehene FEM sowie ausgeliehene Geräte bleiben im 
Bestand der ausleihenden Behörde. Die behördenüber-
greifende Verlagerung von FEM sowie von Geräten, die 
der zentralen Beschaffung unterliegen, erfolgt aus-
schließlich auf Weisung des LZPD NRW.

2.5
Reparatur

Beschädigte FEM sowie beschädigte Geräte sind fach-
gerecht zu reparieren. Sofern dies in der eigenen Be-
hörde nicht möglich ist, sind sie in den zuständigen 
Werkstätten des LZPD NRW, beim Hersteller oder in 
einem sonstigen Fachbetrieb zu reparieren. Die Repa-
ratur von solchen, die der zentralen Beschaffung unter-
liegen, erfolgt in Absprache mit dem LZPD NRW. Falls 
eine Reparatur nicht wirtschaftlich ist, sind diese FEM 
sowie Geräte auszusondern und gegebenenfalls bei 
weiterbestehendem Bedarf eine Neubeschaffung zu ini-
tiieren.

2.6
Aussonderung

Entbehrliche FEM sowie entbehrliche Geräte sind aus-
zusondern. In Verlust geratene oder irreparabel beschä-
digte FEM und in Verlust geratene oder irreparabel be-
schädigte Geräte sind ebenfalls auszusondern.

Soweit diese der zentralen Beschaffung unterliegen, sind 
sie dem LZPD NRW zu melden. Das LZPD NRW ent-
scheidet über die Aussonderung dieser. Die Aussonde-
rung der übrigen FEM sowie übrigen Geräte wird von 
den Polizeibehörden in eigener Verantwortung durchge-
führt.

Auszusondernde FEM sowie auszusondernde Geräte 
sind entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen zu verwerten. Sie sind zu vernichten, wenn eine 
missbräuchliche Benutzung nicht ausgeschlossen wer-
den kann oder die Vernichtung rechtlich vorgeschrieben 
ist.

FEM sowie Geräte aus dem Bestand des Bundes sind 
entsprechend der jeweils geltenden Erlasslage zu behan-
deln. Näheres hierzu regelt das LZPD NRW.

Die Aussonderung wird von den Verantwortlichen gemäß 
Nummer  1.4 veranlasst und erfolgt nach Zustimmung 
durch die Leitung des zuständigen Sachgebietes oder 
Teildezernats. Polizeibehörden können eine abweichende 
Zeichnungsbefugnis nach Geschäftsverteilungsplan oder 
als Dienstanweisung vorsehen und weitere Vorgesetzte 
sich generell oder im Einzelfall die Zeichnung vorbehal-
ten. Die Entscheidung ist mit einem Aussonderungs-
nachweis zu dokumentieren.

Alle ausgesonderten FEM sowie alle ausgesonderten Ge-
räte sind vom Bestand abzusetzen. Die Regelungen der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der je-
weils geltenden Fassung zur Absetzung von Vermögens-
gegenständen bleiben unberührt.
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3
Umgang

3.1
Grundregeln

Empfangene FEM sowie empfangene Geräte sind sach-
gerecht zu behandeln. Hierbei sind technische Vorgaben 
des LZPD NRW sowie Bedienungsanleitungen und Ge-
brauchsanweisungen zu beachten. Soweit erforderlich 
hat eine Einweisung in den sachgerechten Gebrauch der 
FEM sowie in den sachgerechten Gebrauch der Geräte 
zu erfolgen. Dienstliche oder vom Hersteller vorgeschrie-
bene Einweisungen oder Belehrungen sind auch unter 
Berücksichtigen zeitlicher Vorgaben durchzuführen und 
zu dokumentieren.

3.2
Veränderung

Erforderliche Veränderungen an FEM sowie an Geräten 
werden ausschließlich durch die nach Nummer  1.4 für 
die Verwaltung von FEM sowie von Geräten zuständige 
Stelle der jeweiligen Polizeibehörde durchgeführt bezie-
hungsweise veranlasst.

Veränderungen an standardisierten FEM sowie an stan-
dardisierten Geräten bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des LZPD NRW.

3.3
Aufbewahrung

FEM und Geräte sind sachgerecht aufzubewahren und 
vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.

3.4
Pfl ege und Wartung

Der sachgerechte Zustand und die Einsatzfähigkeit aller 
FEM sowie aller Geräte sind von den Organisationsein-
heiten oder Personen sicherzustellen, die oder der diese 
zugewiesen sind. Solche, die einem Verfallsdatum unter-
liegen, sind zeitgerecht zu verbrauchen oder rechtzeitig 
zum Verbrauch in anderen Polizeibehörden zur Verfü-
gung zu stellen und gegebenenfalls auszusondern.

Sind spezielle Fachkenntnisse zur Pfl ege und Wartung 
erforderlich, ist Fachpersonal einzusetzen. Dabei sind 
neben den gesetzlichen Bestimmungen und dienstlichen 
Weisungen auch die Herstellerangaben zu beachten.

4
Qualitätssicherung

4.1
Kontrollen

Alle FEM sowie alle Geräte sind entsprechend der ge-
setzlichen Regelungen, jedoch mindestens einmal jähr-
lich oder anlassbezogen, in Form einer Inventur zu kon-
trollieren. Hierbei sind neben der Vollzähligkeit des Be-
standes auch der Zustand und die Funktionsfähigkeit 
zerstörungsfrei und ohne diese zu verbrauchen zu prü-
fen. Das Ergebnis der Inventur ist zu dokumentieren.

Das LZPD NRW kontrolliert mindestens alle drei Jahre 
in einem angemessenem Umfang die Polizeibehörden.

Bei einem Wechsel der verantwortlichen Sachbearbeite-
rin beziehungsweise des verantwortlichen Sachbearbei-
ters nach Nummer 1.4 ist für den Sachbereich eine Über-
gabe durchzuführen. Dabei sind insbesondere die ord-
nungsgemäße Verwaltung der FEM sowie der Geräte in 
der Anlagenbuchhaltung beziehungsweise in der Equip-
mentverwaltung und die Größe der jeweiligen Pool- und 
Lagerbestände zu prüfen.

4.2
Technische Untersuchung 

FEM sowie Geräte werden gemäß dienstlichen Vorgaben 
oder Handlungsanweisungen in regelmäßigen Abständen 
einer Revision unterzogen und beziehungsweise oder 
technisch untersucht sowie deren Betriebssicherheit 
festgestellt. Die Polizeibehörde ist für den organisatori-

schen Ablauf der Revision sowie die vollständige Vorlage 
aller FEM sowie Geräte verantwortlich.

Bei Prüfungen der FEM sowie der Geräte im Bereich der 
Spezialeinheiten ist in Kreispolizeibehörden die Direk-
tion Zentrale Aufgaben, in Landesoberbehörden die 
Zentralabteilung im Rahmen der Fachaufsicht zu beteili-
gen.

5
Ausnahmen und Einzelfallentscheidungen

Ausnahmen von dieser Richtlinie erlässt, soweit nicht 
anders bestimmt, das für Inneres zuständige Ministe-
rium.

6
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 139

21220

Umschulungsprüfungsregelungen im 
 Ausbildungsberuf Medizinische Fachangestellte 
beziehungsweise Medizinischer Fachangestellter

Vom 25. Januar 2023

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 3. Dezember 2022 erlässt die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe als zuständige Stelle nach § 59 in Ver-
bindung mit § 79 Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, 
folgende Regelungen für die Umschulungsprüfung zur/
zum Medizinischen Fachangestellten: 

1 
Anwendbarkeit der Prüfungsordnung für die Durch-
führung von Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf 
der Medizinischen Fachangestellten beziehungsweise 
des Medizinischen Fachangestellten

Die Vorschriften der Prüfungsordnung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe für die Abschlussprüfung der Medizi-
nischen Fachangestellten vom 2. Dezember 2006 (MBl. 
NRW. 2013  S.  433), die zuletzt durch Beschluss vom 
5. Dezember 2015 (MBl. NRW. 2016 S. 382) geändert wor-
den ist, gelten für die Umschulungsprüfungen im Ausbil-
dungsberuf der Medizinischen Fachangestellten bezie-
hungsweise des Medizinischen Fachangestellten entspre-
chend, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist.

2 
Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungs-
prüfung

2.1

Zur Umschulungsprüfung ist zuzulassen, wer zuvor im 
Berufsbild der Medizinischen Fachangestellten bezie-
hungsweise des Medizinischen Fachangestellten eine von 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe anerkannte Umschu-
lung absolviert hat. 

2.2

Das Umschulungsverhältnis bedarf der vorherigen Zu-
stimmung durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe.

2.3

Die Umschulung kann in einer Arztpraxis beziehungs-
weise medizinischen Einrichtung (betriebliche Umschu-
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lung) oder bei einem Bildungsträger (Trägerumschulung) 
stattfi nden. 

Findet die Umschulung als Trägerumschulung statt, darf 
die theoretische Unterweisung die Hälfte der Umschu-
lungszeit nicht übersteigen.

3
Anmeldung zur Umschulungsprüfung

3.1

Die Anmeldung zur Umschulungsprüfung hat schriftlich 
nach den von der Ärztekammer Westfalen-Lippe be-
stimmten Anmeldefristen und Formularen durch die 
Prüfungsbewerberin beziehungsweise den Prüfungsbe-
werber zu erfolgen.

3.2

Der Anmeldung sind beizufügen:

3.2.1

bei betrieblicher Umschulung:

a)  Bescheinigung der beziehungsweise des Umschulen-
den über die zurückgelegte betriebliche Umschu-
lungszeit, Angabe über Fehlzeiten (in Tagen)

b)  falls der Besuch einer berufsbildenden Schule Be-
standteil der betrieblichen Umschulung ist, eine Be-
scheinigung der berufsbildenden Schule über die 
Fehltage in der berufsbildenden Schule während der 
Umschulungszeit oder die Zeugnisse der Berufsschul-
zeit in Kopie

3.2.2

bei Trägerumschulung:

a)  jeweils die Nachweise über den theoretischen Unter-
richt und die Praktika und

b)  Bescheinigungen über die Fehltage im theoretischen 
Unterricht und in den Praktika während der Umschu-
lungszeit.

3.3

Die Prüfungsgebühr richtet sich nach der Gebühren-
ziffer für das Verfahren im Bereich der beziehungsweise 
des Medizinischen Fachangestellten der Verwaltungsge-
bührenordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 
28. März 1981 (MBl. NRW. S. 1211) in der zum Zeitpunkt 
der Anmeldung jeweils geltenden Fassung. Gebühren-
schuldner ist die Prüfungsbewerberin beziehungsweise 
der Prüfungsbewerber.

4 
Prüfungsgegenstand der Umschulungsprüfung

Durch die Umschulungsprüfung vor dem Prüfungsaus-
schuss der Ärztekammer Westfalen-Lippe ist festzustel-
len, ob der Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit 
erworben hat. In der Prüfung soll der Prüfl ing nachwei-
sen, dass sie beziehungsweise er die notwendigen berufl i-
chen Fertigkeiten beherrscht, über die dafür erforderli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und mit dem 
für die Berufsausbildung zur beziehungsweise zum Me-
dizinischen Fachangestellten vorgesehenen wesentlichen 
Lehrstoff vertraut ist. 

5
Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei 
der Umschulungsprüfung

Bei der Umschulungsprüfung ist der Prüfl ing gemäß § 62 
Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes auf Antrag von der 
Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die zu-
ständige Stelle zu befreien, wenn er eine andere ver-
gleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staat-
lichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und 
die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von 
zehn Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der 
anderen Prüfung erfolgt. Anträge auf Befreiung von ver-

gleichbaren Prüfungsbestandteilen sind spätestens bis 
zum Ablauf der Anmeldefrist zu stellen.

6 
Inkrafttreten

Diese Regelungen treten am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

Münster, den 3. April 2023

Dr. med. Johannes Albert  G e h l e

Präsident

Genehmigt:

Düsseldorf, den 9.10.2023

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Prof. Dr.  S t o l l m a n n 

Die Umschulungsprüfungsregelungen im Ausbildungs-
beruf Medizinische Fachangestellte bzw. Medizinischer 
Fachangestellter wird hiermit ausgefertigt und im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen sowie im 
Internet auf der Homepage der Ärztekammer Westfalen-
Lippe www.aekwl.de unter der Rubrik „Amtliche Be-
kanntmachungen“ bekannt gemacht.

Münster, den 30.10.2023

Dr. med. Johannes Albert  G e h l e
Präsident

– MBl. NRW. 2024 S. 141
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Richtlinie für die Beschaffung und Verwaltung 
der landeseigenen Einsatzmittel 

im Katastrophenschutz
Runderlass des Ministeriums des Innern 

– 34-21.52.08.01 –

Vom 16. Januar 2024

Inhaltsübersicht

1  Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

2  Vor Inbetriebnahme

3  Betrieb

4  Kosten

5  Formänderung

6  Unfälle, Versicherung und Verfahren bei Verlust oder 
sonstigen Schäden

7  Aussonderung und Verwertung von Fahrzeugen

8  Verfahren zur Kostenerstattung und Entschädigungen

9  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

1
Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

1.1
Maßnahmen nach dem Gesetz über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

Diese Richtlinie regelt die durch das Land Nordrhein-
Westfalen gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die 
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Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 886) in der jeweils geltenden 
Fassung zu treffenden Maßnahmen hinsichtlich der Be-
schaffung, Verwaltung und Verwendung landeseigener 
Einsatzmittel im Katastrophenschutz, soweit diese den 
derzeit verwaltenden Stellen zur Verfügung gestellt wer-
den.

1.2
Kraftfahrzeugrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Regelungen des Runderlasses des Finanzministe-
riums „Kraftfahrzeugrichtlinien“ vom 5. März 1999 
(MBl. NRW. S. 396) in der jeweils geltenden Fassung sind 
für die Beschaffung und Verwaltung der Landfahrzeuge 
des Katastrophenschutzes zu berücksichtigen, soweit in 
dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist.

1.3
Haushaltsrechtliche Vorgaben

Die haushaltrechtlichen Vorschriften des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung sowie 
hierzu ergangene Regelungen sind zu beachten, soweit in 
dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist.

1.4
Eigentümer

Das Land Nordrhein-Westfalen ist grundsätzlich Eigen-
tümer der aus Landesmitteln beschafften Einsatzmittel.

1.5
Zuständigkeiten

1.5.1
Zuständige Bezirksregierung

Zuständig für die Überwachung der ordnungsgemäßen 
Durchführung dieser Richtlinie ist die Bezirksregierung, 
in deren örtlichem Bereich der Standort der landeseige-
nen Einsatzmittel liegt. Die zuständige Bezirksregierung 
begleitet und prüft die ordnungsgemäße Durchführung 
dieser Richtlinie. Bei Einheiten, deren landeseigene Ein-
satzmittel in unterschiedlichen Regierungsbezirken dis-
loziert sind, können abweichende Regelungen getroffen 
werden.

1.5.2
Verwaltende Stelle 

Als verwaltende Stelle gilt der jeweilige kommunale Auf-
gabenträger als untere Katastrophenschutzbehörde oder 
der Landesverband der mitwirkenden privaten Hilfsorga-
nisation. Alternativ kann eine andere Organisationsein-
heit als verwaltende Stelle bestimmt werden. Die verwal-
tende Stelle ist die unmittelbare Ansprechpartnerin der 
zuständigen Bezirksregierung und für die ordnungsge-
mäße Durchführung dieser Richtlinie in allen Belangen 
verantwortlich. Ihre Verantwortung wird durch die voll-
ständige Vorlage der jährlichen Erklärung an die zustän-
dige Bezirksregierung gemäß Anlage 1 bestätigt. Die voll-
ständig vorliegende jährliche Erklärung ist die Grundlage 
für die Kostenerstattung durch die Bezirksregierung. Im 
Rahmen der Planung der Landeskonzepte zum Katastro-
phenschutz wird der jeweilige kommunale Aufgabenträ-
ger als zuständige untere Katastrophenschutzbehörde von 
der zuständigen Bezirksregierung insbesondere über den 
Standort, den Einsatz sowie den einsatztaktischen Wert 
der landeseigenen Einsatzmittel laufend informiert. 

1.5.3
Beschaffende Stelle

Beschaffende Stelle ist grundsätzlich das für Inneres zu-
ständige Ministerium. Dieses kann diese Aufgabe dele-
gieren. 

1.6
Landeseigene Einsatzmittel

Die landeseigenen Einsatzmittel umfassen die Landes-
fahrzeuge in Form von landeseigenen Kraftfahrzeugen 

und ihre Anhänger, Boote sowie die landeseigene Aus-
stattung wie Spezialausrüstungen, Geräte und Material, 
die den verwaltenden Stellen zu Zwecken des Katastro-
phenschutzes zur Verfügung gestellt werden.

2
Vor Inbetriebnahme

2.1
Beschaffung

Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt im 
Rahmen der Landeskonzepte im Katastrophenschutz Art 
und Umfang der zu beschaffenden landeseigenen Ein-
satzmittel unter Berücksichtigung der sich aus der Mit-
wirkung ergebenden Aufgaben. Die Betriebssicherheit 
der landeseigenen Einsatzmittel im Sinne der gesetzli-
chen Vorschriften, unter anderem der Betriebssicher-
heitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl.  I S. 49) in 
der jeweils geltenden Fassung, muss vorliegen. Ausgaben 
stehen unter dem Vorbehalt der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel des Landes Nordrhein-Westfalen.

2.2
Kennzeichnung

Die landeseigenen Einsatzmittel sind, falls möglich be-
reits im Beschaffungsprozess, auf Kosten des Landes 
Nordrhein-Westfalen als Landeseigentum zu kennzeich-
nen. Darüber hinaus gehende Kennzeichnungen bedür-
fen der Genehmigung im Rahmen der Formänderung ge-
mäß Nummer 5.

2.3
Zulassung

Bei Zulassung der Fahrzeuge ist das für Inneres zustän-
dige Ministerium als Fahrzeughalter einzutragen.

2.4
Übernahme

Die verwaltende Stelle bestätigt der zuständigen be-
schaffenden Stelle die Übernahme der landeseigenen 
Einsatzmittel. 

Sie übernimmt damit die Verantwortung für eine sach- 
und fachlich ordnungsgemäße Behandlung, Unterbrin-
gung, Wartung, Wartungsläufe und Pfl ege. Die beschaf-
fende Stelle übersendet eine Kopie der Bestätigung sowie 
ergänzende Unterlagen und das Begleitheft zum Fahr-
zeug an die zuständige Bezirksregierung. Die zuständige 
Bezirksregierung leitet die jeweils notwendigen Unterla-
gen unverzüglich an die verwaltende Stelle weiter.

Die zuständige Bezirksregierung informiert:

a)  das für Inneres zuständige Ministerium,

b)  den Kraftfahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdi-
rektion und

c)  die zuständige untere Katastrophenschutzbehörde.

Die verwaltende Stelle haftet für schuldhafte Beschädi-
gungen oder Verluste der ihr übergebenen Einsatzmittel, 
soweit in dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist. 
Einsatzmittelspezifi sche Ergänzungen können in der 
Übernahmebestätigung erfasst werden.

Die zuständige Bezirksregierung führt eine aktuelle Über-
sicht aller in den Landeskonzepten vorgesehenen landes-
eigenen Einsatzmittel in ihrem Zuständigkeitsbereich.

2.5
Garantie und Gewährleistung

Jeder Schaden an landeseigenen Einsatzmitteln, der 
während der Garantie- und Gewährleistungszeit auftritt, 
ist unverzüglich der zuständigen Bezirksregierung zu be-
richten. Die zuständige Bezirksregierung informiert die 
beschaffende Stelle, die die Geltendmachung etwaiger 
Garantie- und Gewährleistungsansprüche übernimmt. 
Bei Ablehnung von Garantie- und Gewährleistungsan-
sprüchen der mit der Beschaffung beauftragten Unter-
nehmen ist das für Inneres zuständige Ministerium 
rechtzeitig einzuschalten.
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3
Betrieb

3.1 
Nutzung für Zwecke des Katastrophenschutzes und 
 allgemeine Vorgaben

Die landeseigenen Einsatzmittel stehen der verwalten-
den Stelle vorrangig für Zwecke des Katastrophenschut-
zes zur Verfügung. Dies sind: 

a)  Einsätze, die von den Kreisen, kreisfreien Städten 
oder einer Landesbehörde angeordnet wurden,

b)  Übungen, Wettbewerbe und Ausbildungen für den 
Katastrophenschutz, oder 

c)  Sicherstellung von Wartungs- und Reparaturmaßnah-
men, hierunter fallen 

 aa)  monatliche Bewegungsfahrten inklusive Einwei-
sungsfahrten,

 bb)  Fahrten zur Wartung und Instandsetzung, 

 cc)  Fahrten zur Überprüfung der landeseigenen Ein-
satzmittel durch die Oberfi nanzdirektion, externe 
Prüforganisationen sowie die zuständige Bezirks-
regierung, 

 dd)  Fahrten auf Grund von Rückruf- oder Garantie-
maßnahmen nach Vorgaben des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder der zuständigen Bezirksre-
gierung sowie 

 ee)  Fahrten zur Abholung von landeseigenen Einsatz-
mitteln nach Vorgaben des Landes Nordrhein-
Westfalen oder der zuständigen Bezirksregierung.

Die verwaltende Stelle hat aufgrund notwendiger tech-
nischer Vorgaben des Kraftfahrtechnischen Dienstes der 
Oberfi nanzdirektion sicherzustellen, dass mit jedem lan-
deseigenen Fahrzeug die monatliche Mindestfahrleistung 
von 150 Kilometern erbracht wird. Anhänger dürfen 
nicht länger als einen Monat dauerhaft abgestellt wer-
den, um Standschäden zu vermeiden. Stromerzeuger und 
ähnliche verbrennungsmotorbetriebene Geräte bedürfen 
eines regelmäßigen Wartungslaufes unter Last. Den Um-
fang regelt Anlage 2.

Die verwaltende Stelle darf die Fahrzeuge des Landes 
Nordrhein-Westfalens ergänzend bis zu einer maximalen 
Fahrleistung von 5.000 Kilometern im Jahr für satzungs-
gemäße Zwecke gemäß Nummer 3.3 einsetzen. 

Die verwaltende Stelle führt für jedes Fahrzeug ein 
Fahrtenbuch gemäß Muster der Anlage 3. 

Die Fahrtenbücher sind vollständig und nachvollziehbar 
zu führen. Kopien der Fahrtenbücher sind durch die ver-
waltende Stelle bis zum 30. April des Folgejahres der zu-
ständigen Bezirksregierung vorzulegen. Aus dem Fahr-
tenbuch muss eindeutig ersichtlich sein, ob eine Fahrt 
nach Nummer 3.1 Satz 2 Buchstabe a bis c, Nummer 3.2 
oder Nummer 3.3 vorliegt. Die Originale der Fahrtenbü-
cher sind durch die verwaltende Stelle fünf Jahre aufzu-
bewahren und der zuständigen Bezirksregierung auf Ver-
langen vorzulegen.

Die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge ist 
vor Antritt jeder Fahrt durch die fahrzeugführende Per-
son zu überprüfen, die Verantwortung hierfür trägt die 
verwaltende Stelle.

Die verwaltende Stelle hat nach geltender Rechtslage si-
cherzustellen, dass mit jedem landeseigenen Fahrzeug 
die vorgeschriebene monatliche Mindestfahrleistung von 
mindestens 150 Kilometern erbracht wird, um Stand-
schäden insbesondere an der Abgasreinigung, am Motor-
management und der Bremsanlage zu vermeiden. Kosten 
für Instandsetzungen, die nach der Prüfung durch den 
Kraftfahrtechnischen Dienst des Landes Nordrhein-
Westfalen auf eine unzureichende Fahrleistung zurück-
zuführen sind, werden vom Land nicht erstattet.

3.2
Nutzung für andere Zwecke der Gefahrenabwehr 

Im Ausnahmefall ist auf Anordnung des jeweiligen kom-
munalen Aufgabenträgers die Nutzung der landeseige-
nen Einsatzmittel auch zu anderen Zwecken der Gefah-

renabwehr in dem Maße zulässig, dass die Aufgaben des 
Katastrophenschutzes nicht beeinträchtigt werden und 
die Einsatzfähigkeit und -bereitschaft für den Katastro-
phenschutz gewährleistet bleiben. 

Für die Bewertung, ob eine solche Beeinträchtigung vor-
liegt, muss sich die verwaltende Stelle mit der zuständi-
gen unteren Katastrophenschutzbehörde vor dem Ein-
satz abstimmen. 

3.3
Nutzung für satzungsgemäße Zwecke

Im Ausnahmefall ist die Nutzung der landeseigenen Ein-
satzmittel auch zu satzungsgemäßen Zwecken in dem 
Maße zulässig, dass die Aufgaben des Katastrophen-
schutzes und der Gefahrenabwehr nicht beeinträchtigt 
werden und die Einsatzfähigkeit und -bereitschaft für 
den Katastrophenschutz gewährleistet bleiben. Für die 
Bewertung, ob eine solche Beeinträchtigung vorliegt, 
muss sich die verwaltende Stelle mit der zuständigen un-
teren Katastrophenschutzbehörde vor dem Einsatz ab-
stimmen. 

Fahrten zu satzungsgemäßen Zwecken sind hauptsäch-
lich:

a)  Fahrten bei Sanitätswachdiensten und Wasserret-
tungsdiensten oder

b)  Fahrten zur Nachwuchsförderung. 

Die steuerrechtliche Behandlung hierdurch generierter 
Einnahmen beziehungsweise die Prüfung, ob ein mögli-
cher Verlust von Steuerbefreiungen vorliegt, obliegt der 
jeweiligen verwaltenden Stelle im Rahmen ihrer Unter-
nehmerpfl ichten. Sie ist nicht Gegenstand der Prüfung 
durch die Bezirksregierungen aufgrund dieser Richtlinie.

Die darüberhinausgehende gewerbliche Nutzung der 
landeseigenen Einsatzmittel des Katastrophenschutzes 
ist untersagt.

3.4
Genehmigungs- und Abmeldeverfahren bei Fahrten

Fahrten innerhalb des Bundesgebietes, bei denen die 
Rückkehr zum Standort innerhalb von 60  Minuten si-
chergestellt ist, sind vor Fahrtantritt bei der unteren Ka-
tastrophenschutzbehörde anzuzeigen. Alle Fahrten, bei 
denen dies nicht sichergestellt ist, sind fünf Werktage vor 
Fahrtantritt bei der zuständigen unteren Katastrophen-
schutzbehörde anhand Anlage 4 zu beantragen. Fahrten, 
zu denen das Bundesgebiet verlassen wird, sind zusätz-
lich fünf Werktage vor Fahrtantritt bei der zuständigen 
Bezirksregierung anhand Anlage 4 zu beantragen. Dies 
gilt nicht für Fahrten, die durch die zuständige Katastro-
phenschutzbehörde oder die zuständige Bezirksregie-
rung angeordnet wurden. Die untere Katastrophen-
schutzbehörde informiert die zuständige Bezirksregie-
rung unverzüglich über erfolgte Zustimmungen sowie 
Ablehnungen.

3.5
Pfl ege, Unterbringung, Sicherheit und Mängel

Die verwaltende Stelle ist verpfl ichtet, die landeseigenen 
Einsatzmittel auf eigene Kosten zu pfl egen. Sie sorgt für 
ihre sach- und fachgerechte Unterbringung. Diese sind 
in umschlossenen und verschließbaren Garagen oder 
Hallen UV-, witterungs- und frostgeschützt, falls nach 
Herstellervorgaben technisch erforderlich bei mindes-
tens 5 Grad Celsius, unterzubringen. Zudem ist eine 
Stromversorgung gemäß den Herstellervorgaben vorzu-
sehen. Die landeseigenen Einsatzmittel sind vor unbe-
rechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Dies gilt auch bei 
der Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten.

Soweit nichts anderes geregelt wird, sind Spezialanfor-
derungen durch die Betriebsanweisung des jeweiligen 
landeseigenen Einsatzmittels festgelegt, die von der ver-
waltenden Stelle einzuhalten ist. Über auftretende Män-
gel an den landeseigenen Einsatzmitteln, insbesondere, 
wenn diese die Einsatzbereitschaft gefährden, ist unver-
züglich die untere Katastrophenschutzbehörde sowie die 
zuständige Bezirksregierung zu unterrichten.
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3.6
Umsetzungen 

Die verwaltende Stelle informiert unverzüglich die zu-
ständige Bezirksregierung über geplante Umsetzungen 
von landeseigenen Einsatzmitteln innerhalb einer Ein-
satzeinheit oder eines Wasserrettungszuges und meldet 
den Vollzug. Über Umsetzungen zwischen Einsatzeinhei-
ten oder Wasserrettungszügen sowie bei einer Umsetzung 
von landeseigenen Einsatzmitteln zu einem anderen 
kommunalen Aufgabenträger entscheidet ausdrücklich 
vor einer geplanten Umsetzung die zuständige Bezirks-
regierung. Die zuständige Bezirksregierung informiert 
gemäß Nummer 2.4.

3.7
Prüfungen

Die Vollzähligkeit der landeseigenen Einsatzmittel ist 
durch die verwaltende Stelle mindestens einmal jährlich 
zu überprüfen und im Rahmen der jährlichen Erklärung 
gemäß Anlage 1 zu bestätigen. Abweichungen sind der 
zuständigen Bezirksregierung mit der Schadens- und 
Verlustmeldung gemäß Anlage 5 unverzüglich zu berich-
ten. Die zuständige Bezirksregierung überprüft nach ei-
genem Ermessen die den verwaltenden Stellen übergebe-
nen landeseigenen Einsatzmittel durch Stichproben auf 
Vollzähligkeit, Zustand und Verwendbarkeit. Festge-
stellte Mängel müssen in einer von der zuständigen Be-
zirksregierung vorgegebenen Frist behoben werden.

Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgt durch 
den jeweils zuständigen kraftfahrtechnischen Dienst der 
Oberfi nanzdirektion. Mit Ausnahme der gesetzlichen 
Prüfungen, die durch ihn durchgeführt werden, obliegt 
den verwaltenden Stellen die Überwachung und Veran-
lassung der übrigen, rechtlich vorgegebenen Prüfungen 
der landeseigenen Einsatzmittel. 

3.8
Wartung und Instandsetzung der landeseigenen 
 Einsatzmittel

Die Wartung und Pfl ege der Landesfahrzeuge hat nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, den von den Herstellern 
herausgegebenen Bedienungs- und Behandlungsvor-
schriften sowie den für die landeseigenen Einsatzmittel 
ergänzenden geltenden Bestimmungen und Vorgaben des 
aktuellen Wartungsplanes des für Inneres zuständigen 
Ministeriums (im Folgenden: Wartungsplan) gemäß An-
lage 6 zu erfolgen. 

Mit Auslieferung der Fahrzeuge informiert die beschaf-
fende Stelle die verwaltenden Stellen und die Bezirksre-
gierungen über die vereinbarten Garantiebedingungen. 
Während der Garantiezeit, in der Regel 24 Monate nach 
Zulassung, hat die Wartung nach den Herstellervorgaben 
zu erfolgen. Nach Ablauf der Garantiezeit ist der War-
tungsplan anzuwenden. Ab Gültigkeit des Wartungspla-
nes werden andere Kosten sowie Mehrarbeiten, die sich 
im Zuge der Wartungsmaßnahme ergeben, ohne vorhe-
rige Prüfung und Zustimmung durch den Kraftfahrtech-
nischen Dienst der Oberfi nanzdirektion nicht mehr er-
stattet.

Entsprechend der Kraftfahrzeugrichtlinie des Landes 
Nordrhein-Westfalen (KFZ-Richtlinie) ist bei Wartungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen an Landesfahrzeugen, 
die voraussichtlich den Betrag von 1.000 EUR überstei-
gen, dem Kraftfahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdi-
rektion ein Kostenvoranschlag zur Prüfung vorzulegen. 
Übersteigt die Maßnahme voraussichtlich einen Betrag 
von 2.000 EUR, legt dieser den geprüften Kostenvoran-
schlag zusätzlich der zuständigen Bezirksregierung zur 
Einwilligung vor. Die Leistungen unterliegen den verga-
berechtlichen Vorgaben, gegebenenfalls auch für einen 
Direktkauf, bzw. eine Direktvergabe.

Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Landes-
fahrzeugen mit einem Betrag von mehr als 500 EUR sind 
vor Bezahlung durch die verwaltende Stelle vom Kraft-
fahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdirektion nachzu-
prüfen, sofern kein genehmigter Kostenvoranschlag vor-
liegt oder der Rechnungsbetrag vom Kostenvoranschlag 
abweicht.

Die Wartung und Pfl ege der weiteren landeseigenen Ein-
satzmittel hat nach den von den Herstellern herausgege-
benen Bedienungs- und Behandlungsvorschriften sowie 
für die landeseigenen Einsatzmittel ergänzenden gelten-
den Bestimmungen zu erfolgen. Bei Wartungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen an diesen Einsatzmitteln, die 
voraussichtlich den Betrag von 300 EUR übersteigen, ist 
der zuständigen Bezirksregierung ein Kostenvoranschlag 
zur Genehmigung vorzulegen. Diese stimmt sich bei Be-
darf mit der Oberfi nanzdirektion ab.

3.9
Ersatzbeschaffung

Die verwaltende Stelle kann Ersatzteile für landeseigene 
Einsatzmittel einschließlich Zubehör sowie Ersatz von 
Ausstattungsgegenständen eigenständig beschaffen. Die 
Ersatzbeschaffung darf nur entsprechend der Art und 
dem Umfang der ursprünglichen landeseigenen Einsatz-
mittel erfolgen. Mit Ausnahme der Ersatzbeschaffung 
von Material, das wegen Ablaufs der Verfallsfrist zur 
Haltbarkeit ersetzt werden muss, ist bei jeder Ersatzbe-
schaffungsmaßnahme eine detaillierte Beschreibung zum 
Vorfall, Schadens- oder Verlustmeldungen gemäß An-
lage  5, einzureichen. Ohne Angabe triftiger Gründe er-
folgt keine Kostenerstattung. Soweit die Ersatzbeschaf-
fung von Ausstattungsgegenständen für landeseigene 
Einsatzmittel im Einzelfall den Betrag von 300  EUR 
übersteigt, ist vor der Beschaffung die Zustimmung der 
zuständigen Bezirksregierung einzuholen. Die zustän-
dige Bezirksregierung entscheidet in diesem Rahmen 
auch über die Verwertung der ersetzten Ausstattungsge-
genstände für landeseigene Einsatzmittel.

Rechnungen nebst zahlungsbegründenden Unterlagen 
können mit der (Halb-)Jahresrechnung bei der zuständi-
gen Bezirksregierung zur Erstattung eingereicht werden.

Für Verbrauchsmaterial und Einwegausstattung darf 
keine Ersatzbeschaffung zu Lasten des Landes Nord-
rhein-Westfalen erfolgen. Dies gilt nicht, soweit es für 
Zwecke des Katastrophenschutzes im Sinne von Num-
mer  3.1 verbraucht wurde oder es sich um nicht ver-
brauchtes Material handelt, das wegen unmittelbar be-
vorstehenden Ablaufs der Verfallsfrist zur Haltbarkeit 
ersetzt werden muss. Hierzu gehören:

a)  Material zur Probenahme,

b)  Kraftfahrzeug-Verbandskästen,

c)  medizinischer Sauerstoff,

d)  Infusionslösungen sowie

e)  sonstiges medizinisches Verbrauchsmaterial.

Ergänzend werden die Kosten eines Satzes Druckerpa-
tronen für die ABC-Erkunder jährlich sowie Kosten der 
Akkus und Batterien für medizinische Geräte nach Be-
darf erstattet.

Werden die vorgenannten Einsatzmittel des Landes 
durch die Nutzung für Zwecke außerhalb des Katastro-
phenschutzes beschädigt oder gehen sie verloren oder 
auf eine andere Art und Weise unter, ist das Land so zu 
stellen, wie es stehen würde, wenn der zum Ersatz ver-
pfl ichtende Umstand nicht eingetreten wäre (§ 249 BGB).

4
Kosten

Neben den Kosten für die Beschaffung der landeseignen 
Einsatzmittel trägt das Land Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel folgende Kos-
ten des Betriebes:

4.1
Kostenerstattung für Stellplatzvorhaltung 

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Helferinnen 
und Helfer sowie die sicherheitsrelevanten Mindest-
anforderungen nach den aktuell geltenden Unfallver-
hütungsvorschriften sind im Rahmen der Unterneh-
merverantwortung durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen. Hierfür ist die jeweilige 
verwaltende Stelle im Sinne ihrer Unternehmereigen-
schaft verantwortlich. 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024146

Die Kosten für die Unterbringung aller landeseigenen 
Fahrzeuge in Garagen und Hallen werden erstattet. Die 
Pauschale wird für eine fahrzeugspezifi sche Stellfl äche 
(Anlage 2) gezahlt und beträgt 4,00 EUR/m2 im Monat. 
Die Nutzungsentschädigung wird nur gezahlt, wenn eine 
entsprechende Nutzung der Stellplätze durch landesei-
gene Fahrzeuge erfolgt. Mit dieser Kostenerstattung sind 
alle anfallenden Kosten inklusive Heiz- und Stromkos-
ten für die Unterbringung abgegolten. 

4.2
Kosten der Betriebsstoffe 

Im Rahmen der verfügbaren Mittel erstattet das Land 
der verwaltenden Stelle pauschaliert die Betriebsstoffe 
nur für nach Nummer 3.1 Satz 2 Buchstabe c tatsächlich 
durchgeführte Fahrten bis zu einer jährlichen Fahrleis-
tung von maximal 2.000 Kilometern je Fahrzeug. Die zu-
ständige Bezirksregierung kann auf formlosen Antrag 
Ausnahmen zulassen. Die Abrechnung erfolgt gemäß den 
Modalitäten der Anlage 2. 

Die Kosten der Betriebsstoffe für Fahrten nach

a)  Nummer 3.1 Satz 2 Buchstabe a und b bei angeordne-
ten Einsätzen oder Übungs- und Ausbildungszwecken,  

b)  Nummer  3.2 zu anderen Zwecken der Gefahrenab-
wehr oder

c)  Nummer 3.3 zu satzungsgemäßen Fahrten

sind nach dem Verursachungsprinzip zu tragen oder be-
reits mit der Gewährung von Dotationen abgegolten.

Für die verwaltende Stelle entfällt die Zahlung einer 
Nutzungsentschädigung bis zu einer jährlichen Fahrleis-
tung des jeweiligen Fahrzeuges von 5.000 Kilometer für 
Fahrten nach Nummer 3.3.

Bei einer Nutzung der Fahrzeuge über 5.000 Kilometer 
hinaus sind die Betriebsstoffkosten sowie eine Nut-
zungsentschädigung für die Landesfahrzeuge von den 
verwaltenden Stellen zu tragen. Die Nutzungsentschädi-
gung beträgt für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht

a)  bis 3,5 Tonnen 0,25 EUR pro Kilometer,

b)  von über 3,5 bis 7,5 Tonnen 0,35 EUR pro Kilometer,

c)  von über 7,5 Tonnen 0,45 EUR pro Kilometer.

Im Rahmen der verfügbaren Mittel erstattet das Land 
der verwaltenden Stelle die Betriebsstoffe für notwen-
dige Wartungsläufe der motorbetriebenen Geräte. Die 
Abrechnung erfolgt durch die zuständige Bezirksregie-
rung anhand der vorzulegenden Fahrtenbücher oder Be-
triebsstundennachweise gemäß Anlage 3 im Rahmen der 
Abrechnung nach Anlage 7 für das zweite Halbjahr. Im 
Fahrtenbuch ist der Zweck der Fahrt kenntlich zu ma-
chen.

Betriebskosten der motorbetriebenen Geräte für den Be-
trieb bei Einsätzen, Übungen und Ausbildungen sind 
nach dem Verursachungsprinzip zu tragen oder bereits 
mit der Gewährung von Dotationen abgegolten.

4.3
Kostenerstattung für Fahrerlaubniserweiterungen

Für jedes nach Inkrafttreten dieser Richtlinie durch das 
Land NRW für den Katastrophenschutz beschaffte Fahr-
zeug können zwei Fahrerlaubniserweiterungen bis zu ei-
ner jeweiligen Höhe von maximal 3.000 EUR pro Zehn-
jahreszeitraum fi nanziert werden. Zu den erstattungsfä-
higen Kosten der Erweiterung der Fahrerlaubnis zählen 
(in jeweils tatsächlicher Höhe) Fahrschulrechnungen, 
Prüfungsgebühren und Kosten für die ärztlichen Unter-
suchungen sowie sonstige Gebühren, die im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der Erweiterung der Fahrer-
laubnis anfallen. Die Fahrerlaubniserweiterung ist vorab 
durch die zuständige Bezirksregierung zu genehmigen. 
Alle Kosten sind konkret gegen Beleg abzurechnen, so-
bald die Fahrerlaubniserweiterung nachgewiesen wird.

Kosten für ärztliche Untersuchungen sowie Gebühren, 
die im Rahmen von Verlängerungen der Fahrerlaubnisse 
gemäß der §§ 23, 24 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) an-
fallen, werden nicht erstattet. 

Im Interesse der jederzeitigen Einsatzbereitschaft der 
Landesfahrzeuge für Katastrophenschutzzwecke soll 
durch geeignete planerische Maßnahmen am Standort 
 sichergestellt werden, dass je landeseigenem Fahrzeug 
zwei Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer zur Verfügung stehen, 
die sich im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse 
befi nden. 

4.4
Keine mehrfache Antragstellung

Die verwaltende Stelle bestätigt, dass ein Antrag auf 
Kostenerstattung der eingereichten Rechnungsbeträge 
durch eine andere Stelle nicht erfolgt ist beziehungs-
weise erfolgen wird.

5
Formänderungen

Veränderungen an den landeseigenen Einsatzmitteln 
sind vor Beginn der Maßnahme der zuständigen Bezirks-
regierung zur Genehmigung vorzulegen. Bauartverän-
dernde Maßnahmen an Fahrzeugen bedürfen außerdem 
der Genehmigung des Kraftfahrtechnischen Dienstes. 
Die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sowie die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, beispiels-
weise die VDE-Vorschriften, sind zu beachten.

Dem Land Nordrhein-Westfalen dürfen für diese Maß-
nahmen keine zusätzlichen Kosten oder Folgekosten, 
etwa durch vorgeschriebene regelmäßige Prüfungen, ent-
stehen. Bei einem Standortwechsel der landeseigenen 
Einsatzmittel sind je nach Entscheidung der zuständigen 
Bezirksregierung die vorgenommenen Umbauten zu Las-
ten der abgebenden verwaltenden Stelle ohne zusätz-
liche Kosten für das Land Nordrhein-Westfalen zurück-
zubauen.

Eine zusätzliche Beklebung oder Kennzeichnung durch 
die verwaltende Stelle kann nach den vom für Inneres 
zuständigen Ministerium erlassenen Regelungen nur 
nach Zustimmung der zuständigen Bezirksregierung er-
folgen. Die Kosten hierfür werden vom Land Nordrhein-
Westfalen nicht übernommen. Die verwaltende Stelle 
trägt auch die Kosten für hierdurch verursachte Schäden 
sowie einer notwendigen Entfernung der Beklebung oder 
Kennzeichnung bei Umsetzungen der landeseigenen Ein-
satzmittel.

6
Unfälle, Versicherung und Verfahren bei Verlust oder 
sonstigen Schäden

6.1
Unfälle

Bei Unfällen mit Fremdbeteiligung ist die Polizei unter 
Hinweis auf die Beteiligung eines landeseigenen Fahr-
zeugs hinzuzuziehen. Zudem ist ein Europäischer Un-
fallbericht gemäß Anlage 8 zu erstellen und von der 
fahrzeugführenden Person des landeseigenen Fahrzeuges 
und vom Unfallgegner zu unterzeichnen.

Die verwaltende Stelle informiert verpfl ichtend unver-
züglich, mindestens telefonisch innerhalb von drei Werk-
tagen, die zuständige Bezirksregierung und legt dieser 
innerhalb von zehn Werktagen den erstellten und unter-
zeichneten Unfallbericht gemäß Satz  1, den Unfallbe-
richt nach Anlage 4 der Kraftfahrzeugrichtlinien, die 
Unfallmitteilung der Polizei sowie eine Kopie des Fahr-
tenbuches gemäß Anlage 3 vor. Allen Beteiligten ist das 
Merkblatt für die Unfallgegnerin oder den Unfallgegner 
gemäß Anlage 9 auszuhändigen. Ohne Vorlage dieser Un-
terlagen kann eine Abwicklung des Unfallvorgangs ein-
schließlich möglicher Kostenerstattungen nicht erfolgen.

Im Übrigen gelten die Vorschriften aus § 29 KfzR in Ver-
bindung mit Anlage 5.

Die zuständige Bezirksregierung informiert schriftlich 
das für Inneres zuständige Ministerium sowie den Kraft-
fahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdirektion und ver-
anlasst die Feststellung des Sachverhaltes. Bei umfang-
reichen Schadensfällen ist außerdem im Benehmen mit 
dem Kraftfahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdirek-
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tion eine weitere sachverständige Person einzuschalten. 
Die zuständige Bezirksregierung wird ermächtigt,

a)  das Land Nordrhein-Westfalen gerichtlich und außer-
gerichtlich in Rechtsstreitigkeiten, die Ansprüche aus 
Unfällen zum Gegenstand haben, zu vertreten und

b)  Vergleiche mit Widerrufsvorbehalt abzuschließen, wo-
rüber das für Inneres zuständige Ministerium unver-
züglich zu unterrichten ist.

Das für Inneres zuständige Ministerium und das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium sind bei Rechtsstreitig-
keiten, welche nach dem Wert des Streitgegenstandes 
oder unabhängig davon in die Revisionsinstanz gelangen 
können, zu beteiligen. Dies gilt nicht bei Vergleichen. 
 Gerichtliche Entscheidungen, die eine Instanz beenden, 
sind dem für Inneres zuständigen Ministerium zur 
Kenntnis zuzuleiten. Soweit es sich dabei um eine für 
das Land Nordrhein-Westfalen ungünstige Entscheidung 
handelt, ist zur Frage der Einleitung eines Rechtsmittels 
rechtzeitig Stellung zu nehmen.

Im Schadensfall prüft die zuständige Bezirksregierung 
mögliche Regressansprüche gegen die fahrzeugführende 
Person und berichtet nach Abschluss dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium.

6.2
Versicherung der landeseigenen Einsatzmittel

Gemäß § 2 des Gesetzes über die Pfl ichtversicherung für 
Kraftfahrzeughalter (Pfl ichtversicherungsgesetz) ist das 
Land von der Verpfl ichtung zum Abschluss einer Haft-
pfl ichtversicherung zur Deckung der durch den Ge-
brauch der landeseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge 
verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonsti-
gen Vermögensschäden befreit (Selbstversicherung). Die 
weiteren Regelungen und Verpfl ichtungen, die sich aus 
dem Pfl ichtversicherungsgesetz ergeben, sind anzuwen-
den.

Bei Nutzung der Fahrzeuge

–  nach Nummer 3.1 Satz 2 Buchstabe a bis c für Katas-
trophenschutzzwecke trägt das Land Nordrhein-West-
falen unter Berücksichtigung haftungsrechtlicher Re-
gelungen die Kosten für entstandene Eigen- und 
Fremdschäden. Für verursachte Eigenschäden erfolgt 
eine Kostenbeteiligung der verwaltenden Stellen in 
Höhe von bis zu 1.500 EUR, sofern nicht eine dritte 
Person hierfür ersatzpfl ichtig ist.

–  nach Nummer  3.2 zum Zwecke der Gefahrenabwehr 
trägt der jeweilige kommunale Aufgabenträger unter 
Berücksichtigung haftungsrechtlicher Regelungen die 
Kosten für entstandene Eigen- und Fremdschäden. 

–  nach Nummer 3.3 zu satzungsgemäßen Zwecken trägt 
die verwaltende Stelle die Kosten für entstandene Ei-
gen- und Fremdschäden.

Es steht den verwaltenden Stellen und kommunalen 
Aufgabenträgern frei, für Fahrten nach den Num-
mern 3.2 und 3.3 eine eigene (Tages-)Versicherung abzu-
schließen. Kosten hierfür werden durch das Land Nord-
rhein-Westfalen nicht erstattet. 

Die Regelungen gelten für sonstige Einsatzmittel des 
Landes entsprechend.

6.3
Verfahren bei Verlust oder sonstigen Schäden

Verluste von oder Schäden an landeseigenen Einsatzmit-
teln beispielsweise durch Brand, Diebstahl, vorsätzliche 
Sachbeschädigung oder fahrlässige Behandlung sind der 
zuständigen Bezirksregierung unverzüglich mit der Scha-
dens- und Verlustmeldung gemäß Anlage 5 zu melden. 

Die Meldung muss folgende Informationen enthalten:

a)  feststehende oder mutmaßliche Ursache des Verlustes 
oder des Schadens,

b)  ob Personen für den Verlust oder Schaden haftbar zu 
machen sind und gegebenenfalls in welcher Höhe so-
wie

c)  Angaben zu Maßnahmen der Wiedererlangung.

Bei Fahrzeugen beteiligt die zuständige Bezirksregierung 
den Kraftfahrtechnischen Dienst der Oberfi nanzdirek-
tion.

Daneben ist bei Diebstahl, vorsätzlicher Sachbeschädi-
gung und vorsätzlicher Brandstiftung durch die verwal-
tende Stelle unverzüglich die zuständige Strafverfol-
gungsbehörde einzuschalten.

Bei Beschädigungen, Verlust oder sonstigem Untergang 
von landeseigenen Einsatzmitteln ist zu prüfen, ob Dritte 
für einen möglichen Ersatz in Anspruch genommen wer-
den können.

Das Land übernimmt keine Haftung beziehungsweise 
Kosten für schuldhafte Verluste und Beschädigungen. 

7
Aussonderung und Verwertung von Fahrzeugen

7.1
Aussonderung von Fahrzeugen

Fahrzeuge werden auf Empfehlung des Kraftfahrtechni-
schen Dienstes der Oberfi nanzdirektion durch die zu-
ständige Bezirksregierung ausgesondert. Über die er-
folgte Aussonderung ist durch die zuständige Bezirksre-
gierung ein Nachweis zu führen.

7.2
Verwertung von ausgesonderten Fahrzeugen

Ausgesonderte Fahrzeuge werden durch das für Finan-
zen zuständige Ministerium öffentlich versteigert. Das 
für Inneres zuständige Ministerium kann in Abstim-
mung mit der Oberfi nanzdirektion Ausnahmen zu-
lassen und gemeinsame Einzelfallentscheidungen hin-
sichtlich Übernahmeoptionen von verwaltenden Stel-
len treffen.

8
Verfahren zur Kostenerstattung und Entschädigungen

Die Erstattung abrechenbarer Kosten erfolgt auf Antrag 
gemäß Anlage 10 grundsätzlich im Rahmen der (Halb-)
Jahresabrechnung. Dieser ist elektronisch zu stellen. 
Nach Prüfung der Unterlagen erfolgt die Erstattung 
durch die zuständige Bezirksregierung. Die verwaltende 
Stelle legt die Abrechnung je landeseigenem Einsatzmit-
tel gemäß Anlage 7 spätestens bis zum 30. April des Fol-
gejahres der zuständigen Bezirksregierung vor. Der Ab-
rechnung für das zweite Halbjahr ist das Fahrtenbuch 
gemäß Anlage 3 und die jährliche Erklärung gemäß An-
lage 1 beizufügen.

Ab einer Rechnungssumme von 800 EUR netto für Ein-
zelbeschaffungen, beispielsweise von Geräten oder Mate-
rial, sind Rechnungen für die haushaltsrechtlich vorge-
schriebene Anlagenbuchhaltung innerhalb von acht Wo-
chen nach Lieferung dieser Einzelbeschaffungen auch 
außerhalb der (Halb-)Jahresabrechnung einzureichen. 
Bei Maßnahmen, die auf Grundlage dieser Richtlinie 
durch die verwaltende Stelle initiiert wurden, tritt die 
verwaltende Stelle in Vorleistung.

Ausgaben sind zu belegen, das heißt, dass zahlungsbe-
gründende Unterlagen wie beispielsweise Schadensmel-
dungen, Kostenvoranschläge, Genehmigungen, Fahrten-
bücher, Betriebsstundennachweise der Abrechnung bei-
zufügen sind. Auf die Vorlage von Originalrechnungen ist 
zu verzichten, da diese im Rahmen der Unternehmer-
pfl ichten bei der verwaltenden Stelle für etwaige Prü-
fungen aufzubewahren sind. Bei Feststellung, dass Ab-
rechnungen mehrfach bei unterschiedlichen Stellen ein-
gereicht wurden, ist eine mögliche Betrugsabsicht durch 
die Strafverfolgungsbehörde zu bewerten.

Grundsätzlich entsteht eine Schadenersatzpfl icht, wenn 
die landeseigenen Einsatzmittel nicht sachgerecht be-
handelt oder untergebracht werden. Sofern landesei-
gene Einsatzmittel zu anderen als nach dieser Richtli-
nie erlaubten Zwecken genutzt werden, kann das für 
Inneres zuständige Ministerium eine entsprechende 
Entschädigung verlangen. Es kann diese Aufgabe dele-
gieren.
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9
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 
in Kraft.

Anlagen

Anlage 1:  Jährliche Erklärung

Anlage 2:  Pauschalen (Kostenerstattung Stellplätze 
und Betriebsstoffe)

Anlage 3:  Fahrtenbuch

Anlage 4:  Antrag auf Nutzung von Fahrzeugen des 
Landes

Anlage 5:  Schadens- und Verlustmeldung

Anlage 6:  Wartungsplan

Anlage 7:  Musterabrechnung

Anlage 8:  Europäischer Unfallbericht 

Anlage 9:  Merkblatt für den Unfallgegner/die 
 Unfallgegnerin 

Anlage 10:  Antrag auf Kostenerstattung 
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Land
Nordrhein-Westfalen

l h l h kl d

Jährliche Erklärung für das Kalenderjahr

gem. den Richtlinien für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen Einsatzmittel im
Katastrophenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

(RdErl. des Ministeriums des Innern - 34-21.52.08.01 - vom 16.01.2024

Die verwaltende Stelle

bestätigt nachfolgend angekreuzte Maßnahmen durchgeführt zu haben und bestätigt
dieses mit Unterschrift der verantwortlichen Person:

Die Richtlinie hinsichtlich der Beschaffung, Verwaltung und Verwendung
landeseigener Einsatzmittel im Katastrophenschutz wird anerkannt und ist im
Bereich der verwaltenden Stelle allen Beteiligten bekannt gegeben worden.
Diese Bekanntgabe und personenbezogene Unterweisung in Rechte und
Pflichten ist bei der verwaltenden Stelle dokumentiert.

Die verwaltende Stelle erklärt ihre „Unternehmereigenschaft (§ 13 BetrSichV)“
und erfüllt die aus staatlichen sowie berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
rechtlich vorgegebenen Unternehmerpflichten und -kontrollen sowie die
Personalverantwortung im Rahmen des Betriebs.

Hierzu gehören insbesondere die einschlägigen Regelwerke der
Unfallversicherungen, geltender Arbeitsschutz sowie die Betriebs- und
Verkehrssicherheit, Halterpflichten, Haftungspflichten, Unterweisungspflichten,
Kontrolle der Fahrerlaubnisse, Hygienevorschriften, Steuerpflichten, Sorgfalt im
Umgang mit der landeseigenen Ausstattung. Da dezidierte Nachweise in diesem
Rahmen an anderen Stellen bereits erfolgen, wird durch die zuständigen
Bezirksregierungen auf dieses Nachweiserfordernis verzichtet; Überprüfungen
erfolgen durch Stichproben sowie bei Kenntniserlangung von Pflichtverletzungen.
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Land
Nordrhein-Westfalen

l h l h kl d

Gem. Ziffer 2.4 sind die verwaltenden Stellen verpflichtet, für eine sach- und
fachgerechte Unterbringung der landeseigenen Einsatzmittel gem. Anlage 2 zur o.g.
Richtlinie zu sorgen.

Es wird erklärt, dass die der verwaltenden Stelle überlassenen Einsatzmittel sach-
und fachgerecht untergebracht und die in der Anlage 2 aufgeführten
Stellplatzgrößen eingehalten werden.

Gem. Ziffer 3.1 führen die verwaltenden Stellen für jedes vom Land Nordrhein-Westfalen
zur Verfügung gestellte Fahrzeug ein Fahrtenbuch nach dem Muster der Anlage 3 der
o.g. Richtlinie.

Es wird erklärt, dass für jedes Fahrzeug ein Fahrtenbuch geführt
sowie wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt worden ist.
Dieses wird mindestens fünf Jahre aufbewahrt.

Gem. Ziffer 3.7 prüfen die verwaltenden Stellen mindestens einmal jährlich die
Vollzähligkeit der Ihnen überlassenen Ausstattung. Abweichungen sind der zuständigen
Bezirksregierung unmittelbar zu melden.

Es wird erklärt, dass die der verwaltenden Stelle überlassene Ausrüstung vollständig
ist. Sollte dieses nicht der Fall sein, wurde dieses unmittelbar angezeigt.

Gem. Ziffer 2.4 haben die Wartung, notwendige Wartungsläufe, gesetzliche Prüfungen und
Pflege der Einsatzmittel nach den von den Herstellern herausgegebenen Bedienungs- und
Behandlungsvorschriften sowie den für die Einsatzmittel des Landes Nordrhein-Westfalens
geltenden Bestimmungen zu erfolgen.

Es wird erklärt, dass die oben genannten und im Kalenderjahr notwendigen
Maßnahmen für das o. g. Kalenderjahr durchgeführt sind bzw. wurden und die
entsprechende Dokumentation auf dem aktuellen Stand ist.

Gem. Ziffer 6.3 sind Verluste von Einsatzmitteln oder sonst ige,  durch Brand,
Diebstahl, vorsätzliche Sachbeschädigung oder fahrlässige Behandlung, verursachte 
Schäden, der zuständigen Bezirksregierung unverzüglich zu melden.

Es wird erklärt, dass, sofern notwendig, eine Meldung an die zuständige 
Bezirksregierung erfolgt ist.
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Land
Nordrhein-Westfalen

l h l h kl d

Diese Erklärung bezieht sich auf folgende landeseigene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
und deren Ausstattung:

Amtliche Kennzeichen:

Name u. Vorname d. verantwortlichen Person d. verwaltenden Stelle (in

Blockbuchstaben):

(Ort, Datum) (Unterschrift d. verantwortlichen Person d.
verwaltenden Stelle)

Diese Erklärung ist für jedes Kalenderjahr zusammen mit den Fahrtenbüchern in digitaler Form bis spätestens 30.April des
Folgejahres vorzulegen (siehe Ziffer 1.6 sowie 3.7!), unabhängig davon, ob eine Kostenerstattungen beantragt wird!
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Antrag auf Nutzung von Fahrzeugen des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Informationen Antragsteller 
Datum: 

Verwaltende Stelle (HiOrg, Fw, etc.): 

Ansprechpartner: 

Telefonnummer: 

E-Mail Adresse:

Informationen zur Verwendung des Fahrzeuges 

Zeitraum der Abmeldung 
Von (Datum/Uhrzeit): 

Bis (Datum/Uhrzeit): 

Fahrzeuginformationen 

Fahrzeugtyp: 

Kennzeichen: 

Einheit: 

Art der Fahrt 
Rückkehr zum Standort nicht innerhalb von 60 Minuten sichergestellt 

Fahrt ins Ausland 

Grund der Nutzung 

Ziel der Fahrt: 

Zweck der Fahrt: 

Mit Antragstellung der verwaltenden Stelle und der Zustimmung durch die untere Katastrophenschutzbehörde wird  
gewährleistet, dass die Vorgaben der geltenden Richtlinien des Landes sowie die nachstehenden Bedingungen gesamtheitlich 
erfüllt werden: 

- Das Land ist von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.
- Die Nichtverfügbarkeit des Fahrzeuges am Standort kann toleriert werden.
- Nach Abschluss der Maßnahme ist der vorherige Zustand der Ausstattung wiederherzustellen.

Stellungnahme der unteren Katastrophenschutzbehörde 
Gebietskörperschaft: 

Stellungnahme: Zustimmung Ablehnung  

Begründung bei Ablehnung: 

Datum: 

Ansprechpartner: 

Telefonnummer: 

E-Mail Adresse:
Der Antrag zur Nutzung der oben genannten Fahrzeuge wird unverzüglich an die zuständige Bezirksregie-
rung weitergeleitet, sobald die Rückkehr zum Standort innerhalb von 60 Minuten nicht sichergestellt ist 
oder das Fahrziel im Ausland liegt. 
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Land
Nordrhein-Westfalen

Schadensmeldung Verlustmeldung

Datum der Feststellung

Einheit

Bezeichnung (Fahrzeug / Gerätesatz)

Kennzeichen Fahrzeug

Ort, Datum, Uhrzeit der Beschädigung/ des Verlustes
(falls bekannt)

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. Der geschilderte Hergang entspricht den Tatsachen.

Pflichtfeld:
festgestellt durch ____________________     ___________     __________________

Name           Datum   Unterschrift

optional:
Leitung ____________________     ___________     __________________

Name           Datum   Unterschrift

Pflichtfeld:
Verantwortliche Person ____________________     ___________     __________________

Name           Datum   Unterschrift

Anlage 5 - Schadens- und Verlustmeldung Stand: 23.11.2023
Seite 1 von 1

Darstellung des Sachverhaltes (ggf. auf gesondertem Blatt)

Stellungnahme einer verantwortlichen Person:

Empfehlung zur weiteren Verfahrensweise:



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024 167

Au
sf

üh
rli

ch
er

 W
ar

tu
ng

sp
la

n 
m

it 
Fr

is
te

n 
fü

r K
at

as
tro

ph
en

sc
hu

tz
-K

ra
ftf

ah
rz

eu
ge

Fa
hr

ze
ug

ja
hr

D
ur

ch
zu

fü
hr

en
de

 A
rb

ei
te

n:
Fr

is
te

n
(P

rü
fb

uc
h 

vo
rle

ge
n)

Pr
üf

un
ge

n 
du

rc
h 

O
FD

:
1.

 W
ar

tu
ng

 w
en

n 
vo

rg
es

ch
rie

be
n,

 n
ac

h 
H

er
st

el
le

ra
ng

ab
en

 b
ei

 e
in

er
 V

er
tra

gs
w

er
ks

ta
tt

U
VV

 K
fz

 

2.
 W

ar
tu

ng
 w

en
n 

vo
rg

es
ch

rie
be

n,
 n

ac
h 

H
er

st
el

le
ra

ng
ab

en
 b

ei
 e

in
er

 V
er

tra
gs

w
er

ks
ta

tt
H

U
,A

U
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d

3.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
4.

- F
eh

le
rs

pe
ic

he
r a

us
le

se
n

H
U

,A
U

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d

- M
ot

or
öl

- u
nd

 -f
ilt

er
w

ec
hs

el
Pr

üf
un

g 
de

s 
Au

fb
au

s 
lt.

H
er

st
el

le
rv

or
s.

- S
ic

ht
pr

üf
un

g 
M

ot
or

, N
eb

en
ag

gr
eg

at
e,

 S
tu

fe
ng

et
rie

be
, V

er
te

ile
rg

et
rie

be
 u

nd
 A

ch
sg

et
rie

be
 d

ur
ch

fü
hr

en
- B

re
m

sf
lü

ss
ig

ke
its

w
ec

hs
el

 d
ur

ch
fü

hr
en

 (w
en

n 
vo

rh
.)

- L
uf

ttr
oc

kn
er

pa
tro

ne
 e

rn
eu

er
n 

(w
en

n 
vo

rh
.)

- K
üh

lfl
üs

si
gk

ei
ts

st
an

d 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- Ö
ls

ta
nd

 d
er

 L
en

kh
ilf

e 
un

d 
ev

tl.
 h

yd
ra

ul
is

ch
e 

N
eb

en
ag

gr
eg

at
e 

pr
üf

en
, g

gf
. r

ic
ht

ig
st

el
le

n
- A

bs
ch

m
ie

ra
rb

ei
te

n 
(in

kl
. L

BW
)

- w
en

n 
En

tw
äs

se
ru

ng
se

in
ric

ht
un

g 
vo

rh
an

de
n:

 K
ra

fts
to

fff
ilt

er
ge

hä
us

e 
en

tw
äs

se
rn

- B
at

te
rie

sä
ur

es
ta

nd
 p

rü
fe

n 
un

d 
gg

f. 
ric

ht
ig

st
el

le
n 

(S
ta

rte
r- 

un
d 

Zu
sa

tz
ba

tte
rie

)
- S

ic
ht

pr
üf

un
g 

de
s 

La
ck

- u
nd

 K
or

ro
si

on
ss

ch
ut

zz
us

ta
nd

s 
vo

n 
Fa

hr
ge

st
el

l u
nd

 A
uf

ba
u

- G
et

rie
be

öl
st

an
d 

pr
üf

en
, g

gf
. r

ic
ht

ig
st

el
le

n
- E

nt
lü

ftu
ng

en
 v

on
 G

et
rie

be
n 

un
d 

Ac
hs

ge
tri

eb
en

 p
rü

fe
n

- L
uf

tfi
lte

r e
rn

eu
er

n
- I

nn
en

ra
um

fil
te

r e
rn

eu
er

n
- K

ra
fts

to
fff

ilt
er

w
ec

hs
el

 d
ur

ch
fü

hr
en

- A
db

lu
e-

Fi
lte

rw
ec

hs
el

 d
ur

ch
fü

hr
en

 (w
en

n 
vo

rh
.)

- A
uf

ba
us

ch
ra

ub
en

 n
ac

hz
ie

he
n

- B
el

ad
un

gs
zu

st
an

d 
Ab

ga
sn

ac
hb

eh
an

dl
un

g 
pr

üf
en

, g
gf

. n
ac

h 
R

üc
ks

pr
ac

he
 m

an
ue

lle
 R

eg
en

er
at

io
n

- B
at

te
rie

te
st

 S
ta

rte
rb

at
te

rie
 d

ur
ch

fü
hr

en
, b

ei
 u

nt
er

 5
0%

 S
ta

rtl
ei

st
un

g 
R

üc
ks

pr
ac

he
 h

al
te

n
5.

SP
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d 
Pr

üf
un

g 
de

s 
Au

fb
au

s 
lt.

H
er

st
el

le
rv

or
s.

6.
- F

eh
le

rs
pe

ic
he

r a
us

le
se

n
H

U
,A

U
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d 
- M

ot
or

öl
- u

nd
 -f

ilt
er

w
ec

hs
el

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
- S

ic
ht

pr
üf

un
g 

M
ot

or
, N

eb
en

ag
gr

eg
at

e,
 S

tu
fe

ng
et

rie
be

, V
er

te
ile

rg
et

rie
be

 u
nd

 A
ch

sg
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

- B
re

m
sf

lü
ss

ig
ke

its
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- L

uf
ttr

oc
kn

er
pa

tro
ne

 e
rn

eu
er

n 
(w

en
n 

vo
rh

.)
- K

üh
lfl

üs
si

gk
ei

ts
st

an
d 

pr
üf

en
, g

gf
. r

ic
ht

ig
st

el
le

n
- Ö

ls
ta

nd
 d

er
 L

en
kh

ilf
e 

un
d 

ev
tl.

 h
yd

ra
ul

is
ch

e 
N

eb
en

ag
gr

eg
at

e 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024168

- A
bs

ch
m

ie
ra

rb
ei

te
n 

(in
kl

. L
BW

)
- w

en
n 

En
tw

äs
se

ru
ng

se
in

ric
ht

un
g 

vo
rh

an
de

n:
 K

ra
fts

to
fff

ilt
er

ge
hä

us
e 

en
tw

äs
se

rn
- B

at
te

rie
sä

ur
es

ta
nd

 p
rü

fe
n 

un
d 

gg
f. 

ric
ht

ig
st

el
le

n 
(S

ta
rte

r- 
un

d 
Zu

sa
tz

ba
tte

rie
)

- S
ic

ht
pr

üf
un

g 
de

s 
La

ck
- u

nd
 K

or
ro

si
on

ss
ch

ut
zz

us
ta

nd
s 

vo
n 

Fa
hr

ge
st

el
l u

nd
 A

uf
ba

u
7.

SP
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d 
Pr

üf
un

g 
de

s 
Au

fb
au

s 
lt.

H
er

st
el

le
rv

or
s.

8.
- F

eh
le

rs
pe

ic
he

r a
us

le
se

n
H

U
,A

U
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d 
- M

ot
or

öl
- u

nd
 -f

ilt
er

w
ec

hs
el

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
- S

ic
ht

pr
üf

un
g 

M
ot

or
, N

eb
en

ag
gr

eg
at

e,
 S

tu
fe

ng
et

rie
be

, V
er

te
ile

rg
et

rie
be

 u
nd

 A
ch

sg
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

- B
re

m
sf

lü
ss

ig
ke

its
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- L

uf
ttr

oc
kn

er
pa

tro
ne

 e
rn

eu
er

n 
(w

en
n 

vo
rh

.)
- K

üh
lfl

üs
si

gk
ei

ts
st

an
d 

pr
üf

en
, g

gf
. r

ic
ht

ig
st

el
le

n
- Ö

ls
ta

nd
 d

er
 L

en
kh

ilf
e 

un
d 

ev
tl.

 h
yd

ra
ul

is
ch

e 
N

eb
en

ag
gr

eg
at

e 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- A
bs

ch
m

ie
ra

rb
ei

te
n 

(in
kl

. L
BW

)
- w

en
n 

En
tw

äs
se

ru
ng

se
in

ric
ht

un
g 

vo
rh

an
de

n:
 K

ra
fts

to
fff

ilt
er

ge
hä

us
e 

en
tw

äs
se

rn
- B

at
te

rie
sä

ur
es

ta
nd

 p
rü

fe
n 

un
d 

gg
f. 

ric
ht

ig
st

el
le

n 
(S

ta
rte

r- 
un

d 
Zu

sa
tz

ba
tte

rie
)

- S
ic

ht
pr

üf
un

g 
de

s 
La

ck
- u

nd
 K

or
ro

si
on

ss
ch

ut
zz

us
ta

nd
s 

vo
n 

Fa
hr

ge
st

el
l u

nd
 A

uf
ba

u
- G

et
rie

be
öl

st
an

d 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- E
nt

lü
ftu

ng
en

 v
on

 G
et

rie
be

n 
un

d 
Ac

hs
ge

tri
eb

en
 p

rü
fe

n
- L

uf
tfi

lte
r e

rn
eu

er
n

- I
nn

en
ra

um
fil

te
r e

rn
eu

er
n

- K
ra

fts
to

fff
ilt

er
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
- A

db
lu

e-
Fi

lte
rw

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- A

uf
ba

us
ch

ra
ub

en
 n

ac
hz

ie
he

n
- B

el
ad

un
gs

zu
st

an
d 

Ab
ga

sn
ac

hb
eh

an
dl

un
g 

pr
üf

en
, g

gf
. n

ac
h 

R
üc

ks
pr

ac
he

 m
an

ue
lle

 R
eg

en
er

at
io

n
- B

at
te

rie
te

st
 S

ta
rte

rb
at

te
rie

 d
ur

ch
fü

hr
en

, b
ei

 u
nt

er
 5

0%
 S

ta
rtl

ei
st

un
g 

R
üc

ks
pr

ac
he

 h
al

te
n

9.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
10

.
- F

eh
le

rs
pe

ic
he

r a
us

le
se

n
H

U
,A

U
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d
- M

ot
or

öl
- u

nd
 -f

ilt
er

w
ec

hs
el

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
- S

ic
ht

pr
üf

un
g 

M
ot

or
, N

eb
en

ag
gr

eg
at

e,
 S

tu
fe

ng
et

rie
be

, V
er

te
ile

rg
et

rie
be

 u
nd

 A
ch

sg
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

- B
re

m
sf

lü
ss

ig
ke

its
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- L

uf
ttr

oc
kn

er
pa

tro
ne

 e
rn

eu
er

n 
(w

en
n 

vo
rh

.)
- Ö

ls
ta

nd
 d

er
 L

en
kh

ilf
e 

un
d 

ev
tl.

 h
yd

ra
ul

is
ch

e 
N

eb
en

ag
gr

eg
at

e 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- A
bs

ch
m

ie
ra

rb
ei

te
n 

(in
kl

. L
BW

)
- w

en
n 

En
tw

äs
se

ru
ng

se
in

ric
ht

un
g 

vo
rh

an
de

n:
 K

ra
fts

to
fff

ilt
er

ge
hä

us
e 

en
tw

äs
se

rn
- B

at
te

rie
sä

ur
es

ta
nd

 p
rü

fe
n 

un
d 

gg
f. 

ric
ht

ig
st

el
le

n 
(S

ta
rte

r- 
un

d 
Zu

sa
tz

ba
tte

rie
)

- S
ic

ht
pr

üf
un

g 
de

s 
La

ck
- u

nd
 K

or
ro

si
on

ss
ch

ut
zz

us
ta

nd
s 

vo
n 

Fa
hr

ge
st

el
l u

nd
 A

uf
ba

u
- g

em
. R

un
ds

ch
re

ib
en

 T
2-

69
0-

10
 d

es
 B

BK
 v

om
 2

8.
11

.2
00

6:
 L

au
fre

ife
n 

er
ne

ue
rn

. 
  R

es
er

ve
rä

de
r w

er
de

n 
ni

ch
t n

eu
 b

er
ei

ft.
 E

s 
so

ll 
je

do
ch

 b
ei

 d
er

 2
. u

nd
 fo

lg
en

de
n 

N
eu

be
re

ifu
ng

 d
er

 L
au

frä
de

r 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024 169

  d
ar

au
f g

ea
ch

te
t w

er
de

n,
 d

as
s 

da
s 

R
es

er
ve

ra
d 

du
rc

h 
ei

ne
s 

de
r 1

0 
Ja

hr
e 

al
te

n 
La

uf
rä

de
r e

rs
et

zt
 w

ird
. 

  S
o 

so
ll 

au
sg

es
ch

lo
ss

en
 w

er
de

n,
 d

as
s 

di
e 

R
es

er
ve

ra
db

er
ei

fu
ng

 s
ta

rk
 ü

be
ra

lte
rt.

- K
ei

lri
pp

en
rie

m
en

 e
rn

eu
er

n
- K

üh
lfl

üs
si

gk
ei

ts
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
- V

en
til

e 
ei

ns
te

lle
n,

 w
en

n 
ge

m
. H

er
st

el
le

rv
or

ga
be

n 
er

fo
rd

er
lic

h
- H

yd
ra

ul
ik

sc
hl

äu
ch

e 
La

de
bo

rd
w

än
de

 u
.ä

. L
ad

ee
in

ric
ht

un
ge

n 
(z

.B
. W

LF
) e

rn
eu

er
n,

  Ö
l- 

un
d 

gg
f. 

Fi
lte

rw
ec

hs
el

 H
yd

ra
ul

ik
ag

gr
eg

at
 d

ur
ch

fü
hr

en

- Ö
lw

ec
hs

el
 S

tu
fe

ng
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

, Ö
lfi

lte
r S

tu
fe

ng
et

rie
be

 e
rn

eu
er

n 
(w

en
n 

vo
rh

.)
- Ö

lw
ec

hs
el

 V
er

te
ile

rg
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

- Ö
lw

ec
hs

el
 A

ch
sg

et
rie

be
 d

ur
ch

fü
hr

en
11

.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
12

.
w

ie
 b

ei
m

 4
. F

ah
rz

eu
gj

ah
r

H
U

,A
U

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
13

.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
14

.
w

ie
 b

ei
m

 6
. F

ah
rz

eu
gj

ah
r

H
U

,A
U

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
15

.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
16

.
w

ie
 b

ei
m

 4
.F

ah
rz

eu
gj

ah
r

H
U

,A
U

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
17

.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
18

.
w

ie
 b

ei
m

 6
. F

ah
rz

eu
gj

ah
r

H
U

,A
U

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
19

.
SP

U
VV

 K
fz

 &
 L

ad
eb

or
dw

an
d 

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
20

.
- F

eh
le

rs
pe

ic
he

r a
us

le
se

n
H

U
,A

U
U

VV
 K

fz
 &

 L
ad

eb
or

dw
an

d 
- M

ot
or

öl
- u

nd
 -f

ilt
er

w
ec

hs
el

Pr
üf

un
g 

de
s 

Au
fb

au
s 

lt.
H

er
st

el
le

rv
or

s.
- S

ic
ht

pr
üf

un
g 

M
ot

or
, N

eb
en

ag
gr

eg
at

e,
 S

tu
fe

ng
et

rie
be

, V
er

te
ile

rg
et

rie
be

 u
nd

 A
ch

sg
et

rie
be

 d
ur

ch
fü

hr
en

- B
re

m
sf

lü
ss

ig
ke

its
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- L

uf
ttr

oc
kn

er
pa

tro
ne

 e
rn

eu
er

n 
(w

en
n 

vo
rh

.)
- K

üh
lfl

üs
si

gk
ei

ts
st

an
d 

pr
üf

en
, g

gf
. r

ic
ht

ig
st

el
le

n
- Ö

ls
ta

nd
 d

er
 L

en
kh

ilf
e 

un
d 

ev
tl.

 h
yd

ra
ul

is
ch

e 
N

eb
en

ag
gr

eg
at

e 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- A
bs

ch
m

ie
ra

rb
ei

te
n 

(in
kl

. L
BW

)
- w

en
n 

En
tw

äs
se

ru
ng

se
in

ric
ht

un
g 

vo
rh

an
de

n:
 K

ra
fts

to
fff

ilt
er

ge
hä

us
e 

en
tw

äs
se

rn
- B

at
te

rie
sä

ur
es

ta
nd

 p
rü

fe
n 

un
d 

gg
f. 

ric
ht

ig
st

el
le

n 
(S

ta
rte

r- 
un

d 
Zu

sa
tz

ba
tte

rie
)

- L
uf

th
ei

zg
er

ät
e 

(S
ta

nd
he

iz
un

ge
n 

m
it 

Ve
rb

re
nn

un
gs

lu
ft-

Lu
ft-

W
är

m
et

au
sc

he
r) 

na
ch

 R
üc

ks
pr

ac
he

 m
it 

de
m

   
kr

af
tfa

hr
te

ch
ni

sc
he

n 
D

ie
ns

t d
es

 L
an

de
s 

N
R

W
 je

 n
ac

h 
Fa

br
ik

at
 e

rn
eu

er
n 

bz
w

. W
är

m
et

au
sc

he
r a

us
ta

us
ch

en
.

ei
nm

al
ig

na
ch

10
 J

ah
re

n



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024170

- S
ic

ht
pr

üf
un

g 
de

s 
La

ck
- u

nd
 K

or
ro

si
on

ss
ch

ut
zz

us
ta

nd
s 

vo
n 

Fa
hr

ge
st

el
l u

nd
 A

uf
ba

u
- G

et
rie

be
öl

st
an

d 
pr

üf
en

, g
gf

. r
ic

ht
ig

st
el

le
n

- E
nt

lü
ftu

ng
en

 v
on

 G
et

rie
be

n 
un

d 
Ac

hs
ge

tri
eb

en
 p

rü
fe

n
- L

uf
tfi

lte
r e

rn
eu

er
n

- I
nn

en
ra

um
fil

te
r e

rn
eu

er
n

- K
ra

fts
to

fff
ilt

er
w

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
- A

db
lu

e-
Fi

lte
rw

ec
hs

el
 d

ur
ch

fü
hr

en
 (w

en
n 

vo
rh

.)
- A

uf
ba

us
ch

ra
ub

en
 n

ac
hz

ie
he

n
- B

el
ad

un
gs

zu
st

an
d 

Ab
ga

sn
ac

hb
eh

an
dl

un
g 

pr
üf

en
, g

gf
. n

ac
h 

R
üc

ks
pr

ac
he

 m
an

ue
lle

 R
eg

en
er

at
io

n
- B

at
te

rie
te

st
 S

ta
rte

rb
at

te
rie

 d
ur

ch
fü

hr
en

, b
ei

 u
nt

er
 5

0%
 S

ta
rtl

ei
st

un
g 

R
üc

ks
pr

ac
he

 h
al

te
n

- g
em

. R
un

ds
ch

re
ib

en
 T

2-
69

0-
10

 d
es

 B
BK

 v
om

 2
8.

11
.2

00
6:

 L
au

fre
ife

n 
er

ne
ue

rn
. 

  R
es

er
ve

rä
de

r w
er

de
n 

ni
ch

t n
eu

 b
er

ei
ft.

 E
s 

so
ll 

je
do

ch
 b

ei
 d

er
 2

. u
nd

 fo
lg

en
de

n 
N

eu
be

re
ifu

ng
 d

er
 L

au
frä

de
r 

  d
ar

au
f g

ea
ch

te
t w

er
de

n,
 d

as
s 

da
s 

R
es

er
ve

ra
d 

du
rc

h 
ei

ne
s 

de
r 1

0 
Ja

hr
e 

al
te

n 
La

uf
rä

de
r e

rs
et

zt
 w

ird
. 

  S
o 

so
ll 

au
sg

es
ch

lo
ss

en
 w

er
de

n,
 d

as
s 

di
e 

R
es

er
ve

ra
db

er
ei

fu
ng

 s
ta

rk
 ü

be
ra

lte
rt.

- K
ei

lri
pp

en
rie

m
en

 e
rn

eu
er

n
- V

en
til

e 
ei

ns
te

lle
n,

 w
en

n 
ge

m
. H

er
st

el
le

rv
or

ga
be

n 
er

fo
rd

er
lic

h
- n

ac
h 

R
üc

ks
pr

ac
he

 z
ur

 N
ut

zu
ng

sd
au

er
 m

it 
de

m
 k

ra
ftf

ah
rte

ch
ni

sc
he

n 
D

ie
ns

t d
es

 L
an

de
s 

N
R

W
:

  H
yd

ra
ul

ik
sc

hl
äu

ch
e 

La
de

bo
rd

w
än

de
 u

.ä
. L

ad
ee

in
ric

ht
un

ge
n 

(z
.B

. W
LF

) e
rn

eu
er

n,
  Ö

l- 
un

d 
gg

f. 
Fi

lte
rw

ec
hs

el
 H

yd
ra

ul
ik

ag
gr

eg
at

 d
ur

ch
fü

hr
en

Be
gr

iff
se

rk
lä

ru
ng

:
H

U
: H

au
pt

un
te

rs
un

g
AU

: A
bg

as
un

te
rs

uc
hu

ng
Fz

g.
> 

7,
5t

SP
: S

ic
he

rh
ei

ts
pr

üf
un

g 
(A

C
H

TU
N

G
!!!

 M
O

N
AT

SG
EN

AU
E 

EI
N

H
AL

TU
N

G
)

U
VV

: U
nf

al
lv

er
hü

tu
ng

sv
or

sc
hr

ift
Pr

üf
un

g 
de

s 
Au

fb
au

s 
lt.

H
er

st
el

le
rv

or
s.

: b
et

rif
ft 

Au
fb

au
he

rs
te

lle
r E

w
er

s 
un

d 
Fr

ey
ta

g

Ko
nt

ak
t O

FD
:

Ah
lm

an
n 

   
   

 T
el

.:0
25

1/
93

4-
28

46
   

   
   

   
   

   
KF

Z-
Te

ch
D

ie
ns

t-A
-M

S-
53

00
@

fv
.n

rw
.d

e
St

rie
th

ol
t  

   
   

Te
l: 

02
51

/9
34

-2
83

3
M

ül
le

r  
   

   
   

 T
el

: 0
25

1/
93

4-
22

69
   

   
   

   
   

   
KF

Z-
Te

ch
D

ie
ns

t-B
-M

S-
53

00
@

fv
.n

rw
.d

e
R

ie
tm

an
n 

   
   

Te
l: 

02
51

/9
34

-2
01

5
Aa

rn
s 

   
   

   
  T

el
: 0

25
1/

93
4-

23
20

Sc
hä

fe
r  

   
   

 T
el

: 0
25

1/
93

4-
23

12
   

   
   

   
   

   
Kf

zT
ec

h-
K-

53
00

@
fv

.n
rw

.d
e

Zi
eb

ar
th

   
   

   
Te

l: 
02

51
/9

34
-2

17
7

Zu
la

uf
   

   
   

   
Te

l: 
02

51
/9

34
-2

61
5

- L
uf

th
ei

zg
er

ät
e 

(S
ta

nd
he

iz
un

ge
n 

m
it 

Ve
rb

re
nn

un
gs

lu
ft-

Lu
ft-

W
är

m
et

au
sc

he
r) 

na
ch

 R
üc

ks
pr

ac
he

 m
it 

de
m

   
kr

af
tfa

hr
te

ch
ni

sc
he

n 
D

ie
ns

t d
es

 L
an

de
s 

N
R

W
 je

 n
ac

h 
Fa

br
ik

at
 e

rn
eu

er
n 

bz
w

. W
är

m
et

au
sc

he
r a

us
ta

us
ch

en
.

U
nt

er
su

ch
un

ge
n 

bi
tt

e 
m

ög
lic

hs
t b

ei
 e

in
er

 
Pr

üf
st

el
le

 (z
.B

. T
Ü

V,
 D

ek
ra

) 
du

rc
hf

üh
re

n 
la

ss
en

, 
Be

au
ft

ra
gu

ng
 v

on
 

Be
i d

en
 U

nt
er

su
ch

un
ge

n 
Pr

üf
bu

ch
 v

or
le

ge
n 

be
i 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024 171

             (Bei erfolgter Wartung, bitte Kopie per pdf an den zuständigen kraftfahrtechnischen Dienst senden)

Wichtig!!!!  Rechnungsadresse immer Adresse der Hilfsorganisation/Feuerwehr nicht des Ministeriums

 Wartungsarbeiten 4./6./8./10./12./14./16./18./20. Fahrzeugjahr  Eingangszustand nicht i.O.

- Fehlerspeicher auslesen

- Motoröl- und -filterwechsel

- Sichtprüfung Motor, Nebenaggregate, Stufengetriebe, Verteilergetriebe und Achsgetriebe durchführen

- Bremsflüssigkeitswechsel durchführen

- Lufttrocknerpatrone erneuern 

- Kühlflüssigkeitsstand ggf. richtigstellen  ……………….°C

- Ölstand der Lenkhilfe und evtl. hydraulische Nebenaggregate prüfen, ggf. richtigstellen

- Abschmierarbeiten (inkl. LBW)

- wenn Entwässerungseinrichtung vorhanden: Kraftstofffiltergehäuse entwässern

- Batteriesäurestand prüfen und ggf. richtigstellen (Starterbatterie)

- Batteriesäurestand prüfen und ggf. richtigstellen (Zusatzbatterie)

- Sichtprüfung des Lack- und Korrosionsschutzzustands von Fahrgestell und Aufbau (Dokumentation)

Zusatzarbeiten im 4., 8., 12. und 16. Fahrzeugjahr
- Getriebeölstand prüfen, ggf. richtigstellen

- Entlüftungen von Getrieben und Achsgetrieben prüfen

- Luftfilter erneuern

- Innenraumfilter erneuern

- Kraftstofffilterwechsel durchführen

- Adblue-Filterwechsel durchführen 

- Aufbauschrauben nachziehen

- Beladungszustand Abgasnachbehandlung prüfen, ggf. nach Rücksprache manuelle Regeneration  …………….%

- Batterietest Starterbatterie durchführen, bei unter 50% Startleistung Rücksprache halten  ……………….%

Zusatzarbeiten im 10. Fahrzeugjahr
- gem. Rundschreiben T2-690-10 des BBK vom 28.11.2006: Laufreifen erneuern. Kostenvoranschlag

  Reserveräder werden nicht neu bereift. Es soll jedoch bei der 2. und folgenden Neubereifung der Laufräder 

  darauf geachtet werden, dass das Reserverad durch eines der 10 Jahre alten Laufräder ersetzt wird. 

  So soll ausgeschlossen werden, dass die Reserveradbereifung stark überaltert.

- Keilrippenriemen erneuern

- Kühlflüssigkeitswechsel durchführen

- Ventile einstellen, wenn gem. Herstellervorgaben erforderlich

- Hydraulikschläuche Ladebordwände u.ä. Ladeeinrichtungen (z.B. WLF) erneuern,

  Öl- und ggf. Filterwechsel Hydraulikaggregat durchführen

Wartungsplan für Katastrophenschutz-Kraftfahrzeuge NRW

vo
rh

an
de

n

ni
ch

t 
vo

rh
an

de
n

du
rc

hg
ef

üh
rt

Kunde (Anschrift HiOrg): ……………………………………………….      Auftragsnummer: …………………………………………………………..

FIN/Kennzeichen: ………………………………………………………       Aktuelle Laufleistung: ………………………………………………………

Fertigstellungstermin: ………………………………………………….       Unterschrift: ……………………………………………………………….

Hinweis/Erklärung: …………………………………………………….       Stempel der durchführenden Werkstatt:

- Luftheizgeräte (Standheizungen mit Verbrennungsluft-Luft-Wärmetauscher) nach Rücksprache mit dem
   kraftfahrtechnischen Dienst des Landes NRW je nach Fabrikat erneuern bzw. Wärmetauscher austauschen.
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einmalig nach 10 Jahren Laufzeit
- Ölwechsel Stufengetriebe durchführen, Ölfilter Stufengetriebe erneuern 

- Ölwechsel Verteilergetriebe durchführen

- Ölwechsel Achsgetriebe durchführen

Zusatzarbeiten im 20. Fahrzeugjahr
- Getriebeölstand prüfen, ggf. richtigstellen

- Entlüftungen von Getrieben und Achsgetrieben prüfen

- Luftfilter erneuern

- Innenraumfilter erneuern

- Kraftstofffilterwechsel durchführen

- Adblue-Filterwechsel durchführen

- Aufbauschrauben nachziehen

- Beladungszustand Abgasnachbehandlung prüfen, ggf. nach Rücksprache manuelle Regeneration  …………….%

- Batterietest Starterbatterie durchführen, bei unter 50% Startleistung Rücksprache halten  ……………….%

- gem. Rundschreiben T2-690-10 des BBK vom 28.11.2006: Laufreifen erneuern. Kostenvoranschlag

  Reserveräder werden nicht neu bereift. Es soll jedoch bei der 2. und folgenden Neubereifung der Laufräder 

  darauf geachtet werden, dass das Reserverad durch eines der 10 Jahre alten Laufräder ersetzt wird. 

  So soll ausgeschlossen werden, dass die Reserveradbereifung stark überaltert.

- Keilrippenriemen erneuern

- Ventile einstellen, wenn gem. Herstellervorgaben erforderlich

- nach Rücksprache zur Nutzungsdauer mit dem kraftfahrtechnischen Dienst des Landes NRW:

  Hydraulikschläuche Ladebordwände u.ä. Ladeeinrichtungen (z.B. WLF) erneuern,

  Öl- und ggf. Filterwechsel Hydraulikaggregat durchführen

Zusätzliche Hinweise/Erklärungen:

1.HA

- Luftheizgeräte (Standheizungen mit Verbrennungsluft-Luft-Wärmetauscher) nach Rücksprache mit dem
   kraftfahrtechnischen Dienst des Landes NRW je nach Fabrikat erneuern bzw. Wärmetauscher austauschen.

Restbremsbelagstärke in mm (wenn auslesbar)

Restlaufstrecke in km

1.VA

2.VA

1.HA

Restlaufzeit

1.VA

2.VA

2.HA2.HA
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Europäischer Unfallbericht

Dieser Unfallbericht ist kein Schuldanerkenntnis son -
dern eine Wiedergabe des Unfallherganges zur schnel -
leren Schadenregulierung.

Von beiden Fahrzeuglenkern auszufüllen. 
Kann der andere Fahrzeuglenker den Bericht nicht mit-
ausfüllen, so beantworten Sie bitte – soweit möglich –
auch die Fragen des Teiles „B“.

1) Tag des Unfalles

6) Versicherungsnehmer (Name und Anschrift) 6) Versicherungsnehmer (Name und Anschrift)

7) Fahrzeug
Marke, Typ

Amtl. Kennzeichen

7) Fahrzeug
Marke, Typ

Amtl. Kennzeichen

8) Versicherung 8) Versicherung

9) Fahrzeuglenker 9) Fahrzeuglenker

10) Bezeichnen Sie durch einen Pfeil
den Punkt des Zusammenstoßes

11) Sichtbare Schäden 11) Sichtbare Schäden

14) Bemerkungen (evtl. Zeugen) 14) Bemerkungen (evtl. Zeugen)

Versicherungs-Nr. Versicherungs-Nr. 

Nr. der Grünen Karte
(Für Ausländer)

Nr. der Grünen Karte
(Für Ausländer)

Name

Vorname

Adresse

Führerschein-Nr.

Klasse ausgestellt durch

gültig ab bis
(Für Omnibusse, Taxi usw.)

„Attestation“
oder Grüne Karte

„Attestation“
oder Grüne Karte

gültig bis gültig bis

4) Andere Sachschäden als an
den Fahrzeugen A und B

2) Ort (Straße, Haus-Nr. bzw. Kilometerstein)

5) Zeugen (Name, Anschrift, Telefon – Insassen unterstreichen)

3) Anzahl: Verletzte /ToteUhrzeit *
in Fzg. A

in Fzg. B

anderenein ja

Telefon (von 9 – 16 Uhr)
Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug?

nein ja

Telefon (von 9 – 16 Uhr)
Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug?

nein ja

Besteht eine Vollkasko-Versicherung? Besteht eine Vollkasko-Versicherung?
nein neinja ja

Name

Vorname

Adresse

Führerschein-Nr.

Klasse ausgestellt durch

gültig ab bis
(Für Omnibusse, Taxi usw.)

A B

A B

12) Bitte Zutreffendes ankreuzen

1 Fahrzeug war abgestellt 1

2 fuhr an 2

3 hielt an 3

4 fuhr aus Grundstück oder 4
Feldweg aus

5 bog in Grundstück oder Feldweg ein 5

6 bog in einen Kreisverkehr ein 6

7 fuhr im Kreisverkehr 7

8 fuhr auf 8

9 fuhr in gleicher Richtung, aber in 9
einer anderen Spur

10 wechselte die Spur 10

11 überholte 11

12 bog rechts ab 12

13 bog links ab 13

14 fuhr rückwärts 14

15 fuhr in die Gegenfahrbahn 15

16 kam von rechts 16

17 beachtete Vorfahrtszeichen nicht 17

Anzahl der
angekreuzten Felder

13) Unfallskizze

15) Unterschrift der Fahrzeuglenker

Bezeichnen Sie:  1. Straßen 2. Richtung der Fahrzeuge A und B 3. Ihre
Position im Moment des Zusammenstoßes 4. Straßenschilder  5. Straßennamen

Aufnehmende
Polizei-Dienststelle:

Tagebuch
Nr.:

A B

Nach Unterschrift und Trennung der Blätter nichts mehr ändern!
Original an Versicherungsgesellschaft senden!

* Name und Anschrift angeben0
/

 4
0.

 B
R0

13
0

10) Bezeichnen Sie durch einen Pfeil
den Punkt des Zusammenstoßes

Fahrzeug A Fahrzeug B

Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstraße 62 - 80, 40217 Düsseldorf 
vertreten durch die zuständige Bezirksregierung 
(siehe Merkblatt für Unfallgegner) 

✔

siehe Merkblatt für Unfallgegner

Siehe Angaben zu Nr. A 6

✔



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024 207

Für Ihr Handschuhfach

EUROPÄISCHER
UNFALLBERICHT
Bitte Ruhe bewahren! Bitte höflich bleiben!
Gebrauchsanweisung für den Unfallbericht
Dieser Unfallbericht entspricht dem vom Comité
Européen des Assurances (CEA) geschaffenen
Modell.

Für alle Autounfälle brauchbar
Wie ist der Unfallbericht auszufüllen?

Am Unfallort
1. Verwenden Sie nur einen Vordruck-Satz für 2

beteiligte Fahrzeuge (2 für 3 beteiligte Fahr -
zeuge etc.). Es spielt keine Rolle, wer den
Vordruck liefert oder ausfüllt. Verwenden Sie
einen Kugelschreiber und schreiben Sie kräf-
tig, so dass die Kopie leserlich wird.

2. Beachten Sie beim Ausfüllen des Unfall be -
richtes folgendes:
Beziehen Sie sich bei der Antwort auf die
Fragen
a) gemäß Ziff. 8 auf Ihre Versicherungs -
dokumente (Police oder Grüne Karte) und 

b) gemäß Ziff. 9 auf Ihren Führerschein.
Bezeichnen Sie genau den Punkt des Zusam -
men stoßes (Ziff. 10).
Bezeichnen Sie mit einem Kreuz jene Tatbe -
stände (1-17), die auf Ihren Unfall zutreffen
(Ziff. 12), und geben Sie am Schluss die Zahl
der von Ihnen bezeichneten Felder an.
Zeichnen Sie eine Unfallskizze (Ziff. 13).

3. Nennen Sie Unfallzeugen, insbesondere bei
Meinungverschiedenheiten.

4. Unterschreiben Sie den Unfallbericht und las-
sen Sie ihn durch den anderen Lenker auch
unterzeichnen. Übergeben Sie ihm die Durch -
schrift und behalten Sie das Original.

5. Kann der andere Fahrzeuglenker den Bericht
nicht mitausfüllen, so beantworten Sie bitte –
soweit möglich – auch die Fragen des Teiles
„B“.

Zuhause
Vergessen Sie nicht, unter Ziff. 14 „Bemerkun gen“
anzugeben, wo und wann Ihr Fahrzeug durch den
Sachverständigen besichtigt werden kann.
Verändern Sie auf keinen Fall den Unfallbericht.
Übersenden Sie das Original unverzüglich Ihrer
Versicherungsgesellschaft.

Spezialfälle
Besitzt der andere Unfallbeteiligte das gleiche
(vom Comité Européen des Assurances geneh-
migte) Formular, aber in einer anderen Sprache,
so denken Sie daran, dass die Formulare gleich
sind und die einzelnen Fragen denselben Inhalt
haben. Zu diesem Zwecke sind die einzelnen
Fragen numeriert. Das vorliegende Formular
dient auch für Unfälle ohne Drittschäden, bei
Kaskoversicherung zum Beispiel bei Sachschä -
den am eigenen Fahrzeug sowie bei Schäden
durch Diebstahl und Feuer.

Rumänien 955 961 112 
Russische Förderation 02 03
Schweden 112 112 
Schweiz 117 144 112
Slowakische Republik 158/112 155/112 112 
Slowenien 113 112 112 
Spanien 112 061 112
Tschechien 158/112 155/112 112
Türkei 155 112 112
Tunesien 197 190 112
Ungarn 107 104 112
Weißrußland 112 112 
Zypern 112 112 112 

So finden Sie deutsche Auslands-
vertretungen im Telefonbuch
Die Botschaften, Generalkonsulate, Konsulate, Außenstellen, 
Honorargeneralkonsuln und Honorarkonsuln der Bundes-
republik Deutschland finden Sie in den örtlichen Telefon -
büchern unter folgenden Bezeichnungen:

Englisch: Embassy of the Federal Republic of Germany ●

Consulate General ... ●.Consulate ... ● Honorary Consul General ...
● Honorary Consul ...

Französisch: Ambassade de la République fédérale d’Allemagne ●
Consulat Général ... ● Consulat ... ● Consul Honoraire ...

Spanisch: Embajada de la República Federal de Alemania ●

Consulado General ... ● Cónsul Honorario ... ● Dependencia de la
Sección Consular de la Embajada ... ● Dependencia del Consulado
General ...

Portugiesisch: Embaixada da República Federal da Alemanha ●
Consulado Geral ... ● Cônsul Honorario ...

Italienisch: Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ●
Consolato Generale ... ● Consolato ... ● Console Onorario ...

Notrufnummern im Ausland

Polizei Rettungs- Mobilnetz
dienst

Albanien 19 17 128/129
Algerien 17 14
Andorra 17 15 
Belgien 101 100 
Bosnien Herzegowina 92 94
Bulgarien 160 150 
Serbien und
Montenegro 92 94
Dänemark 112 112
Estland 110 112 112
Finnland 112 112 112
Frankreich 17 15 112
Griechenland 112 112 112
Großbritannien 112 112 112
mit Nord-Irland 999 999 999
Irland-Republik 999 999 112
Island 112 112 112
Italien 112 118 112
Kroatien 92 94 112
Lettland 02 03 112
Litauen 02 03 113
Luxemburg 113 112 112
Madeira 112 112 112
Malta 112 112 112
Mazedonien 192 194 985
Niederlande 112 112 112
Norwegen 112 113
Österreich 133 144 112 
Polen 997 999 112
Portugal 112 112 112

Gute Fahrt. Wir sind dabei.
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Hinweise für Unfallgegner/in zur Abwicklung von Verkehrsunfällen 
mit Fahrzeugen des Katastrophenschutzes des Landes Nordrhein-
Westfalen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung _______

Diese Hinweise sind für Beteiligte an Verkehrsunfällen mit
Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmt, die 
eventuell Ansprüche gegen das Land geltend machen wollen.

Unfallabwicklung
Die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes stehen im Eigentum des Landes NRW und 
sind nicht haftpflichtversichert. Das Land Nordrhein-Westfalen ist gem. § 2 des 
Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (PflVG) von der 
Versicherungspflicht befreit.

Das Land NRW steht gemäß § 2 Abs. 2 PflVG bei Unfällen wie eine 
Haftpflichtversicherung ein.

Fahrzeughalter ist das

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
Friedrichstraße 62 - 80
40217 Düsseldorf

Die Unfallsachbearbeitung für die landeseigenen Fahrzeuge des Katastrophen-
schutzes im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung __________ erfolgt über die

Bezirksregierung
Dezernat 22 Telefon:

Telefax:
Email:

Sie beschleunigen die Bearbeitung erheblich, wenn Sie die betreffenden Daten 
(Fahrer/in, Halter/in, Haftpflichtversicherung mit Versicherungsschein-Nummer, 
Vorsteuerabzugsberechtigung [Firmen-Kfz], Kontoverbindung etc.) umgehend der für 
die Unfallsachbearbeitung zuständigen Stelle mitteilen.

Wir wickeln Unfälle grundsätzlich mit dem/der Fahrzeughalter/in ab. Falls Ihr Unfall 
von einer anderen Person betreut werden soll (Fahrer/in, Rechtanwalt/in u.a.), teilen 
Sie uns das bitte entsprechend mit. Wir sind bereit, Zahlungen statt an Sie auch direkt 
an Werkstätten, Gutachter u.a. zu leisten. Geben Sie uns bei Bedarf bitte 
entsprechende Mitteilung und fügen Sie Abtretungserklärungen bei.
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Abs: Briefkopf der verwaltenden Stelle / (inkl. Ort, Datum)  
An die 
Bezirksregierung  
 
 
           
 
 
Wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes 
Abrechnung verauslagter Kosten für den Zeitraum vom xx.xx.xxxx bis 
xx.xx.xxxx 
 
 
Richtlinie für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen 
Einsatzmittel im Katastrophenschutz 
Runderlass des Ministeriums des Innern - 34-21.52.08.01 vom 
16.01.2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Wartung und Instandsetzung der landeseigenen Fahrzeuge im 
Katastrophenschutz, sowie erforderlicher Ersatzbeschaffungen von 
verlasteter Fachdienstausstattung sind im o.a. Zeitraum Kosten  
 

 für Betriebsstoffe i.H.v  0,00 € 
 für Wartung und Instandsetzungen i.H.v  0,00 € 
 für Ersatzbeschaffungen i.H.v.  0,00 € 

 
entstanden.  
 
Die Richtigkeit der Lieferung und Leistung der beigefügten 
Rechnungen wird mit der Antragstellung bestätigt. 
 
Eine Kostenerstattung der eingereichten Rechnungsbeträge durch eine 
andere Stelle ist nicht erfolgt. Ferner werden keine Kosten geltend 
gemacht, welche im Rahmen von Einsätzen oder Ausbildung 
entstanden sind. 
 
Soweit Kosten für Verbrauchsmaterialien geltend gemacht werden, wird 
bestätigt, dass diese aufgrund von Ablauf von Verfallsfristen 
ersatzbeschafft wurden. 
 
Gemäß der o.g. Richtlinie ist die verwaltende Stelle in Vorleistung 
getreten. 
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Ich bitte um Erstattung der verauslagten Kosten i.H.v. x,xx € auf das 
Konto 
 
 IBAN:  

BIC:  
 
unter Angabe des Verwendungszwecks <Optional>. 
 
Einzelheiten zu den o.a. Kosten sowie erforderliche Begründungen, 
Schadensmeldungen, Genehmigungen etc. bitte ich den 
zahlungsbegründenden Unterlagen, die fahrzeugbezogen beigefügt 
sind, zu entnehmen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
 
Anlagen (entsprechendes bitte auswählen) 

 Abrechnungsunterlagen (fahrzeugbezogen) 
 Jährliche Erklärung 
 Fahrtenbücher 
 Betriebsstundennachweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– MBl. NRW. 2024 S. 142
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751

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus dem „Programm für Rationelle 

 Energieverwendung, Regenerative Energien 
und Energiesparen“ (progres.nrw) – 

Programmbereich Emissionsarme Mobilität
(Förderrichtlinie progres.nrw – 

Emissionsarme Mobilität) 

Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie

Vom 31. Januar 2024 

1

Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

1.1

Zuwendungszweck

Die förderpolitischen Aktivitäten zur Energiepolitik im 
Land Nordrhein-Westfalen werden in dem „Programm 
für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Ener-
gien und Energiesparen“ (progres.nrw) gebündelt. Teil 
dieses Programms ist der Programmbereich Emissions-
arme Mobilität. Ziel der Landesregierung ist es, durch 
eine veränderte Mobilität die Erreichung der Klima-
schutzziele im Verkehrssektor zu unterstützen und die 
Lebensqualität in den Städten zu verbessern. Der Aus-
bau der Elektromobilität kann dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten. Um den Markthochlauf der Elektromobi-
lität zu beschleunigen, liegt der Schwerpunkt dieser 
Richtlinie auf der Förderung von Ladeinfrastruktur. Eine 
Fortschreibung der Richtlinie bleibt in Abhängigkeit von 
der technischen Entwicklung und bei Änderung der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
unter Mitwirkung der Beteiligten und ihrer Repräsen-
tanten zu gegebener Zeit vorbehalten. 

1.2

Rechtsgrundlagen

Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe folgender Regelungen:

a)  §§  23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im 
Folgenden LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 
(MBl. NRW S. 445) in der jeweils geltenden Fassung, 
im Folgenden VV zur LHO beziehungsweise VVG zur 
LHO,

b)  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedsstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen 
(ABl. L 318 vom 17.11.2006, S. 17),

c)  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel  107 und 108 des 
 Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S.  1, L 283 vom 
27.9.2014, S.  65), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2023/1315 vom 23. Juni 2023 (ABl. L 167 vom 
30.6.2023, S.  1) geändert worden ist, im Folgenden 
AGVO, und

d)  Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 
13.  Dezember 2023 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L, 2023/2831 vom 15.12.2023, ELI: http://data.europa.
eu/eli/reg/2023/2831/oj), im Folgenden De-minimis-
Verordnung.

1.3
Rechtsanspruch

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens und im Rah-
men verfügbarer Haushaltsmittel.

1.4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie ist:

a)  Fachunternehmer: eine Person beziehungsweise ein 
Unternehmen, die beziehungsweise das auf einen 
oder mehrere Leistungsbereiche (Gewerke) der Bau-
ausführung spezialisiert und in diesem Bereich ge-
werblich tätig ist,

b)  Ladeeinrichtung: stationäre Lademöglichkeit für 
Elektroautos, die aus einem oder mehreren Lade-
punkten bestehen kann,

c)  Ladepunkt: eine Einrichtung, an der gleichzeitig nur 
ein elektrisch betriebenes Fahrzeug aufgeladen oder 
entladen werden kann und die geeignet und be-
stimmt ist zum:

 aa)  Aufl aden von elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
oder

 bb)  Auf- und Entladen von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen,

d)  Netzanschluss: die technische Verbindung des Lade-
standorts an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz 
sowie das Telekommunikationsnetz,

e)  öffentlich zugänglicher Ladepunkt: Ladepunkt, der 
im Sinne der Ladesäulenverordnung vom 9. März 
2016 (BGBl. I S. 457), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 17. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 156) 
geändert worden ist, öffentlich zugänglich ist,

f)  steuerbarer Ladepunkt: Ladepunkt, der über eine bi-
direktionale Datenübertragungsschnittstelle und ein 
zur Ansteuerung erforderliches Kommunikationspro-
tokoll verfügt,

g)  Wohnungseigentümergemeinschaft: die Gesamtheit der 
Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer 
einer Wohnungseigentumsanlage, die mit der Einräu-
mung von Wohnungseigentum nach § 3 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch 
Artikel  34 Absatz  15 des Gesetzes vom 22.  Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, ent-
standen ist und entsprechend einen Verwalter bestellt 
hat sowie regelmäßig Eigentümerversammlungen ge-
mäß § 24 des Wohnungseigentumsgesetzes durchführt,

h)  Stellplatz- und Garagenkomplex: örtlich zusammen-
hängender Stellplatz- oder Garagenkomplex mit 
mindestens vier Stellplätzen, der über eine gemein-
same Zufahrt verfügt oder der durch eine durch-
gehend befahrbare Fläche mit dem öffentlichen Stra-
ßenraum verbunden ist,

i)  stationsbasiertes Carsharing: ein Angebotsmodell im 
Bereich Carsharing, das im Sinne des Carsharing-
gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I S.  2230), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 
(BGBl.  I S. 3091) geändert worden ist, auf vorab re-
servierbaren Fahrzeugen und örtlich festgelegten 
 Abhol- oder Rückgabestellen beruht,

j)  kleines Unternehmen: Unternehmen mit weniger als 
50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz beziehungs-
weise einer Jahresbilanz von höchstens 10 Millionen 
Euro,

k)  mittleres Unternehmen: Unternehmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
höchstens 50 Millionen Euro beziehungsweise einer 
Jahresbilanz von höchstens 43 Millionen Euro,

l)  großes Unternehmen: Unternehmen, das nicht als klei-
nes oder mittleres Unternehmen einzustufen ist und

m)  Hybridladesäule: Ladesäule, die sowohl AC- als auch 
DC-Ladepunkte enthält.
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2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

a)  Umsetzungskonzepte Elektromobilität,

b)  kommunale Konzepte für öffentlich zugängliche La-
deinfrastruktur,

c)  Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,

d)  Netzanschlüsse für Ladeinfrastruktur,

e)  reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge,

f)  Lastenfahrräder sowie

g)  Maßnahmen, Anlagen, Konzepte, Studien, und Analy-
sen im Bereich der emissionsarmen Mobilität, an de-
nen ein besonderes Landesinteresse besteht.

Detaillierte Angaben zu den Fördergegenständen befi n-
den sich unter den Nummern 5.4 und 6 und in den jewei-
ligen elektronischen Antragsformularen gemäß Num-
mer 7.1. 

3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

3.1
Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind grundsätzlich:

a)  natürliche Personen mit Eigentum in Garagen- und 
Stellplatzkomplexen, als Mitglied einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft und als Vermietende oder Mie-
tende von Wohnimmobilien, Wohnungseigentümerge-
meinschaften,

b)  natürliche Personen als freiberufl ich Tätige und Ein-
zelunternehmen, 

c)  Personengesellschaften, 

d)  juristische Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts und

e)  Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände 
nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Ok-
tober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der jeweils geltenden 
Fassung und kommunale Betriebe, soweit diese keine 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des europäi-
schen Beihilferechts ausüben.

Jeweilige Beschränkungen beziehungsweise Konkretisie-
rungen zur Antragsberechtigung fi nden sich unter Num-
mer 6.

3.2
Nicht Antragsberechtigte 

Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a)  Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission 
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demsel-
ben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Un-
vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind, 

b)  Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Arti-
kel 2 Nummer 18 der AGVO, 

c)  Unternehmen beziehungsweise Sektoren in den Fällen 
des Artikels 1 Absatz 2 bis 6 der AGVO und

d)  der Bund, die Bundesländer sowie deren Einrichtun-
gen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Allgemeine Fördervoraussetzung

Die Förderung erstreckt sich auf Vorhaben innerhalb des 
Landes Nordrhein-Westfalen.

4.2
Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns

Es werden nur Vorhaben gefördert, für die vor Beginn 
der Arbeiten oder der Tätigkeit ein schriftlicher Förder-
antrag gestellt wurde und mit denen vor Erteilung eines 
Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen worden ist. 
Als Vorhabenbeginn gilt die Auftragsvergabe, das heißt 
jede verbindliche Bestellung und jeder Vertrag über den 
Kauf, die Installation oder sonstige Leistungen. Planung 
und Genehmigungsverfahren gelten in diesem Zusam-
menhang nicht als Beginn des Vorhabens.

Im Rahmen einer AGVO-Förderung muss der Förderan-
trag mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

a)  Name und Größe des Unternehmens, 

b)  Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns 
und des Abschlusses, 

c)  Standort des Vorhabens, 

d)  die Kosten des Vorhabens, 

e)  den beantragten Zuschuss nach dieser Richtlinie und 

f)  Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Fi-
nanzierung. 

4.3
Nicht zuwendungsfähige Vorhaben

Grundsätzlich dürfen die geförderten Maßnahmen nicht 
zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben oder privat-
rechtlichen Verpfl ichtungen, insbesondere des Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 354) in der zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Antragstellung jeweils geltenden Fassung, dienen. 
Über die gesetzlichen oder privatrechtlichen Vorgaben 
hinausgehende Vorhaben sind zuwendungsfähig. Es darf 
sich bei den Vorhaben nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe 
c, e und f weder um einen Eigenbau, einen Prototyp mit 
weniger als vier Exemplaren, eine Reparatur noch um 
eine Ersatzteilbeschaffung handeln. Serienfahrzeuge, bei 
denen die Karosserie beziehungsweise der Rahmen für 
bestimmte Einsatzwecke baulich angepasst wurden, sind 
förderfähig.

4.4
Genehmigung für Vorhaben

Der Zuwendungsbescheid ersetzt nicht die aufgrund an-
derer Rechtsvorschriften bestehende Verpfl ichtung, für 
das beabsichtigte Vorhaben eine Genehmigung, Erlaub-
nis oder Zustimmung einzuholen. Öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen für geförderte Vorhaben sollten bei An-
tragstellung vorliegen. Die Genehmigungen sind spätes-
tens vor Mittelabruf vorzulegen. 

5
Art und Höhe der Zuwendung

5.1
Art der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung auf Aus-
gabenbasis als nicht rückzahlbarer Zuschuss oder Zu-
weisung im Wege der Anteilsfi nanzierung. Die Zu-
wendung erfolgt entsprechend der Vorgaben der Anlage 2 
zu Nr. 5.1 VV zu § 44 LHO, im Folgenden ANBest-P be-
ziehungsweise der Anlage 1 zu Nr. 5.1 VVG zu § 44 LHO, 
im Folgenden ANBest-G.

5.2
Höhe der Zuwendung

Die Höhe der jeweiligen Zuwendung richtet sich nach 
Nummer  6 sowie den haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen und den beihilfe-
rechtlichen Vorgaben der Europäischen Union. Die Aus-
gaben müssen notwendig, nachgewiesen und angemessen 
sein.

Zuwendungen unterhalb einer Bagatellgrenze von 
500 Euro werden nicht bewilligt beziehungsweise ausge-
zahlt. Die maximale Zuwendungssumme für die Förder-
gegenstände nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a bis f ist 
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grundsätzlich auf 500 000 Euro pro Jahr und pro An-
tragsberechtigtem begrenzt. 

Es sind im Rahmen einer AGVO-Förderung die in den 
einzelnen Freistellungstatbeständen der AGVO genann-
ten Beihilfehöchstintensitäten als Förderhöchstsatz so-
wie die in Artikel 4 Absatz 1 der AGVO genannten An-
meldeschwellen als Förderhöchstbetrag zu beachten. 

Im Falle der Gewährung einer De-minimis-Beihilfe ist 
die Zuwendung an ein einziges Unternehmen auf einen 
Betrag von grundsätzlich 300 000 Euro in einem Zeit-
raum von drei Jahren begrenzt. 

5.3
Kumulierung, Kumulierungsverbote

Für die Kumulierung einer Förderung aus dieser Richt-
linie mit anderen Zuwendungen gilt:

5.3.1 

Zuwendungen aus dieser Förderrichtlinie können für 
dieselbe Maßnahme nicht mit Zuwendungen aus anderen 
Bereichen des Programms progres.nrw oder anderen För-
derprogrammen kumuliert werden. Eine Kumulierung 
der Zuwendungen aus dieser Richtlinie mit Krediten der 
NRW.BANK ist zulässig. 

5.3.2 

Soweit es sich bei den nach dieser Förderrichtlinie ge-
währten Zuwendungen um Beihilfen im Sinne des euro-
päischen Beihilferechts handelt, sind die Kumulierungs-
vorgaben des EU-Beihilfenrechts einzuhalten. Bei der 
Gewährung von Zuwendungen auf der Grundlage der 
De-minimis-Verordnung sind die Kumulierungsregeln 
des Artikels 5 der De-minimis-Verordnung einzuhalten. 
Bei der Gewährung von Beihilfen auf der Grundlage der 
AGVO sind die Kumulierungsregeln in Artikel  8 der 
AGVO zu beachten. Beihilfen, bei denen sich die beihil-
fefähigen Kosten bestimmen lassen, können kumuliert 
werden

a)  mit anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maß-
nahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige 
Kosten betreffen, sowie

b)  mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich 
teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfe-
fähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumu-
lierung die höchste nach der AGVO für diese Beihil-
fen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der 
höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende 
Beihilfebetrag nicht überschritten wird. Dies gilt 
auch für die Kumulierung mit De-minimis-Beihilfen 
für dieselben beihilfefähigen Kosten.

De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf bestimmte 
beihilfefähige Kosten gewährt werden und keinen sol-
chen Kosten zugewiesen werden können, dürfen mit an-
deren staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf 
der Grundlage der AGVO gewährt wurden.

Die Summe aller staatlichen Subventionen, Zuwendun-
gen und zweckbestimmten Einnahmen darf die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten.

5.4
Europäisches Beihilferecht

Für Unternehmen im Sinne des europäischen Beihilfe-
rechts als Antragstellende gilt, dass die nach den euro-
päischen Beihilferegelungen zulässigen Förderhöchst-
grenzen und Anmeldeschwellen nicht überschritten 
werden dürfen sowie die übrigen Voraussetzungen 
der  entsprechenden Vorschriften zu beachten sind. Da-
bei gelten folgende Bestimmungen der Nummern 5.4.1 
bis 5.4.4.4:

5.4.1

Für die Fördergegenstände der Nummer 2 Satz 1 Buch-
stabe a, c und d richtet sich die Förderung im Falle des 
Vorliegens einer unternehmerischen Tätigkeit nach der 
AGVO.

5.4.2

Für den Fördergegenstand der Nummer  2 Satz  1 Buch-
stabe f gelten im Falle des Vorliegens einer unternehme-
rischen Tätigkeit die Bestimmungen der De-minimis-
Verordnung. 

5.4.3

Für den Fördergegenstand der Nummer  2 Satz  1 Buch-
stabe g richtet sich die Förderung im Falle des Vorliegens 
einer unternehmerischen Tätigkeit nach der De-minimis-
Verordnung oder nach den Kriterien der AGVO. 

5.4.4

Förderungen nach der AGVO sind von der Anmelde-
pfl icht nach Artikel  108 Absatz  3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union freigestellt, sofern 
diese Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels I der 
AGVO sowie die für die betreffende Gruppe von Bei-
hilfen geltenden Voraussetzungen des Kapitels III der 
AGVO erfüllen. Für die Fördergegenstände gelten fol-
gende Bestimmungen des Kapitels III der AGVO:

5.4.4.1

Für die Fördergegenstände der Nummer 2 Satz 1 Buch-
stabe a und im Fall von Konzepten, Studien und Analy-
sen nach Buchstabe g gelten die Bestimmungen gemäß 
Artikel  49 der AGVO. Beihilfefähig sind die Kosten für 
Studien, die sich unmittelbar auf in Abschnitt  7 der 
AGVO (Umweltschutzbeihilfen) genannte beihilfefähige 
Investitionen beziehen. Es werden maximal 60 Prozent 
der beihilfefähigen Kosten gewährt. Bei mittleren Unter-
nehmen kann die Beihilfeintensität um 10 Prozent-
punkte, bei kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte 
erhöht werden.

5.4.4.2

Für die Fördergegenstände der Nummer 2 Satz 1 Buch-
stabe c und d gelten die Bestimmungen gemäß Arti-
kel 36a der AGVO. Beihilfefähig sind die Kosten für den 
Bau, die Installation oder die Erweiterung von Ladeinf-
rastruktur für Fahrzeuge mit Strom. Dazu können die 
Kosten für die Ladeinfrastruktur selbst und dazugehö-
rige technische Ausrüstung, die Kosten für die Installa-
tion elektrischer oder anderer Komponenten einschließ-
lich Stromkabeln und Transformatoren, die erforderlich 
sind, um die Ladeinfrastruktur ans Netz oder an eine lo-
kale Anlage zur Erzeugung oder Speicherung von Strom 
anzuschließen, sowie die Kosten für Baumaßnahmen, 
Anpassungen von Grundfl ächen oder Straßen sowie die 
einschlägigen Installationskosten, gehören. Nicht bei-
hilfefähig sind Investitionen in Bezug auf Ladeinfra-
struktur in Häfen. Die Beihilfeintensität darf 20 Prozent 
der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei mitt-
leren Unternehmen kann die Beihilfeintensität um 
20 Prozentpunkte, bei kleinen Unternehmen um 30 Pro-
zentpunkte erhöht werden.

5.4.4.3

Für den Fördergegenstand der Nummer  2 Satz  1 Buch-
stabe g gelten im Fall der Förderung von Maßnahmen 
und Anlagen im besonderen Landesinteresse die Bestim-
mungen gemäß der Artikel 36, 36a, 36b, 38, 41 und 43 der 
AGVO oder die De-minimis-Verordnung. Im Falle einer 
auf die AGVO gestützten Förderung bedarf es einer bei-
hilferechtlichen Einzelfallprüfung einschließlich einer 
gegebenenfalls erforderlichen Notifi kation sowie der 
Einhaltung etwaiger Formalitäten, wie beispielsweise 
eine Anzeige der Einzelbeihilfe über SANI2.

5.4.4.4

Sofern Antragsberechtigte sowohl wirtschaftliche als 
auch nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, ist durch 
geeignete Maßnahmen wie die Trennung der Tätigkeiten 
und die Unterscheidung der Ausgaben, Finanzierung und 
Erlöse sicherzustellen, dass durch eine Förderung im 
nicht-wirtschaftlichen Bereich keine Gefahr der Quersub-
ventionierung der wirtschaftlichen Tätigkeit besteht.

Eine Förderung der Antragsberechtigten nach Num-
mer 3.1 Satz 1 Buchstabe e darf nur unter der Vorausset-
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zung erfolgen, dass die Zuwendung ausschließlich für 
den nicht-wirtschaftlichen Bereich im Sinne des EU-
Beihilfenrechts genutzt wird.

Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der bei-
hilfefähigen Ausgaben werden die Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. Die 
beihilfefähigen Ausgaben sind durch Unterlagen zu be-
legen, die klar, spezifi sch und aktuell sein müssen. 

6
Förderspezifi sche Regelungen

6.1
Umsetzungskonzepte Elektromobilität nach Nummer 2 
Satz 1 Buchstabe a

6.1.1
Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Umsetzungskonzepte im Bereich Elek-
tromobilität.

Dabei müssen die Konzepte mindestens einen der folgen-
den Aspekte umfassen:

a)  Beschaffung von mindestens fünf rein batterieelektri-
schen oder brennstoffzellenbasierten Fahrzeugen der 
Fahrzeugklassen M1 und N1 gemäß Verordnung (EU) 
Nr.  2018/858 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und 
die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bautei-
len und selbstständigen technischen Einheiten für 
diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr.  715/2007 und (EG) Nr.  595/2009 und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 
14.06.2018, S.  1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) Nr. 2020/1181 (ABl. L 263 vom 12.08.2022, S. 1) 
geändert worden ist,

b)  Errichtung von mindestens zehn Normalladepunkten 
an einem Standort oder vier Schnellladepunkten mit 
einer Ladeleistung von mindestens 50 Kilowatt je La-
depunkt an einem Standort oder 

c)  Beschaffung mindestens eines rein batterieelektri-
schen oder brennstoffzellenbasierten Nutzfahrzeugs 
der Klassen N2 und N3, Busses der Klasse M3 oder 
Sonderfahrzeugs.

6.1.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe a bis e.

6.1.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die Erstellung 
eines Umsetzungskonzeptes durch externe Berater. 

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe a bis d beträgt die Förderhöhe maximal 50 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis maximal 10 000 
Euro für Konzepte mit Bezug zu den Fahrzeugklassen 
M1 und N1, sowie Ladeinfrastruktur, beziehungsweise 
bei Konzepten zum Thema schwere Nutzfahrzeuge und 
Busse (Fahrzeugklasse N2, N3, M3 und Sonderfahrzeu-
gen) bis maximal 50 000 Euro. Umfasst ein Konzept 
mehrere Aspekte mit unterschiedlichen Förderhöchstsät-
zen, fi ndet der höhere Förderhöchstsatz Anwendung.

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe e beträgt die Förderhöhe 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchstbetrag 
von maximal 80 000 Euro. 

6.1.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Erstellung des Konzeptes muss neutral und unab-
hängig erfolgen. Das Konzept muss konkrete Handlungs- 
und Umsetzungsempfehlungen enthalten. Das Konzept 
muss zudem auf die individuellen Belange oder die Situ-

ation am Standort der Zuwendungsempfängerin bezie-
hungsweise des Zuwendungsempfängers eingehen. 

Die Konzepterstellung hat durch qualifi zierte Beraterin-
nen oder Berater zu erfolgen. Qualifi ziert sind Beraterin-
nen und Berater, die Referenzen im Bereich Mobilitäts-
konzepte, Elektromobilitätsberatung, Flottenmanage-
ment oder vergleichbar relevante Referenzen innerhalb 
der letzten zwei Jahre nachweisen können.

Pro Antragsberechtigtem und verbundenen Unterneh-
men ist grundsätzlich ein Konzept pro Kalenderjahr för-
derfähig. 

Die Antragsberechtigten nach Nummer 3.1 Satz 1 Buch-
stabe e dürfen im Rahmen der Verwertung der Ergeb-
nisse keine wirtschaftliche Aktivität planen und keine 
Leistungen an einem Markt anbieten, zum Beispiel 
durch Betrieb von Ladeinfrastruktur oder eines Carsha-
ring-Angebots mit kommunalen Fahrzeugen. Auch eine 
exklusive Bereitstellung der Ergebnisse an ein wirt-
schaftlich tätiges Unternehmen muss ausgeschlossen 
sein.

6.2
Kommunale Konzepte für öffentlich zugängliche 
 Ladeinfrastruktur nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b

6.2.1
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Standortkonzepte für öffentlich zu-
gängliche Ladeinfrastruktur. Dabei können die Konzepte 
folgende Aspekte umfassen:

a)  Bedarfsermittlung,

b)  Identifi zierung geeigneter Flächen und Standorte für 
den Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruk-
tur, Verfügbarkeit von kommunalen und privaten Flä-
chen, Priorisierung,

c)  Netzinfrastruktur, Netzanbindung, Einbindung orts-
naher Erneuerbare-Energien-Anlagen und

d)  Erreichbarkeit und Zugänglichkeit, Platzbedarf, An-
zahl und Verteilung der Ladepunkte. 

6.2.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentli-
chen Rechts nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe e.

6.2.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für die Erstellung 
eines Ladeinfrastrukturkonzeptes durch externe Berater. 

Die Förderhöhe beträgt maximal 80 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchstbetrag 
von maximal 64 000 Euro.

6.2.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Im Rahmen der Verwertung der Ergebnisse dürfen An-
tragsberechtigte keine eigene wirtschaftliche Aktivität 
planen und keine Leistungen an einem Markt anbieten, 
zum Beispiel durch den Betrieb von öffentlich zugängli-
cher Ladeinfrastruktur. Auch eine exklusive Bereitstel-
lung der Ergebnisse an ein wirtschaftlich tätiges Unter-
nehmen muss ausgeschlossen sein. Werden die Ergeb-
nisse des Konzeptes im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung verwendet, müssen diese allen Interessen-
ten zugänglich gemacht werden.

Die Beratung muss neutral und unabhängig sein und 
durch qualifi zierte Beraterinnen oder Berater erfolgen. 
Qualifi ziert sind Beraterinnen und Berater, die Referen-
zen im Bereich Ladeinfrastruktur oder vergleichbare re-
levante Referenzen innerhalb der letzten zwei Jahre 
nachweisen können.

Pro Antragsberechtigtem ist grundsätzlich ein Konzept 
pro Jahr förderfähig. 
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6.3
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge nach Nummer 2 
Satz 1 Buchstabe c
6.3.1
Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung ist der Erwerb, die Errich-
tung und der Netzanschluss von stationärer, steuerbarer, 
fabrikneuer Ladeinfrastruktur mit einem oder mehreren 
Ladepunkten. 

6.3.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe a bis e.

6.3.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind grundsätzlich Ausgaben für: 

a)  Ladesäule beziehungsweise Wallbox, angeschlagenes 
Kabel, Leistungselektronik, Authentifi zierung- und 
Bezahlsysteme,

b)  Lastmanagement bei mehreren Ladepunkten,

c)  Energiemanagementsysteme,

d)  dazugehörige Kommunikationssysteme,

e)  Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der Oberfl äche, 

f)  Montage und Inbetriebnahme,

g)  Netzanschluss,

h)  Ertüchtigung eines bestehenden Netzanschlusses und

i)  Strominfrastruktur bis zum Stellplatz inklusive 
Stromzähler und Sicherungselemente.

6.3.3.1
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur an 
 Mietgebäuden und an Wohnungseigentumsanlagen

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe a bis d beträgt die Förderhöhe maximal 40 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 1 000 Euro je 
Ladepunkt. Bei großen Unternehmen beträgt die Förder-
höhe maximal 20 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis zu 1 000 Euro je Ladepunkt. 

Die Ladeinfrastruktur ist nur an Stellplätzen für Mie-
tende von Wohngebäuden oder an Wohnungseigentums-
anlagen förderfähig.

Die Förderung erfolgt im Falle des Vorliegens einer un-
ternehmerischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts auf Grundlage der AGVO.

6.3.3.2
Grundinstallation für nicht öffentlich zugängliche Lade-
infrastruktur an Garagen- und Stellplatzkomplexen

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe a bis d beträgt die Förderhöhe maximal 20 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 50 000 Euro.

Die geförderte Grundinstallation muss sich auf einen 
örtlich zusammenhängenden Stellplatz- oder Garagen-
komplex mit mindestens 20 Stellplätzen beziehen. Die 
Grundinstallation ist nur an Stellplätzen für Mietende 
von Wohngebäuden oder an Wohnungseigentumsanlagen 
förderfähig. Das Alter der Garagen beziehungsweise der 
Stellplätze muss mindestens zwei Jahre betragen. Vor-
aussetzung für die Zuwendung ist ein Nachweis über die 
Errichtung von mindestens einem Ladepunkt mit min-
destens 11 Kilowatt Ladeleistung, der auf Grundlage 
dieser Richtlinie gefördert wird. Eine Antragstellung und 
Bewilligung für die Förderung von Ladeinfrastruktur 
nach Nummer  6.3.3.1 ist daher verpfl ichtend. Bei dem 
Antrag auf Förderung von Ladeinfrastruktur nach Num-
mer 6.3.3.1 werden die Kosten für die Grundinstallation 
bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
nicht berücksichtigt, wenn sowohl für den Fördergegen-
stand nach Nummer  6.3.3.1 als auch für den Förderge-

genstand nach Nummer 6.3.3.2 ein Antrag gestellt wird. 
Die Kosten für die Grundinstallation müssen separat 
ausgewiesen werden. Nicht zuwendungsfähig sind die 
Ausgaben nach Nr. 6.3.3 Buchstabe a bis c.

Die Förderung erfolgt im Falle des Vorliegens einer un-
ternehmerischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts auf Grundlage der AGVO.

6.3.3.3
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für 
 Beschäftigte

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe maximal 40 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 1 000 Euro je Ladepunkt. Bei 
großen Unternehmen beträgt die Förderhöhe maximal 
20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu ei-
nem Förderhöchstbetrag von maximal 1 000 Euro je 
 Ladepunkt.

Die Ladeinfrastruktur ist nur an Stellplätzen für Be-
schäftigte förderfähig. Die Nutzung der Ladepunkte 
durch Dienstfahrzeuge, die den Beschäftigten zur (teil-
weisen) privaten Nutzung überlassen werden, ist eben-
falls zulässig. Es muss sichergestellt werden, dass geför-
derte Ladeinfrastruktur an Stellplätzen für Beschäftigte 
diesen während der jeweiligen üblichen Arbeitszeit zur 
Verfügung steht. Ladeinfrastruktur für Beschäftigte an 
privaten Stellplätzen, wie zum Beispiel an deren Wohn-
gebäude, ist nicht förderfähig.

Die Förderung erfolgt im Falle des Vorliegens einer un-
ternehmerischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts auf Grundlage der AGVO. 

6.3.3.4
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur in 
 Kombination mit Erneuerbaren-Energien-Anlagen

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe maximal 40 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 1 000 Euro je Ladepunkt. Bei 
großen Unternehmen beträgt die Förderhöhe maximal 
20  Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 
 einem Förderhöchstbetrag von maximal 1 000 Euro je La-
depunkt. Die Ladeinfrastruktur muss zumindest  teilweise 
mit vor Ort eigenerzeugtem Strom aus einer neu errichte-
ten Erneuerbare-Energien-Anlage betrieben werden. Die 
Stromerzeugungsanlage muss eine Nennleistung von min-
destens 2 Kilowatt pro Ladepunkt aufweisen. 

Die Förderung erfolgt im Falle des Vorliegens einer un-
ternehmerischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts auf Grundlage der AGVO. 

6.3.3.5
Nicht öffentlich zugängliche Schnellladeinfrastruktur 
für gewerblich genutzte Fahrzeuge

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe für Ladepunkte mit 
einer Ladeleistung von mindestens 50 Kilowatt maximal 
40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu ei-
nem Förderhöchstbetrag von maximal 10 000 Euro je La-
depunkt. Bei großen Unternehmen beträgt die Förder-
höhe maximal 20 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben bis zu einem Förderhöchstbetrag von maximal 
10 000 Euro je Ladepunkt.

Bei Ladeeinrichtungen mit mehr als einem Ladepunkt 
muss jeder Gleichstromladepunkt die vorgenannte Min-
destladeleistung von 50 Kilowatt, auch bei Belegung 
 aller Ladepunkte, erreichen. Die Förderung erfolgt im 
Falle des Vorliegens einer unternehmerischen Tätigkeit 
im Sinne des EU-Beihilfenrechts auf Grundlage der 
AGVO.

6.3.3.6
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur im 
 Bereich Carsharing

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Buchstabe  d 
beträgt die Förderhöhe maximal 40 Prozent der zuwen-
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dungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchstbetrag 
von maximal 1 500 Euro pro Ladepunkt. Bei großen Un-
ternehmen beträgt die Förderhöhe maximal 20 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 1 500 Euro pro Ladepunkt. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage und nach den Kri-
terien der AGVO.

6.3.3.7
Nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für 
Kommunen

Der Förderhöchstbetrag für Antragsberechtigte nach 
Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe e beträgt für Ladepunkte 
mit einer Ladeleistung von

a)  kleiner 50 Kilowatt maximal 1 500 Euro je Lade-
punkt, jedoch maximal bis zu der Höhe der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben,

b) mindestens 50 Kilowatt maximal 150 Euro je Kilowatt 
Ladeleistung, maximal bis zu der Höhe der zuwendungs-
fähigen Ausgaben; bei Ladeeinrichtungen mit mehr als 
einem Ladepunkt wird die maximale Gleichstrom-Aus-
gangsleistung der Ladeeinrichtung für die Festlegung 
der Fördersumme zugrunde gelegt; bei Ladeeinrichtun-
gen mit mehr als einem Ladepunkt muss jeder Gleich-
stromladepunkt die vorgenannte Mindestladeleistung 
von 50 Kilowatt, auch bei Belegung aller Ladepunkte, 
erreichen.

Für Hybridladesäulen ist nur eine Antragstellung mög-
lich. Für Hybridladesäulen wird keine Zuwendung für 
Ladepunkte mit einer Ladeleistung von kleiner 50 Kilo-
watt nach Satz 1 Buchstabe a gewährt.

Die Ladeinfrastruktur darf ausschließlich nicht-wirt-
schaftlich genutzt werden.

6.3.3.8
Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt für Ladepunkte mit einer Ladeleis-
tung von kleiner 50 Kilowatt die Förderhöhe maximal 
20  Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 
 einem Förderhöchstbetrag von maximal 1 500 Euro je 
 Ladepunkt.

Die Antragstellung ist ausgeschlossen, soweit im Einzel-
fall noch mit Erfolg ein Antrag für ein anderes Förder-
programm des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förde-
rung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastrukturen ge-
stellt werden kann oder soweit noch Mittel aus einem 
erfolgreich beschiedenen Antrag für ein solches Förder-
programm abgerufen werden können.

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der AGVO.

6.3.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Voraussetzung für die Zuwendung für Ladeinfrastruktur 
ist, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom 
aus erneuerbaren Energien oder zumindest teilweise aus 
vor Ort eigenerzeugtem regenerativem Strom, zum Bei-
spiel Strom aus Photovoltaik-Anlagen, stammt. Wenn 
der für den Ladevorgang erforderliche regenerative 
Strom vor Ort erzeugt wird, muss die Erneuerbaren-
Energien-Anlage eine Nennleistung von mindestens 
2 Kilowatt pro Ladepunkt bei einer Ladeleistung kleiner 
50 Kilowatt je Ladepunkt, beziehungsweise 0,2 Kilowatt 
je Kilowatt Ladeleistung pro Ladepunkt, sofern der La-
depunkt über eine Ladeleistung von mindestens 50 Kilo-
watt verfügt, aufweisen. Wenn der für den Ladevorgang 
erforderliche regenerative Strom nicht vor Ort erzeugt 
wird, muss der Strom aus erneuerbaren Energien im 
Sinne von §  3 Nummer  21 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
durch Artikel  13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I. Nr.  405) geändert worden ist, stammen 
und darf nicht durch das Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
gefördert sein. Ein entsprechender Stromliefervertrag ist 
nachzuweisen. Für den Stromliefervertrag müssen von 
dem Stromlieferanten Herkunftsnachweise beim Um-
weltbundesamt entwertet werden.

Hinsichtlich der technischen Sicherheit und Interopera-
bilität muss die Installation und der Aufbau der Lade-
infrastruktur unter Beachtung des § 3 Absatz 1 bis 3 und 
Absatz  5 der Ladesäulenverordnung durch einen Fach-
unternehmer erfolgen. 

Zusätzlich gelten für öffentlich zugängliche Ladeinfra-
struktur die folgenden Bedingungen nach den Sätzen 8 
bis 13.

Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten 
sollte 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen pro Woche er-
möglicht werden. Mindestens muss die Zugänglichkeit 
an fünf Tagen pro Woche für zwölf Stunden gewährleis-
tet sein. 

Für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur ist die 
 Ladesäulenverordnung zu beachten. 

Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur muss darüber 
hinaus über einen aktuellen offenen Standard an ein 
IT-Backend angebunden und remotefähig sein. Die Stell-
plätze für Elektrofahrzeuge an geförderter Ladeinfra-
struktur sind gut sichtbar mit weißem Elektroauto-Sym-
bol nach §  39 Absatz  10 der Straßenverkehrs-Ordnung 
vom 6. März 2013 (BGBl.  I S.  367), die zuletzt durch 
 Artikel  2 der Verordnung vom 28. August 2023 (BGBl. 
2023 I Nr.  236) geändert worden ist, zu kennzeichnen 
und einer entsprechenden Beschilderung zu versehen. 
Abweichende Kennzeichnungen sind auf Antrag mög-
lich. Einzelheiten sind den Nebenbestimmungen zu ent-
nehmen. 

6.4
Netzanschlüsse für Ladeinfrastruktur nach Nummer 2 
Satz 1 Buchstabe d

6.4.1
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Netzanschlüsse für Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge. 

6.4.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe a bis e.

6.4.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind beispielsweise die Ausgaben für 
Netzanschlüsse, sowie die Ertüchtigung eines bestehen-
den Netzanschlusses, Baukostenzuschüsse und die 
 Kosten für Verkabelungen bis zum nächstgelegenen Auf-
bauort des Verteilerkastens, notwendige Änderungen am 
Verteilerkasten oder die Errichtung eines neuen Vertei-
lerkastens, Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der 
Oberfl äche. 

6.4.3.1
Netzanschlüsse für Garagen- und Stellplatzkomplexe

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe a bis e beträgt die Förderhöhe maximal 20 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 10 000 Euro. 

Der geförderte Netzanschluss bezieht sich auf einen ört-
lich zusammenhängenden Stellplatz- oder Garagenkom-
plex mit mindestens vier Stellplätzen. Das Alter der Ga-
ragen beziehungsweise der Stellplätze muss mindestens 
zwei Jahre betragen. 

Es darf nicht mehr als ein gemeinsamer Netzanschluss 
an einem zusammenhängenden Stellplatz- oder Gara-
genkomplex (Adresse) über dieses Förderprogramm ge-
fördert werden. Voraussetzung für die Zuwendung ist 
ein Nachweis über die Errichtung von mindestens ei-
nem Ladepunkt mit mindestens 11 Kilowatt Lade-
leistung. 

Die Förderung erfolgt im Falle des Vorliegens einer un-
ternehmerischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfen-
rechts auf Grundlage der AGVO.
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6.4.3.2

Netzanschlüsse in Verbindung mit Ladeinfrastruktur für 
gewerblich genutzte Fahrzeuge

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe für Netzanschlüsse 
an das Mittelspannungsnetz maximal 20 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchst-
betrag von maximal 50 000 Euro je Standort. Gefördert 
werden nur Netzanschlüsse an bereits bestehenden 
Standorten. 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage und nach den Kri-
terien der AGVO. Voraussetzung für die Zuwendung ist 
die Errichtung von Ladeinfrastruktur, die auf Grundlage 
dieser Richtlinie gefördert wird. Eine Antragstellung und 
Bewilligung für die Förderung von Ladeinfrastruktur 
nach Nummer 6.3.3.5 ist daher verpfl ichtend. 

6.4.3.3

Netzanschlüsse in Verbindung mit Ladeinfrastruktur an 
Carsharingstationen

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Buchstabe  d 
beträgt die Förderhöhe maximal 20 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchstbetrag 
von maximal 15 000 Euro. 

Der Netzanschluss ist nur an Stationen und Stellplätzen 
des stationsbasierten Carsharings förderfähig. Die För-
derung erfolgt im Falle des Vorliegens einer unternehme-
rischen Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilfenrechts auf 
Grundlage der AGVO. Voraussetzung für die Zuwendung 
ist die Errichtung von Ladeinfrastruktur, die auf Grund-
lage dieser Richtlinie gefördert wird. Eine Antragstel-
lung und Bewilligung für die Förderung von Ladeinfra-
struktur nach Nummer 6.3.3.6 ist daher verpfl ichtend. 

6.4.4

Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Es sind nur Netzanschlüsse für nicht öffentlich zugäng-
liche Ladeinfrastruktur förderfähig. 

Wird zusätzlich ein Antrag auf Förderung von Lade-
infrastruktur nach Nummer  2 Satz  1 Buchstabe c ge-
stellt, werden die Kosten für den Netzanschluss und den 
Verteilerkasten bei der Ermittlung der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben der Ladeinfrastruktur nicht berücksich-
tigt. Die Kosten für den Netzanschluss und den Verteiler-
kasten müssen separat ausgewiesen werden.

6.5

Reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe e

6.5.1

Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Erwerb, das Leasing oder die Lang-
zeitmiete von reinen Batterieelektro- und Brennstoff-
zellen-Fahrzeugen nach der Defi nition des Elektromo-
bilitätsgesetzes vom 5. Juni 2015 (BGBl.  I S.  898), das 
 zuletzt durch Artikel  2 Absatz  34 des Gesetzes vom 
20.  Dezember 2022 (BGBl.  I S.  2752) geändert worden 
ist, als Neu- oder Vorführfahrzeuge der Klassen N1, N2 
und N3. 

Als Neufahrzeuge gelten hierbei Fahrzeuge, die

a)  keine Standschäden haben oder hatten und

b)  eine maximale Laufl eistung von 1 000 Kilometern 
aufweisen.

Als Vorführfahrzeuge gelten hierbei gewerblich genutzte 
Fahrzeuge, die

a)  einmalig auf einen Neuwagenhändler zugelassen wa-
ren und der Besichtigung und Probefahrt durch End-
abnehmer dienten,

b)  eine maximale Laufl eistung von 5 000 Kilometern 
aufweisen und

c)  maximal 12 Monate zugelassen sind.

6.5.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentli-
chen Rechts nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe e.

6.5.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

6.5.3.1
Nutzfahrzeuge der Klasse N1

Für reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge der Klasse N1 sowie Sonderfahrzeuge der 
Klasse N1 beträgt die Förderhöhe maximal 20 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förder-
höchstbetrag von maximal 10 000 Euro.

6.5.3.2
Nutzfahrzeuge der Klassen N2 und N3 

Für reine Batterieelektrofahrzeuge und Brennstoffzellen-
fahrzeuge der Klassen N2 und N3 sowie Sonderfahr-
zeuge der vorgenannten Klassen beträgt die Förderhöhe 
maximal 50 Prozent der Investitionsmehrkosten bis zu 
einem Förderhöchstbetrag von maximal 200 000 Euro. 

Die Festlegung der zuwendungsfähigen Ausgaben und 
der Zuwendungssumme erfolgt im Rahmen einer Einzel-
fallprüfung.

Unter Investitionsmehrkosten im Sinne dieses Förderge-
genstands sind die Ausgaben zu verstehen, die erforder-
lich sind, um anstelle eines Nutzfahrzeugs mit konven-
tionellem Antrieb der Schadstoffklasse Euro 6/Euro VI 
beziehungsweise der jeweils geltenden höchsten Schad-
stoffklasse ein vergleichbares Nutzfahrzeug mit einem 
reinen batterieelektrischen oder brennstoffzellenbasierten 
Antrieb zu erwerben.

6.5.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Förderung für das Leasing beziehungsweise die 
Langzeitmiete von Fahrzeugen erfolgt als Zuschuss ma-
ximal bis zur Höhe der im Leasing- beziehungsweise 
Mietvertrag festgelegten Anzahlung. 

Die Haltedauer, beziehungsweise die Dauer des Leasing- 
oder Mietvertrages, soll fünf Jahre betragen. Beträgt die 
Haltedauer oder die Dauer des Vertrages weniger als fünf 
Jahre, verringert sich die maximale Förderhöhe anteilig. 
Die Mindesthaltedauer beziehungsweise die Mindest-
laufzeit des Leasing- beziehungsweise Mietvertrages be-
trägt ein Jahr.

Die geförderten Fahrzeuge dürfen ausschließlich nicht-
wirtschaftlich genutzt werden.

6.6
Lastenfahrräder nach Nummer 2 Satz 1 Buchstabe f

6.6.1
Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Erwerb von fabrikneuen Lastenfahr-
rädern. 

Die Lastenfahrräder müssen eine Nutzlast von mindes-
tens 70 Kilogramm ohne Fahrerin oder Fahrer aufweisen 
und eine der folgenden Anforderungen erfüllen: 

a)  ein verlängerter Radstand oder

b)  Transportmöglichkeiten, die unlösbar mit dem Fahr-
rad verbunden sind und mehr Volumen oder Gewicht 
aufnehmen können als ein herkömmliches Fahrrad.

Weitere Anforderungen zu den förderfähigen Modellen 
inklusive Piktogrammen fi nden sich auf der Webseite der 
Bewilligungsbehörde.

6.6.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe b bis e.
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6.6.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für das Lastenfahr-
rad in der Grundausstattung nebst einem fest verbauten 
Transportaufbau.

6.6.3.1
Elektrische Lastenfahrräder

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe 20 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchst-
betrag von maximal 1 000 Euro.

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe e beträgt die Förderhöhe 40 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben bis zu einem Förderhöchstbetrag 
von maximal 2 000 Euro. 

6.6.3.2
Lastenfahrräder

Die Förderhöhe beträgt pauschal 500 Euro. Unterschrei-
ten die zuwendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens den 
Zuschussbetrag, wird keine Förderung gewährt.

6.6.4
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Antragsberechtigte müssen nachweisen, dass sie zum 
Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung einen Wohn-
sitz, eine Betriebsstätte oder eine Niederlassung im Land 
Nordrhein-Westfalen haben werden. 

Pro Antragsberechtigtem sind bis zu fünf Lastenfahrrä-
der pro Jahr förderfähig. 

6.7
Maßnahmen, Anlagen, Konzepte, Studien, und Analysen, 
an denen ein besonderes Landesinteresse besteht, nach 
Nummer 2 Satz 1 Buchstabe g
6.7.1
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Anlagen, Maßnahmen, Konzepte, Stu-
dien und Analysen im Bereich der emissionsarmen Mobi-
lität, an denen ein besonderes Landesinteresse besteht. 
Die Vorhaben sollen Impulse für den Einsatz klima-
schonender Technologien im Verkehrssektor in Nord-
rhein-Westfalen geben. Sie zeichnen sich in der Regel 
durch ihren Modellcharakter oder durch ihren besonde-
ren Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz be-
ziehungsweise zur Reduktion von Kohlendioxid-Emis-
sionen aus. Die Auswahl der Projekte und die Festlegung 
des Umfangs der Förderung erfolgen nach Vorlage einer 
detaillierten Projektbeschreibung im Rahmen einer Ein-
zelfallentscheidung durch das zuständige Ministerium in 
Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde.

6.7.2
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Perso-
nen nach Nummer 3.1 Satz 1 Buchstabe b bis e.

6.7.3
Umfang und Höhe der Zuwendung

Zuwendungsfähig sind Ausgaben im Zusammenhang mit 
dem Fördergegenstand nach Nummer 6.7.1.

6.7.3.1
Konzepte, Studien, Analysen im Bereich der Emissions-
armen Mobilität

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d beträgt die Förderhöhe maximal 50 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe e beträgt die Förderhöhe maximal 80 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

6.7.3.2

Maßnahmen und Anlagen im Bereich der Emissionsarmen 
Mobilität

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe b bis d muss die Zuwendung die Voraussetzungen 
der AGVO oder der De-minimis-Verordnung einhalten. 
Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der beihilfe-
rechtlichen Einzelfallprüfung einschließlich der Einhal-
tung etwaiger Formalien, wie zum Beispiel die Anzeige 
über SANI2.

Für Antragsberechtigte nach Nummer  3.1 Satz  1 Buch-
stabe e beträgt die Förderquote maximal 80 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

6.7.4

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Antragsberechtigten nach Nummer 3.1 Satz 1 Buch-
stabe e dürfen im Rahmen der Verwertung der Ergeb-
nisse der Konzepte, Studien und Analysen keine wirt-
schaftliche Aktivität planen und keine Leistungen an ei-
nem Markt anbieten, zum Beispiel durch Betrieb von 
Ladeinfrastruktur oder eines Carsharing-Angebots mit 
kommunalen Fahrzeugen. Auch eine exklusive Bereit-
stellung der Ergebnisse an ein wirtschaftlich tätiges Un-
ternehmen muss ausgeschlossen sein.

7

Verfahren

Das Verwaltungsverfahren soll entsprechend dem E-Go-
vernment-Gesetz Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 
(GV. NRW. S. 551), in der jeweils geltenden Fassung weit-
gehend elektronisch durchgeführt werden.

7.1

Antragsverfahren

Für die Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung 
ist nicht die Schriftform erforderlich. Die Antragstellung 
erfolgt in der Regel über das von der Bewilligungsbe-
hörde unter der Internetseite www.bra.nrw.de/4045740 
zur Verfügung gestellte elektronische Antragsformular. 
Die im Antragsformular angegebenen Felder E-Mail und 
Mobilfunknummer werden über ein TAN-Verfahren 
 verifi ziert. Dieses TAN-Verfahren dient gleichzeitig zur 
Transaktionsauthentisierung. In Ausnahmefällen ist 
auch eine schriftliche Antragstellung möglich. Artikel  6 
Absatz 2 der AGVO ist zu beachten. Die Antragsunterla-
gen gehen in das Eigentum der Bewilligungsbehörde 
über.

7.2

Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg:
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 – Bergbau und Energie in NRW 
Postfach 10 25 45
44025 Dortmund

Einnahmen, die sich aus der Nutzung der im Rahmen der 
vorliegenden Förderrichtlinie geförderten Ladeinfra-
struktur, der Fahrzeuge und der Lastenfahrräder erge-
ben, werden nicht zuwendungsmindernd verrechnet. Die 
Regelung aus Nummer  1.2 ANBest-P beziehungsweise 
Nummer  2.1 ANBest-G bezüglich Einnahmen fi ndet in 
diesem Fall keine Anwendung. 

7.3

Verwendungsnachweis, Auszahlung, Prüfung

Eine Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich 
erst nach vollständiger Vorlage und Prüfung des Verwen-
dungsnachweises. Die Bewilligungsbehörde behält sich 
im Einzelfall eine Prüfung der zweckentsprechenden 
Verwendung vor, das heißt zum Beispiel eine Prüfung der 
Originalbelege und eine Inaugenscheinnahme des För-
dergegenstandes.
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7.4
Veröffentlichungspfl icht

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewilligungsbe-
hörde Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 
100 000 Euro auf einer Beihilfe-Website veröffentlichen 
muss. Hierzu ist das Transparency Award Module 
(https://webgate.ec.europa.eu) zu nutzen und es sind die 
Angaben gemäß Anhang III der AGVO zu veröffentli-
chen. Für die Gewährung einer De-minimis-Beihilfe sind 
die Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung zu be-
achten, insbesondere auch Artikel 6 (Überwachung).

8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

8.1
Dieser Runderlass tritt am 1. Februar 2024 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.

8.2

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Runderlasses 
tritt die Förderrichtlinie progres.nrw – Emissionsarme 
Mobilität vom 31. März 2023 (MBl. NRW. S.  537), die 
durch Runderlass vom 28. April 2023 (MBl. NRW. S. 546) 
geändert worden ist, außer Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 211

7861

Zweite Änderung der
Richtlinien zur Förderung

von Haltungsverfahren auf Stroh
Runderlass des Ministeriums für 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
– II.4-63.03.06.04-001017 –

Vom 26. Januar 2024

1

Die Richtlinien zur Förderung von Haltungsverfahren 
auf Stroh vom 6. Dezember 2022 (MBl. NRW. S.  1042), 
die durch Runderlass vom 30. Juni 2023 (MBl. NRW. 
S. 811) geändert worden sind, werden wie folgt geändert:

1.  Nach Nummer 4.1 wird folgende Nummer 4.2 einge-
fügt:

  „4.2
  bis zum Beginn des Verpfl ichtungsjahres eine Teil-

nahme an einer Schulung der Landwirtschaftskam-
mer NRW nachweisen, die insbesondere über die 
Verpfl ichtungen gemäß der Nummer 5 und die Aus-
wirkungen von Verstößen aufklärt; die Teilnahme 
muss alle drei Jahre wiederholt werden,“

2.  Die bisherigen Nummern 4.2 und 4.3 werden die 
Nummern 4.3 und 4.4.

3.  Die Nummer  4.3.1 wird die Nummer  4.4.1 und am 
Ende wird das Word „und“ durch ein Komma er-
setzt.

4.  Die Nummer  4.3.2 wird die Nummer  4.4.2 und am 
Ende wird der Punkt durch das Word „und“ ersetzt.

5.  Nach Nummer  4.4.2 wird folgende Nummer  4.4.3 
eingefügt:

 „4.4.3
  Daten aus dem Herkunfts- und Informationssystem 

Tier (HIT), Schlachtbefunde, Milchkontrollergeb-
nisse und andere geeignete Sekundärdaten zum 
Zwecke der Evaluierung der Fördermaßnahme von 
entsprechenden Stellen abgerufen werden können.“

6.  Nummer 5.1.3.3 wird wie folgt geändert:

 a)  Im Wortlaut vor Buchstabe a wird das Wort „ein-
zelnen“ gestrichen.

 b)  In Buchstabe b wird die Angabe „1,56“ durch die 
Angabe „1,3“ ersetzt.

7.  Nummer 8.4.3.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „5 und 10“ durch die 
Angabe „10 und 20“ und die Angabe „10 und 20“ 
durch die Angabe „20 und 50“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „20“ durch die Angabe 
„50“ ersetzt.

8.  Nummer 8.4.3.3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „1,5 und 5“ durch die 
Angabe „5 und 10“ und die Angabe „5 und 10“ 
durch die Angabe „10 und 20“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „10“ durch die Angabe 
„20“ ersetzt.

9.  Nummer 8.4.3.4 wird wie folgt gefasst:

 „8.4.3.4
  Wird festgestellt, dass den Tieren nicht die erforder-

liche Liegefl äche auf der nicht perforierten oder 
planbefestigten nutzbaren Stallfl äche gemäß der 
Nummer  5.1.3.3 zur Verfügung steht, wird die Zu-
wendung für den betroffenen Betriebszweig bei ei-
ner Fläche, die zwischen 5 und 10 Prozent kleiner 
als erforderlich ist, um 20 Prozent gekürzt und bei 
einer Fläche, die zwischen 10 und 20 Prozent kleiner 
als erforderlich ist, um 50 Prozent. In den Fällen, in 
denen die Fläche um mehr als 20 Prozent kleiner als 
erforderlich ist, wird keine Zuwendung gewährt.“

10.  Nach Nummer 8.4.3.4 wird folgende Nummer 8.4.3.5 
eingefügt:

 „8.4.3.5
  Wird festgestellt, dass die Liegefl ächen von 10 bis 20 

Prozent der Tiere nicht ausreichend eingestreut sind, 
wird die Zuwendung für den betroffenen Betriebs-
zweig um 20 Prozent gekürzt und bei 20 bis 50 Pro-
zent um 50 Prozent. In den Fällen, in denen die Lie-
gefl ächen von mehr als 50 Prozent der Tiere betrof-
fen sind, wird keine Zuwendung gewährt.“

11.  Die bisherige Nummer 8.4.3.5 wird Nummer 8.4.3.6 
und wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „5 und 10“ durch die 
Angabe „10 und 20“ und die Angabe „10 und 20“ 
durch die Angabe „20 und 50“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 

  wird die Angabe „20“ durch die Angabe „50“ er-
setzt.

12.  Die bisherigen Nummern 8.4.3.6 und 8.4.3.7 werden 
die Nummern 8.4.3.7 und 8.4.3.8.

13.  Die bisherige Nummer  8.4.3.8 wird die Num-
mer 8.4.3.9 und wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden vor dem Wort „keine“ die Wör-
ter „für den betroffenen Betriebszweig“ einge-
fügt.

 b)  In Satz  2 werden nach dem Wort „Maßnahme“ 
die Wörter „im betroffenen Betriebszweig“ einge-
fügt.

14.  Die bisherige Nummer  8.4.3.9 wird die Num-
mer 8.4.3.10.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 219
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Vierte Änderung 
der Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021 – 2027

Runderlass
 des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales – IB2 – 2636 
Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027

Vom 16. Januar 2024

1

Die Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 vom 
18. Mai 2021 (MBl. NRW. S. 366), die zuletzt durch Rund-
erlass vom 1. August 2023 (MBl. NRW. S.  874) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 1.1.1 wird Satz 3 wie folgt gefasst:

  „Die beihilferechtlichen Grundlagen bilden die fol-
genden Regelungen:

 a)  Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der 
staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Ab-
satz 1 AEUV vom 19. Juli 2016 (2016/C 262/01),

 b)  die Verordnung (EU) Nummer 651/2014 der Kom-
mission vom 17. Juni 2014, in der zuletzt geänder-
ten Fassung vom 23. Juni 2023 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung),

 c)  die Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 der Kom-
mission vom 13. Dezember 2023 über die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-mi-
nimis-Beihilfen (allgemeine De-minimis-Verord-
nung),

 d)  die Verordnung (EU) 2023/2832 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse er-
bringen, und

 e)  der Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 
2011 über die Anwendung von Artikel  106 Ab-
satz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form 
von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 
Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse (DAWI) betraut sind.“

2

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 22. Januar 2024 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2024 S. 220

II.

Ministerium des Innern

Ideenmanagement NRW
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern

Vom 17. Januar 2024

Die Ausschüsse für das Ideenmanagement NRW haben in 
der Zeit vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 die 
nachstehend aufgeführten Verbesserungsvorschläge als 
für die Landesverwaltung nützlich anerkannt und be-
lohnt:

8722
Hermanns, Ulrich; Krieger, Carsten
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-
des NRW,
Vorschlag zur Nutzung von Ultraschallbädern zur Über-
prüfung, ob die auf Fertigpackungen angegebene Nenn-
füllmenge auch tatsächlich enthalten ist. Diese Bäder 
können ein größeres Prüfvolumen entgasen und sind 
leichter zu reinigen, so dass eine universellere Einsatz-
möglichkeit besteht.
–,–

9169
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-
des NRW,
Entwicklung einer Tragehilfe für einen Bleiakku, mit 
dessen Gestell der Bleigelakku mit einem Gurt sicher be-
festigt werden kann. Außerdem ist in der zusätzlich an-
gebrachten Packtasche Platz für das benötigte Werkzeug, 
Ersatzteile und sonstiges Material. Mit dem Tragegestell 
ist der Transport auch in unwegsamen Geländen einfach 
rückenschonend und sicher zu erledigen.
–,–

9415
Rosinski, Patrizia; Lincke, Jan-Dirk; Mehlberg, Frank
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-
des NRW,
Entwicklung einer Einarbeitungshilfe für Online-Bohr-
anzeigenmanagement (BAM). Vereinfachung bei der 
Einarbeitung der neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sowie als Nachschlagewerk bei der täglichen 
 Arbeit.
–,–

9421
Remche, Johannes
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-
des NRW,
Entwicklung einer Prüfvorrichtung zur Ermittlung von 
zulässigen Rückhaltekräften von Litzen.
Vereinfacht den Arbeitsablauf und die Arbeit der Be-
diensteten, reduziert die Personalkosten und verbessert 
die Einnahmen.
–,–

9431
Ridder, Thorsten
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW,
Weiterentwicklung von einem bestehenden, bisher rein 
manuellen Verfahren zur Ermittlung des Gefahrenpoten-
tials im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung in-
klusive Software zur vollautomatisierten Auswertung für 
einen technischen Prozess
4.750 Euro

9456
Meister, Alyssa
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW,
Vorschlag, Menschen mit Behinderung als Corporate In-
fl uencer in den sozialen Medien einzusetzen. So würde 
das Ansehen der Polizei NRW um eine neuartige Marke-
tingsicht verbessert werden.
–,–
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9477
Janßen, Rainer
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft, Industrie-, Klimaschutz und Energie des 
Landes NRW,
Ergänzung der Partikelgrößenanalysen durch ein teilau-
tomatisiertes Messverfahren Pario Plus. Mit den Pario-
Plus Geräten ist in der gleichen Zeit ein höherer Proben-
durchsatz möglich und die Investitionen für die Proben 
sind geringer. Der eingereichte Vorschlag bedeutet daher 
eine erhebliche Steigerung der Effizienz von Bearbei-
tungsprozessen.
1.440 Euro

9481
–,–
Verbesserung im Geschäftsbereich des Ministeriums des 
Innern des Landes NRW,
Vorschlag zur Einführung einer IT gestützten Zuordnung 
von Aktenzeichen im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des neuen Aktenplans der Polizei NRW.
–,–

Die Veröffentlichung der Prämierungen erfolgt durch das 
Ministerium des Innern bei dem die Zentrale für das 
Ideenmanagement des Landes Nordrhein-Westfalen ein-
gerichtet ist.

Sie erfolgt auf Grundlage von Nummer  13 der Richt-
linien für das Ideenmanagement Nordrhein-Westfalen 
vom 17. November 2016 (MBl. NRW. S. 792).

– MBl. NRW. 2024 S. 220

III.

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

zum 31. Dezember 2022
Bekanntmachung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Vom 15. Januar 2024

1
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Aufgrund der §§ 1 Absatz 3, 5 Absatz 1 und 9 Absatz 1 
und 2 des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes vom 
30. April 2002 (GV. NRW. S. 160), in der jeweils gelten-
den Fassung, in Verbindung mit §§  95 fortfolgende der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, hat 
der Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen, im Folgenden gpaNRW, mit Beschluss 
vom 14. Dezember 2023 den geprüften Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2022 festgestellt. 

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2022 beläuft sich auf 69 721 016,32 Euro (siehe An-
lage 1). Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahres-
ergebnis von – 647 033,05 Euro ab (siehe Anlage 2). Die 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln nach 
der Finanzrechnung beläuft sich auf 1 218 189,74 Euro 
(siehe Anlage 3).

2
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2022

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der La-
gebericht für das Haushaltsjahr 2022 wurden auf Be-
schluss des Verwaltungsrates der gpaNRW vom 14. De-
zember 2022 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Röhricht – Dr. Schillen, Bielefeld geprüft und mit ei-
nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 
Er hat folgenden Wortlaut:

 „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Herne

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Herne (gpaNRW), – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Fi-
nanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teil-
fi nanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen Anstalt des öffentlichen Rechts für das 
Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

–  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
 wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemein-
deordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(GO  NRW), der Kommunalhaushaltsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 
sowie den ergänzenden Regelungen im Gemeindeprü-
fungsanstaltsgesetz und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
gpaNRW zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 und

–   vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der GO NRW und den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit §  317 HGB und 
§  102 GO NRW unter Beachtung der vom IDW festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben.

Wir sind von der gpaNRW unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspfl ichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Ver-
waltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landes- und 
kommunalrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 15. Februar 2024222

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der gpaNRW vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der gpaNRW zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-
tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der gpaNRW zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der gpaNRW 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beach-
tung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinfl ussen.

Während der Prüfung üben wir pfl ichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

–  identifi zieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen,

–  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der gpaNRW abzugeben,

–  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben,

–  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der gpaNRW zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpfl ichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi zieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die gpaNRW ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann,

–  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der gpaNRW vermittelt,

–  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
gpaNRW,

–  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Bielefeld, den 29. September 2023

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“
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3
Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit seinen 
Anlagen, der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022 
und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2022 mit seinen Anlagen 
und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022 wurden 
gemäß §§ 12 Absatz 1 und 2 des Gemeindeprüfungsan-
staltsgesetzes und §  96 Absatz  2 Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen dem Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen mit Schreiben vom 18. Dezem-
ber 2023 angezeigt.

Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses zum 
31.  Dezember 2022, inklusive Teilergebnis- und Teil-
fi nanzrechnungen, Anhang und Lagebericht, kann im In-
ternet unter der Adresse http://www.gpa.nrw.de einge-
sehen werden.

Herne, den 15. Januar 2024

Der Präsident der gpaNRW

Michael  E s k e n
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Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW)

Hinweis über die Bekanntmachung 
der Satzung über die örtliche Prüfung 

der Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) 

Vom 15. Januar 2024

Die Satzung über die örtliche Prüfung der Gemeindeprü-
fungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) ist im In-
ternet unter https://gpanrw.de/service/downloadcenter/
aktuelle-downloads öffentlich bekannt gemacht worden.

Herne, den 15. Januar 2024

Der Präsident der gpaNRW

Michael  E s k e n

– MBl. NRW. 2024 S. 227
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